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Die russischen Sternwarten. 

3 8 e n n Rußlands Kulturgeschichte bisher weniger Bearbeiter gefunden 
hat als seine politische, so liegt der Grund wenigstens nicht ausschließlich 
darin, daß letztere ein reicheres Material bietet und weiter in die Ver
gangenheit hinauf datirt werden kann. Vielmehr läßt sich nicht verkennen, 
daß es in vielem Betracht schwieriger ist, das Kulturleben grade dieses 
Staates, der sich aus ursprünglich sehr heterogenen Elementen zu einer 

^ Einheit gestaltete, zu schildern, daß es mühsamere Untersuchungen und 
Vorarbeiten nöthig macht, und es sonach dankbarer erschien, sich der po
litischen Geschichte,'wo die Quellen nicht allein reichlicher flössen, sondern 
auch zugänglicher waren, zu widmen. 

Auch glaubeu wir nicht, daß eine die höchsten Anforderungen befrie
digende Culturgeschichte Rußlands jetzt schon geschrieben werden könne, und 
sehen darin allerdings eine Aufgabe der Zukunft. Wohl aber kann und 
soll die Gegenwart Materialien sammeln, einzelne Zweige, namentlich solche, 
die in sich selbst eine innere Abrundung gestatten und so einen selbststän
digen Werth auch für unsere Zeit beanspruchen dürfen, in Monographien 
bearbeiten; durch biographische Darstellungen, die sich nicht blos aus die 
äußere Lebensstellung und Lebensbegebenheiten beschränken, wie sie in einer 
Familienchronik genügen mögen, sondern so viel als möglich auf das innere 
Geistesleben des Mannes und seine daraus abzuleitende Wirksamkeit ein
gehen, so wie durch culturhistorische Schilderungen einzelner Orte und 
Gegenden dem künftigen Historiker vorarbeiten. 
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2 Die russischen Sternwarten. 

Und aus diesem Gesichtspunkte wünscht der Verfasser seinen Versuch, 
die Sternwarten Rußlands und ihre Wirksamkeit in einem Gesammtbilde 
darzustellen, beurtheilt zu sehen. Er hofft, daß auch audere Fachgelehrte 
zu ähnlichen Darstellungen dadurch angeregt werden, daß die verschiedenen 
Museen und Cabinette, die wissenschaftlichen Reisen uud Aehnliches ihren 
Darsteller finden mögen. Und wenn das Gesammtbild, dessen Verwirk-
lichnng wir wie oben bemerkt yjcht ^n nächster Znknnft erblicken können, 
wohl kaum von Jemand cikdets ^l ls ' kwn' einem eigentlichen Nationalrussen 
ausgeführt werden kaun, so glaubeu w i r , daß die oben angedeuteten Vor
arbeiten wenigstens zum große« Theile auch von Ausländern, die Rußland 
ihre Kräfte gewidmet und es in speciellen Beziehungen kennen gelernt haben, 
genügend gelöst werden können. 

Wi r werden in einer Geschichte der russischen Sternwarten über den 
Ansang des vorigen Jahrhunderts nicht hinausgehen können, doch wieviele 
Länder werden wir finden, in denen auch nur so weit hinaufgegangen 
werden kann? Abgesehen von den Zeiten, wo das Fernrohr noch nicht 
erfunden war, und die zwar wohl Astronomen und darunter vom ersten Range, 
nicht aber Sternwarten im heutige« Sinne des Worts aufzuweisen haben, 
dürften P a r i s und Greenw ich die einzigen Punkte sein, die ein halbes 
Jahrhundert früher als Rußland solche Institute gründeten. Und wobl 
von keiner Stadt läßt sich sagen, was von Petersburg gesagt werden kann: 
daß sie so bald nach ihrer Gründung eine Sternwarte errichtet habe. 

Wi r finden aus ältester Zeit der Dorpater Universität einen Professor 
der Astronomie J a c o b S c h o m e r aufgeführt, haben uns aber vergebens 
bemüht, etwas Erhebliches über seine Wirksamkeit aufzufinden. Gelänge 
dies aber auch und hätte er selbst — was durchaus nicht der Fall gewesen 

.zu sein scheint — eine Art Sternwarte besessen, so würde dies doch nur 
sehr mittelbar hierher gehören, da Dorpat und gauz Livland damals nicht 
unter russischer, sondern schwedischer Herrschaft stand. 

Vielmehr wird auch in dieser Beziehung wie in so vielen andern, 
Peter der Große den Ausgangspunkt bilden. Dieser außerordentliche 
Herrscher, der seine Zeit so vollständig begriff, so mächtig förderte, ja ihr 
weit vorauseilte, wartete das Ende des großen und schweren Kampfes, der 
ihm beschieden war, nicht ab, sondern lange bevor er sein siegreiches Schwert 
in die Scheide stecken konnte, dachte er schon ernstlich daran, den Wissen
schaften in seinen eben erst eroberten Gebieten eine Stätte zu bereiten. 
P e t e r ging bekanntlich in einem Grade wie nie ein Herrscher vor und 
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nach ihm seinem Volke in allem, was es bedurfte, mit eigenem Beispiele 
voran; nnd leichter wäre es die Beschäftigungen aufzuzählen, die er selbst 
nicht geübt als die, an denen er sich im buchstäblichsten Sinne eigen
h ä n d i g betheiligt hat. So begegnen wir ihm denn auch auf dem Ge
biet der Himmelskunde als praktischem Beobachter. Nachdem er während 
seines Aufenthalts in England schon am 6./16. Februar 1698 die, Stern
warte Greenwich besncht, alles genau besichtigt und man ihm die Ein
richtung und den Gebrauch der Iustrumcnte ans sein Verlangen erklärt 
hatte, wiederholte er seinen Besuch am 8./18. März uud beobachtete am 
Manerquadranten sowohl den Dnrchgang der Venns an den Fäden des 
Instruments als deren Zenithabstand, wie es die Annalen von Greenwick 
unter ihrem ersten Director J o h n Ftcnnsteed ausdrücklich erwähnen. — 
Auch uuserm Livland wünschte er ja bekanntlich die damals in Pernau uoch 
bestehende Universität zu erhalten uud zu vergrößern, aber die Professoren 
waren nach Schweden entflohen nnd seiner Absicht, neue ans dem Auslande 
zn bernsen^ kam der gnte Wille derer, auf die er dabei gerechnet, nicht 
entgegen; Livland mußte fast ein Jahrhundert warten, bevor der große 
Gedanke sich zur That gestaltete. 

Es war im Jahre 1724 wo er die Akademie der Wissenschaften zu 
P e t e r s b u r g gründete nnd gleichzeitig den Ban der mit dieser verbun
denen Sternwarte begann, der schon im nächsten Jahre beendet war. Mi t 
dieser ersten und eine geraume Zeit hiudurch einzigen Sternwarte Rußlands 
möge unsere Schilderung beginnen. 

D i e S t e r n w a r t e P e t e r s b u r g . 

Das imposante bis zu 140 F. Höhe sich erhebende Gebäude bestand aus 
3 Stockwerken, jedes behufs der Beobachtung mit einer Gallerte versehen. 
Die oberste Etage ward von einer kleinen Kuppel überwölbt, die eine Ar-
millarsphäre als Wahrzeichen trug, ähnlich wie man sie an mehreren älte
ren z. B. der ersten Berliner Sternwarte sehen konnte. I n einer 1737 
erschienenen Abbildung kann man auf 4 Blättern sowohl die äußere Ansicht 
als die innere Einrichtung sich vergegenwärtigen und in W e i d l e r s Ge
schichte der Astronomie die Instrumente aufgeführt finden, welche sie da
mals befaß. Unter ihnen wird eines Fernrohrs erwähnt, das mauerfest 
auf « I^räo gerichtet war. Wahrscheinlich zu demselben Zwecke wie fast 
100 Jahre später P o n d in Greenwich große Fernröhre, vollkommen 
unbeweglich, gegen den Punkt des Himmels aufstellen ließ, wo dieser.Stern 
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culminirte. Die Beobachtungen haben uns nichts gelehrt als daß die ge
suchte Parallare auf diesem Wege uicht zu finden sei. 

J o s e p h N i c o l a s de l ' I s l e wnrde als erster Director berufen. 
Er kam 1727 in Begleitung seines Bruders Louis und des Mechanikers 
Vignon in Petersburg an uud führte die Directiou 20 Jahre lang. Nur 
ein Theil seiner Beobachtungen, Finsternisse und Iupiterstrabanten betref
fend, ist noch dort vorhanden, das Meiste scheint bei seinem Abgange mit 
nach Frankreich gewandert zu sein, denn La l a n d e , der diese Papiere 
1792 untersuchte, spricht vo» einer masse proäixisuäe ci'odZsrvlttions. 
Ein zweiter Astronom, von 1734 bis 1746, war G o t t f r i e d H e i n s i u s 
aus L e i p z i g . Er hat sich besouders durch die schönen Beobachtungen 
des großen Kometen von 1744 ausgezeichnet und nns eine Reihe sehr in-
structiver Abbilduugen desselben hinterlassen. Doch scheint er kein dazu 
geeignetes Instrument auf der Sternwarte vorgefunden zu habeu, deun er 
nennt einen Petersburger Kaufmann Wolff , der ihm sein Fernrohr dazu 
geliehen habe. 

Am 5./16. December 1747 zerstörte eine Feuersbruust das Gebäude 
der Akademie und mit ihm die Sternwarte. Nur die kahleu Mauern 
blieben theilweise stehen; alle Instrumente wurden von den Flammen ver
zehrt; fast nichts gerettet. Indeß schritt man sogleich zu einer mindestens 
provisorischen Wiederherstellung und Beschaffung neuer Iustrumente. Die 
abgegangenen und in ihr Vaterland zurückgekehrten Astronomen wurden 
durch A. B r a u n uud N. P o p o w ersetzt; als Director trat bald nachher 
der von Berlin berufene Gr i schow ein. 

Die Verdienste dieses Mannes stud vielleicht nicht ganz nach Gebühr 
gewürdigt: er steht in der That als ausgezeichnet für seine Zeit dar. Schon 
1729 führte er eine Idee aus, die jetzt freilich Jedem bekannt und ge
lausig ist: er stellte die meteorologische Beobachtung dieses strengen Winters 
durch eine graph ische C u r v e dar. — Als Director der Peters
burger Sternwarte stellte er auf verschiedenen Punkten des Reichs Pendel
beobachtungen a n , und beobachtete gleichzeitig mit l a C a i l l e am Cap 
den Mond, um seine Parallaxe genauer zu bestimmen. Unter ihm wurden 
ein Meridiankreis, ein Mnerquadrant und ein Passageninstrument von 
einer Vollendung, wie sie damals nur noch in Greenwich zu finden waren, 
angeschafft. Aber er wollte noch mehr thun. Die große Höhe des Obser
vatoriums erkannte er als nachtheilig für den festen Stand der Instrumente. 
Die durch die rasche Vergrößerung der Stadt vermehrte Frequenz der 
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vorbeifahrenden Wagen, die vielen ranchenden Schornsteine und andere 
nachtheilige von dieser Localität nicht zu trennende Störungen veranlaßten 
ihn, einen Plan zu einem ganz neuen, an einem andern Punkte getrennt 
aufzuführenden Observatorium zu entwerfe». Doch starb er 1760 und die 
von ihm vollständig mit allem Detail ausgearbeiteten Pläne nnd archite
ktonischen Entwürfe blieben unausgeführt, ja die schönen Instrumente 40 
Jahre lang nnausgepackt stehen. 

R n m o w s k y , ein Zögling des berühmten E n l e r , trat an seine 
Stelle. Wenn die Sternwarte Petersburg je länger desto mehr gegen die 
an den verschiedenen Punkten Europas sich erhebenden neuen Sternwarten 
zurückstand, so war dies wahrlich nicht Schuld ihres Directors. Ost geuug 
brachte er den von seinem Vorgänger entworfenen Plan in Anregung; man 
ernannte Commissionen, schickte die Astronomen ins Ausland, um die zweck
mäßigste Anlage kennen zu leruen, erwarb neue Instrumente, aber zn einer 
wirklichen Aufstellung, die nur nach einem gänzlichen Umban möglich ge
wesen wäre, kam es nicht. Die beiden Venusdurchgäuge 1761 und 1769 
sind weit erfolgreicher anf vielen andern Pnnkten Rußlands von in- und 
ausländischen Gelehrten als in P e t e r s b u r g beobachtet worden, obwohl 
V r a u u , K r a s s i l n i k o w und K u r g a n ow auf der Sternwarte thaten 
was sie vermochten. I m Jahre 1796 schenkte G e o r g I I I , der Kaiserin 
C a t h a r i n a ein schönes Herrsch el'sches Teleskop von 10 F. Brenn
weite, woran sie das lebhafteste Interesse nahm. R n m o w s k y ward nach 
Z a r s k o j e S s e l ü bernsen und 8 Abende hindurch beobachtete C a t h a r i n a 
unter Assistenz R u m o w s k y ' s den Mond dnrch dieses Instrument. Er 
hielt den Zeitpnnkt für günstig, aufs neue mit G r i schönes Plane her-
vorznrücken: die Kaiserin nahm ihn aufs günstigste auf, aber schon nach 
wenigen Monaten erfolgte ihr Tod. 

Die Thätigkeit der Sternwarte nnter R n m o w s k y uud L e x e l l konnte 
unter diesen Umständen nur eine beschränkte sein. Man beobachtete Finster
nisse , Sternbedeckungen uud Achuliches, wodurch die Geographie Rußlands 
eine feste Grundlage erhielt. Viele Reisen wurden unternommen, um im 
europäischen wie astatischen Rußland Längen und Breiten zu fixiren durch 
Vergleichung der Reisebeobachtungen mit denen der Sternwarte. Der 
Wcrth dieser Arbeiten ist wahrlich nicht gering anzuschlagen, zumal iu 
Rußland, dessen so ausgedehnte Gebiete einzig ans- geodätischem nnd trigo
nometrischem Wege auszumessen eine Riesenarbeit für mehrere Jahrhunderte 
erfordert und das deshalb dringender als andere Länder und Staaten 



6 Die russischen Sternwarten. 

die Arbeiten des Astronomen beanspruchen mnß. Aber für Beförderung 
der Astronomie im eigentlichen Sinne dnrch absolute Ortsbestimmungen der 
Himmelskörper konnte nichts geschehen nnd gerade darin war die zweite 
Hälfte des Jahrhunderts in Greeuwich, G ö t t i n g e n , P a r i s , Pa
lermo und andern Orten so eifrig beschäftigt. Endlich zwar hatte es 
Rumowsky dahin gebracht, daß eine Vtaner zur Aufnahme der so lange 
ungebraucht ruhenden Bird'scheu Instrumente aufgerichtet war, doch inzwischen 
war er selbst so wie seine Mitarbeiter Lcze l l nnd Inochodzow gealtert 
und die Notwendigkeit, jüngere nnd frischere Kräfte ans Werk zn berufen, 
war unabweisbar. Henr y ward aus M a u uheim berufen und kam 1796 
an. Die Wahl scheint keine glückliche gewesen zn sein. Er stellte die 
V i r d 'schen Instrumente auf — zu ciucr Zeit, wo man dicfe im übrigen Eu
ropa schon meist abgeschafft nnd sie dnrch zweckmäßiger coustruirte ersetzt 
hatte — so wie einen Arnold'schcn Pendel uud beobachtete steißig, aber nickt 
mit der erforderlichen Umsicht. Seine 40 Sterndeclinationen waren so 
fehlerhaft, daß sie nie in Gebranch gekommen sind. Henry nahm 1800 
feiueu Abschied. 

1803 trat Schuber t als Director eiu, 1804 seiu Gehülfe W is -
u iewsky uud mit ihnen, fast 80 Jahre nach der ersten Gründung, eine 
Zeit erfolgreicher Thätigtcit anf dem eigentlichen Gebiet der Himmelslnnde. 
Die alten Iustrnmeute wurden verbessert, neue beschafft, ihre Aufstellung 
zweckmäßiger eingerichtet und die wissenschaftlichen Arbeiten begonnen. Die 
uenentdeckten Planeten bildeten einen Hauptgegeustand. Beide Astronomen 
unternahmen wissenschaftliche Reisen, Schuber t bis 1806, W i s n i e w s t y 
weit länger nnd zu wiederholten Malen. Dieser Astronom erfreute sich 
einer seltenen Schärfe des Auges. So kouute er deu Kometen von 1807 
noch 4 Wochen King beobachten, nachdem alle andern Astronomen Europas 
ihn schon aus dem Gesicht verloren hatten, nnd noch glänzender bewährte 
sich diese ausgezeichnete Virtuosität bei dem Kometen von 1811, der im 
Febr. 1812, wie man allgemein annahm, der Erde für Jahrtausende ent
schwunden war. Be ssel iudcß berechnete eine angenäherte Ephemeride für 
seine Wiederkehr von der Sonne im August 1812 uud äußerte hie Hoff-
uuug, daß es geliugeu werde, ihn dann zu sehen. Wenn diese kühne, 
von den Meisten ungläubig aufgeuommene, ja selbst bespöttelte Hoffnung 
des großen Königsberg Astronomen nicht zn Schanden ward, so war 
dies einzig und allein W i s n i e w s t y zu danken, der auf der Reise und 
nnr mit mäßigen Mitteln versehen in Nen-Tscherkafk am Asowschen Meere 
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den Kometen glücklich auffand nnd 8 Nächte hindnrch beobachtete. Ein 
Komet, dessen Beobachtungen 17 Monate umfassen, bietet ein Beispiel, 
wie es weder vor noch uachher je vorgekommen ist. Wisniewsky war es 
auch, der zuerst zu einer genauen Bestimmung der Polhöhe gelaugte. Er 
fand für die Sternwarte (im Jahre 1816) die Breite — 59° 56" 31,"08; 
Henry hatte 59° 56'23" angenommen nnd diese um 8 Secuuden fehler
hafte Auuahme hat seiue Declinationen werthlos gemacht. 

Schuber t , der gleichfalls deu großen Kometen auf der Sternwarte 
steißig beobachtet hatte, legte 1824 sein Directorat nieder; W i s n i e w s k y 
setzte seine Thätigteit fort uud erwarb einen uenen Ertel'schen Meridian
kreis; allein die alten Mängel der ersten Anlage wie der Localität über
hand! mußten sich immer fühlbarer machen in einer Zeit, wo der allge
meine Aufschwung der Astronomie fortwährend Instituten ihre Entstehung 
gab, die in jeder Beziehung die Petersburger Steruwarte weit hinter sich 
zurückließen. W i s n i e w s k y , der sein Gehör zuletzt gänzlich verloren 
hatte, konnte nicht mehr praktisch thätig sein; Ssawitsch hat später noch 
einige Arbeiten hier ausgeführt. 

I m Jahr 1855 starb der hochbejahrte Director der Petersburger 
Sternwarte Wisniewsky nnd nnn wurde iu Gemäßheit eines früheren Be
schlusses diese Steruwarte dcfiuitiv aufgehoben. Die Instrumente nenerer 
Coustruction erhielt die Universität zum Gebrauch für die Vorlesungen des 
Professors der Astronomie; die älteren nnd nnr noch für die Geschichte der 
Wissenschaft werthvollen verblieben der Akademie. Der Büchervorrath 
ging theils an die Sternwarte Pulkowa, theils im Austausch an einige 
andere Sternwarten des Reichs, namentlich Moskau, über. Das I n 
stitut hatte im Ganzen 131 Jahre bestanden. 

Der alte Plan Gr ischow's , die Sternwarte ganz von diesem Orte 
zn verlegen nnd sie dem Geräusch der Stadt zu entziehen, ging endlich 
nntcr N i c o l a i I. Negiernng in großartigster Weise, wie es der erste Ur
heber niemals hoffen konnte, in Erfüllung; P u l k o w a ist au die Stelle 
von Petersburg getreten. Von dieser Sternwarte in einem eignen Abschnitt. 

P e t e r s b u r g besitzt außerdem noch zwei kleinere Sternwarten, die für 
nautische uud allgemein-geographische Zwecke so wie zur Einübung mit den 
erforderlichen Instrumenten ausgerüstet sind; die eine zum Ressort des großeu 
Generalstabs gehörende, an welcher Lemm nnter T h . v. S c h u b e r t ' s 
lSohn des früheren Astronomen) Direction arbeitet; die andere beim See-
Cadetten-Corps unter S e l e n o i . Auch an einigen anderen Orten des 
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Reichs bestehen astronomische Navigationsschulen und ähnliche, theilweise nnr 
für temporäre Zwecke errichtete Institute, von denen nur zu wünschen ist, 
daß sie noch beträchtlich vermehrt und namentlich in Zukunft kein Haupt, 
Hafen des Reichs gefunden werden möchte, .der gänzlich eines solchen er
mangle. 

D i e S t e r n w a r t e P u l k o w a . 

I n dem der Sternwarte Petersburg gewidmeten Abschnitte haben wir 
gesehen, daß man schon früh, vor mehr als einem Jahrhundert, die Uebel-
stände erkannt hatte, die einem erfolgreichen Wirken derselben hinderlich 
waren und sie nicht dahin gelangen ließen, mit den größern Sternwarten 
des Auslandes wetteifern zu können — Uebelstände, denen auch durch einen 
gänzlichen Umbau an der alten Stelle nicht abgeholfen werden konnte, und 
der wohl eben deshalb auch nie unternommen worden ist. Ihre Gründung 
fiel in eine Zeit, wo' man weder die außerordeutliche Zunahme des Verkehrs 
der juugen Stadt vorhersehe«, noch auch die Bedingungen schon klar er
kennen konnte, unter denen eine Sternwarte, namentlich in diesem Klima, 
sich rücksichtlich ihrer Leistungen auf der Höhe der Wissenschaft zu erhalten 
im Stande war. 

Als im Jahre 1827 die seit 70 Jahren wiederholt, aber in der Haupt
sache erfolglos angeregte gründliche Reform der akademischen Sternwarte 
zur Sprache kam, waren alle Stimmen darin einig, daß sie nicht an ihrer 
bisherigen Stelle bleiben könne. Verschiedene andre Localitäten kamen in 
Vorschlag, unter andern ein vom Fürsten Kusche-lew-Besborodko als 
Geschenk angebotenes 3 Dessätinen umfassendes Terrain im N. W. der 
Stadt, an den Wiburgischen Stadttheil grenzend. Jedoch einestheils die 
sandige und morastige Beschaffenheit dieser Gegend^ andrerseits die zu große 
Nähe der Hauptstadt, die nach allen Seiten sich ausdehnend, leicht auch 
dieses Terrain in den Bereich ihres Verkehrs ziehen konnte, bestimmte die 
Akademie, das Anerbieten abzulehnen, und Kaiser Nicolaus I., dem S t r u v e 
183(1 den Gegenstand ausführlich vorgetragen hatte, entschied sich dahin, 
den der Krone zugehörenden Berg von P u l k o w a , 2 Werst vom gleich
namigen Dorfe und 18 von der Hauptstadt gelegen, zur Gründung einer 
gänzlich neuen Sternwarte zu bestimmen. Die Uebergabe erfolgte 1834, 
und das der Akademie eingeräumte Terrain umfaßte 2 1 ' ^ Dessätinen. 
Bis dahin hatten es Bauern in Pacht gehabt und Obstgärten auf der 
Höhe angelegt. Obgleich sie, nach rechtzeitiger Kündigung ihrer Pacht, 
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keinen weitern legalen Anspruch mehr geltend machen konnten, bewilligte 
ihnen die Großmuth des Kaisers dennoch 40,000 Rbl. Bco., nm sie in 
jedem Betracht schadlos zu halten. 

I n eben diesem Jahre machte W. S t r u v e , zum Director des nenen 
Instituts bestimmt, eine Reise nach München und Hamburg, um nach 
genauer Kenntnißnahme in den dortigen Ateliers die Instrumente in Be
stellung zu geben. Dem Willen des Monarchen zufolge sollte diese Stern
warte nicht allein die größte nnd am besten cmsgerüstete seines Reichs, 
sondern aller vorhandenen Sternwarten werden — und sie ward es. 

Sie ward es nicht etwa dadurch, daß sie das riesigste aller Instru
mente besitzt. An verschiedenen Punkten unsres Planeten finden sich Fern
röhre und Teleskope, die dem Pnlkowaer Refractor theils gleichen, theils 
ihn noch übertreffen; wir erinnern nur au das Rosse'sche Teleskop zu 
P a r s o n s t o w n nnd das jetzt für L issabon bestimmte Instrument. 
Sondern die Anordnung des Ganzen, so wie die Ausrüstung nnd Ginrich
tung entspricht den großartigen Mitteln, welche N i c o l a u s dazu hergab 
(über 600,000 Rbl. Silber) in würdigster und den Zwecken der Wissen
schaft angemessenster Weise, und noch nie und nirgend hat eine öffentliche 
Sternwarte über ähnliche Mittel gebieten können. 

So unzweifelhaft es feststeht, daß diese Stiftung ihrem erhabenen 
Gründer zum unvergänglichen Ruhme gereiche« wird, und die Wissenschaft 
sich Glück wünschen darf, daß ein solcher Tempel ihr errichtet ward, so wird 
es dennoch erlaubt sein zn fragen, ob in dem weiten Umfange des Riesen
reiches der Berg von Pulkowa in der That der günstigste Punkt für Er
richtung der größten Sternwarte gewesen sei — eine Frage die allgemein 
betrachtet, gewiß nicht mit Ja beantwortet werden kann. Weshalb also 
mußte der sechzigste Breitengrad nnd die feuchten Nebel Ingermannlands 
ausersehen werden, während im Südeu des Reichs die klimatisch günstigsten 
Striche zur Disposition standen? 

Daß Männern wie Greigh, Parrot, Struve, Fuß, Wisniewstv, 
welche die akademische Commisston in dieser Angelegenheit bildeten, die 
angefühlten Erwägungen nicht fremd blieben, ist sicher vorauszusetzen. Es 
waren gründliche Sachkenner, Astronomen von bewährter praktischer Er
fahrung, die in diesem Rathe saßen. Andre als die bereits angeführten 
Motive mußten hier den Ausschlag gegeben haben und diese sind nicht 
schwer zu erkennen. 

Es handelte sich um eine Sternwarte der Akademie , gegründet uud 
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erhalten durch die geistigen wie materiellen Mi t te l , die dieser gelehrten 
Körperschaft zu Gebot standen; es handelte sich um eiu fortwährendes 
,iuniges Zusammenwirken mit dem gesammten Colleginm. Dazu aber war 
es nothwendig, daß diese Sternwarte, die aus den gewichtigsten Gründen 
in ihren eignen Räumen uicht länger erhalten werden konnte, weuigsteus 
uicht durch tausende von Wersten von ihr getrenut sei. 

Auch abgesehen von dieser wissenschaftlich begründeten wie historisch 
berechtigten Verbindung, fehlte es damals und fehlt großentheils nock heute 
in jenen fernen südlichen Gegenden an allen den mannichfaltigcn Reqnisiten, 
die eine solche Sternwarte stets in ihrer Nahe und znr Disposition haben 
muß und die im erforderlichen Maße nur die nahe Hauptstadt gewähren 
konnte. Die Nachtheile einer solchen wissenschaftlichen Vereinsamung haben 
sich auf andern Pnnkten, wie beispielsweise Paramatta, Trevandrum und 
S . Helena in einem solchen Grade fühlbar gemacht, daß ihr Beispiel nicht 
zur Nachahmung auffordern konnte. Wenn einst das fertige Eisenbahnnetz 
den Norden Rußlands mit dem Südeu wahrhaft verbindet, wird nicht 
allein das hier besprochene Verhältnis sondern noch sehr vieles Andre sich 
besser gestalten. 

Endlich aber — und dieser Grnnd mnßte entscheiden — war an 
jenen Gestaden und Grenzen die Zeit noch nicht gekommen, wo der Him
melsforscher in gesicherter Ruhe uud ohue das Schicksal eiues Archimedes 
und Lowitz fürchten zu müssen, seinen Arbeiten obliegen konnte. Perser-
und Türkenkriege, denen precäre Friedensschlüsse folgten, Kankasnskämpfe, 
deren Ende gar nicht abzusehen war, und zu allem diesen noch die Schrecken 
der Pest nnd Cholera. Seit jener Zeit, wo znerst von der Gründung 
P n l k o w a ' s die Rede war, ist ein Menschenalter verflossen, Ruhe uud 
Sicherheit herrscheu, wo uoch vor wenigen Jahren blutige Kriege nnd wilde 
Empörung gewüthet hatten, und Rußlands Geschick wird von einem Herr
scher geleitet, der seinen festen Entschlnß, seinem Reiche den Frieden zu er
halten, durch Worte wie dnrch Thaten bewährt hat. Und jetzt kann auch 
iu jenen Gegenden an Errichtung von Sternwarten gedacht werden. 
Bereits ist Herr O b l o m i c o r s k i znm Director einer solchen destgnirt: 
sie soll auf eiuem hohen Plateau Transkaukastens errichtet nnd mit einem 
Teleskop größter Dimension ausgerüstet werden. 

V n März 1834 wurden anf dem bezeichneten Terrain die ersten 
astronomischen Orientirungs-Arbeiten durch G. v. Fuß ausgeführt, im 
September begann der Bau unter der Direction des Architekten B r ü l o w 
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und im Jahre 1838 war er schon in seinen Haupttheilen beendet. S t r u v e 
langte im April 1639, nach seiner Emeritur in D o r p a t , ans der neuen 
Sternwarte an; die Instrumente wurden aufgestellt und die Arbeiten be
gannen im Sommer mit einer Messung des Doppelsternes ( ltoroulis. 
Indeß blieben noch verschiedene sehr umfangreiche Arbeiten anszuführen, 
auch solche, dereu Notwendigkeit erst nach dem Beginn der Beobachtungen 
hervortrat, so daß die vollständige Beendigung aller baulichen Errichtungen 
erst 1843 erfolgte. 

Wir verweisen wegen des Details dieser Einrichtungen wie der instru« 
mentalen Ausrüstung auf das 1845 in P e t e r s b u r g in 2 starken Foliö-
bändcn erschienene Werk: vegeription 6s I'od86i-vawir6 aslronomiquo 
central cle poulkona pgr ls. 6. ^V. 8 t r u v s und beschränken uns hier 
auf eine kurze Ucberstcht. 

Die von Petersburg bis zum Fuße des Hügels fast genau südlich 
ziehende Chaussee biegt hier zur Liukeu ab, und ein bequemer Fahrweg 
geht bis zum Observatorium auf dem Plateau, 153 F. über dem Fuße 
des Hügels. Die Hauptfroute ist genan nach N . gerichtet und mißt, alle 
Nebengebäude mitgerechnet, 820 Fuß. Die eigentliche Sternwarte bildet 
den Mittlern Theil, 235 Fuß lang. Durch Corridore ist sie zu beiden 
Seiten mit den Wohnhäusern der Astronomen verbunden; auch ein Mechani-
kus, ein Tischler uud verschiedene andere Personen, so wie 8 Mann Mil i tär, 
wohnen hier, mit Inbegriff der Familien über 10t) Personen. Getrennt 
vom Hauptgebäude sind noch 4 kleinere Nebenobservatorien zum Einüben 
für angehende Beobachter vorhanden. Außer dem 70 Fuß hoheu mittleren 
Thnrme erheben sich im O S O und W S W noch 2 etwas kleinere. I m 
Hauptthnrm ist ein großer Refractor von 22 Fuß Brennweite und 14 par. 
Zoll Objectivöffnung aufgestellt, in einem der Nebenthürme ein Heliometer. 
Die nntern Säle enthalten den Meridiankreis, ein Passagen-Instrument, 
einen Verticalkreis und ein im ersten Vertical aufgestelltes Passagenfernrohr. 
Kleinere Instrunrente, größtenteils transportabel, sind zahlreich vorhanden. 
Eine vorzüglich ausgestattete Bibliothek, astronomische Uhren jeder Art und 
Form, mathematische, physikalische und meteorologische Instrumente, knrz 
alle Requisite eines so ausgedehnten Institnts sind reichlich vorhanden. 

Die Wohn- und Wirtschaftsgebäude fiud in angemessener Entfernung 
vom Hauptgebäude angebracht, so daß die Sternwarte weder dnrch den 
Ranch der Schornsteine noch in irgend einer andern Weise dnrch sie be-
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hindert und beunruhigt werden kann, uud die Corridore gewähren eine 
bequeme gegen die Witteruug vollständig gedeckte Communication. 

Verschiedene Gärten, ein kleiner Park und gegen N. ein bewaldeter 
Abhang nmgeben das Gebäude, um welches von allen Seiten ein 16 Fnß 
breiter parquetirter Fahrweg führt. 

I n der oben erwähnten „voseription" sind auf 39 großen Foliotafeln 
der Sitnationsplan, sämmtliche Grund- nnd Aufrisse, Durchschüttle und 
Faeaden der Gebäude, so wie die sämmtlichcn Instrumente in höchst sanberer, 
mit großer Ausführlichkeit und Genauigkeit gearbeiteter Darstellung gegeben. 

Der Director der Sternwarte, Geheimerath W. S t r u v e , ist leider 
seit Anfang 1858 durch ein schweres körperliches Leiden an Ausübung seines 
Amtes dauernd behindert. Stellvertretend führt sein Sohn O t t o , der 
schon in D o r p a t an den Arbeiten des Vaters thätigen Anthcil nahm, die 
Direction. I n Beziehung des übrigen Personals haben häufige Wechsel 
stattgefunden, da mehrere frühere Adjuncten als Directoren an andere 
Sternwarten verseht oder dnrch verschiedene Verhältnisse zum Abgange 
bestimmt wurden. 

I n der ersten Zeit des neueu Instituts war der Director auch uoch 
als praktischer Beobachter thätig: er hatte sich die Beobachtungen an dem 
im ersten Vertical angestellten Passagen-Instrumente vorbehalten. Durch 
diese und andere von seinen Gchülfen ausgeführten Arbeiten wurden genauere 
Werthe für die Aberration, Nutation und Präcesston erhalten, und Pe te rs 
entwickelte neue Tafeln uud Formeln znr Reduction astronomischer Beobach
tungen. Wichtige Resultate für die Parallaxen mehrerer Fixsterne verdanken 
wir seinen Arbeiten und denen O t t o S t r u v e ' s ; überhaupt sind viele 
sehr werthvolle Monographien, wie beispielsweise über den B iela'schen 
Kometen, über die Uranus- und Neptunsmonde, von Pulkowa aus ver
öffentlicht. Ein neuer Katalog von mehr als 500 im Dorpater Katalog 
von 1827 noch nicht enthaltenen Doppelsternen. Auch physikalische Arbeiten 
sind von P u l k o w a ausgegangen, unter andern eine über die Zusammen
ziehung des Eises bei strenger Kälte. 

Wichtige, seit Jahrzehnten von den Beobachtern beendete Arbeiten 
find indeß noch nicht publicirt, und die beabsichtigten Annale« der Stern
warte noch nicht verwirklicht. So erwartet man noch immer die schon 1842 
fertig übergebenen I ' » , d u l a y ? u ! < : o v i s n 5 6 8 von P e t e r s , die Stern-
örter des nördlichen Himmels, von S a b l e r nnd mehreren andern Astro
nomen ausgeführt, die Dosipelsternmessungen O. S t r u v e ' s , die Beobach-
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tüngen der Mondörter, die Resultate der fast seit einem halben Jahr
hundert begonnenen Gradmessung und vieles Andere — Zögenmgen, die den 
Astronomen aller Länder, welche mit Spannung auf diese Arbeiten warten, 
im hohen Grade empfindlich sind, obgleich sie sich durch die eigentümliche 
Stellung P u l k o w a ' s erklären. 

Denn es sind ihr von Anfang an geographische, geodätische, topo
graphische, statistische und andere ähnliche Arbeiten in solcher Fülle uud Aus, 
dehnuug übertragen worden, daß selbst das zahlreiche Personal P u l k o w a ' s 
für alles dieses doch nicht zahlreich genug war und die astronomischen 
Arbeiten darunter nothwendig leiden mußten. I n jüngster Zeit ist deshalb 
der Etat verstärkt worden, um mehr Kräfte heranziehen zu können, was 
indeß doch uicht im erforderlichen Maße gelungen zn sein scheint. Die 
Berufung Winnecke's aus B o u n scheint eine sehr glückliche zu sein: 
wir sehen, daß von da ab die praktische Himmelsforschnng einen neuen kräf
tigen Anlauf uimmt. Er hat zuerst das seit 20 Jahren acquirirte nnd 
aufgestellte, aber ganz unbenutzt gebliebene Heliometer in Thätigkeit gesetzt 
und die Beobachtuugen des Donati'schen Kometen bieten ein schönes Heng-
niß dafür, daß er dieses schwierige nnd complicirte Instrument umsichtig und 
geschickt zn handhaben weiß. 

Unter den hanfigen Reisen der Pulkowaer Astronomen führe ich ins
besondere die drei ans, welche O t.to S t r u v e zur Beobachtung dreier to
taler Sonnenfinsternisse, und jedesmal mit glücklichem Erfolge, unternommen 
hat-: 1842 nach L ipezk , 1851 nach Lomza, 1860 nach P o b e s im 
Ebrothale. Er dürfte unter den lebenden Astronomen der einzige sein, der 
so glücklich war, von drei totalen Sonnenfinsternissen keine einzige zu ver
fehlen. 

P u l k o w a sollte seinem ersten 1839 gegebenen Statut zufolge Cen-
tralsternwarte Rußlands im eigentlichen nnd ausgedehntesten Sinne des 
Worts sein. I n dieser Beziehung wurdeu ihr nicht allein Rechte verliehen 
wie keine andere Sternwarte Rußlands sie besitzt oder je besessen hat, wie 
namentlich die Selbstverwaltung ihres so ansehnlichen Etats, sogar mit 
Inbegriff der Ersparnisse früherer Jahre; sondern man beabsichtigte anch 
für sie eine Stellung den andern Sternwarten des Staates gegenüber, wo
nach sie nicht allein prima intsr pare8, sondern ihnen übergeordnet sein 
sollte, wie dies am bestimmtesten der § 26 des Statuts von 1836 ans-
spricht: 

„I/odäsi-VÄloire conti^I v o i l 1 e ä <n yue los tinvaux sxseutLF »ux 
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alitr68 odsorvatoirkZ 6s I'empirs röponäent ä I'öwt eontemporgin äs 
!'^8tranomi6, l^u'iw 8oient, autant qu6 p088idle, 6N rupport 168 un8 
5V66 l68 lMtr63 6t <)U6 668 0d86lVllli0N8 lourM68 PÄl 668 6ltl6r6Nt8 
6till)!j886M6Nt3 W 8C!6Ne6 PM386 r6Ül6r 16 pKl8 1̂'ÜN6 9,V9NW 6̂ P08-
8idl6. H 66t 6t?6t, 1'od86rV2toir6 66ntr3,l a) 6Ntl6Ü6Nt UN6 60ll68p0N-
6»N66 r6FUÜ6l6 ÄV6L !68 llUtl68 0d86rv»Wil68 66 I'6Mpil6 6t, 8660N66 
pell 668 r6wtioN8 60N8tant68 av66 168 0b86rvllt0il68 66 l,'6traNF6l, Ü6nt 
168 28traN0M68 6u PÄ^8 211 60UlÄNt 66 t0U8 168 od^6t8 6t 6V6N6M6Nt8 
imp0ltÄNt8 r6llltif3 ä w 86161166; b) il 0t?l6 86N 6Ntl6Mi86 pous sllil6 
P3886l ÄUX 0d86rV»t0il68 66 l'6tl9N36l 168 60MN1UNi(:Äti0N8 66 66UX 6u 
P3^8 6t 86 6kkrF6 663 60MMl88i0N8 r6llltiv63 ä l'»6NÄt 668 8Ud3l668 

Ut6rair68 6t » la eomtn»n66 668 in8trum6nt8 6t appai'6i!8 in6i8p6n-
3M68; 0) i! 80 lait 6nvo^6r, par 168 0d86rv2toir68 <̂ ui r,6 pud1i6nt p»8 
r6Fulikl6M6nt I6ur8 od36rvatic>n8, w« 60pi68 66 !6ur8 journaux, 168-

YU6ll68 80Nt 66P08668 liux tironiv68 66 l'od86rvllwil6 66Utral, ponr 6tr6 
60N8U!t663 6an8 i'o66Ul6N66, 6t 81 668 od86lVati0N8, vu l6ur impor-
tl1N66, 80Nt ^11^663 61FN68 6'ötr6 pudÜ668 , in 6Xt6N80 ou P5r 6X' 
trait, l'0d86rvlitoil6 66Ntr»I P6ut 168 ^'oin6r6, 2 titl6 66 8upp>6M6nt, 

ä 868 ^.nnal63 . . . . 
Es war gewiß wohlgethan, daß man es unterließ, die „andern Stern

warten des Reichs" durch amtliche Erlasse iu eine solche Abhängigkeit zu 
versetzen. Wäre je dieser § in wirkliche und allgemeine Ausführung ge
kommen , so hätte es thatsächlich nur Eiuen Director für alle astronomischen 
Institute in Rußland gegeben und alle andern hätten herabsteigen müssen 
zum Range bloßer Adjuncten. Abgesehen davon, daß gewiß tein Gelehrter 
von Ruf mit einer solchen Stellung sich bleibend begnügt hätte, wäre eine 
derartige Organisation unverträglich mit dem Gedeihen der Wissenschaft, 
die. nur in der Freiheit sich entfalten kann und ohne sie zum todten Mecha
nismus herabsinkt. 

Mi t vollem Recht hat man in dem neuen Statut, durch welches die 
Sternwarte P u l l owa eine größere Selbstständigkeit der Akademie gegen
über gewonnen hat, von dieser Curatel Abstand genommen. Sie selbst ist 
dadurch eiuer schweren wissenschaftlichen Verantwortlichkeit, einer drückenden 
Last enthoben und den andern Instituten uud ihren Vorstehern die freie 
NewegMg gesichert worden, bei der sie ihr Amt mit Freudigkeit verwalten 
und selbf tständigen Antheil an den Fortschritten der Wissenschaft nehmen 
können. Das UrchM über den Werch ihr« Leistungen gebührt der ge< 
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sammten gebildeten Wel t , nicht dem ausschließlichen Tribunal Eines Man
nes, und wäre er der größte aller Gelehrten. 

Man verstehe nns nicht unrecht. Gegenseitige Verabredungen, Mi t 
teilungen , Anfragen nnd Vorschläge nuter Fachgenoffen erhalten und för
dern das Leben der Wissenschaft und nirgend bewährt sich dies besser und 
hänfiger als gerade in der Himmelskunde. Sie stellt nns mehr als jede 
andere Aufgaben, die theils durch ihren äußern Umfang, theils durch die 
innere Nothwendigkeit, sie an verschiedeneu Orteu gleichzeitig vorzunehmen, 
jede Lösnng dnrch einen Einzelnen geradezu unmöglich machen. Dies aber 
hat man zu keiner Zeit verkannt uud die Astronomen haben, wo es nöthiq 
oder wünschcnswerth schien, gemeinsam gew rkt nnd mit Erfolg gewirkt, 
ohne sich ein wissenschaftliches O b e r h a u p t entweder selbst zu setzen oder 
sich setzen zu lasseu. 

Nicht minder wird Jeder, dem die Wissenschaft mehr als die Eigen
liebe g i l t , ohne Anstand den älteren, erfahreneren, in höherem Ruf und 
Ansehen stehenden College« in vorkommenden Fällen um Ratt) fragen und 
dieser den erbetenen -Ratt) eben so willig crtheilen. Durch kein Statut , 
durch keine administrative Maßregel aber kann bewirkt werden, daß der 
jedesmalige Vorsteher eines im vorans designirten Institnts auch stets der
jenige sei, dem die obigen Prädicate mehr als jedem andern zustehen. 

Doch möge man über deu angeführten Paragraphen auch anderer 
Meinung als der Verf. fein, so viel steht fest, daß er sich in der Erfah
rung nicht bewährt hat nnd kein Jahrzehnt wird verfließen, bevor die Ueber-
zeugung, daß das Fallenlassen dieser Bestimmung eine eben so weise als 
billige Maßregel gewesen sei, zur allgemeinen des I n - und' Anslandes ge
worden sein wird. 

Die jüngsten Publicationen P u l k o w a ' s betreffen den. Donati'schen 
Kometen, den ersten Himmelskörper, für welchen das große Heliometer in 
Anwendung gekommen ist und der gleichzeitig auch am großen Refractor 
beobachtet wurde; einen eatalo^u» 8Msm»ti<:u8 der Bibliothek dieser Stern
warte , vielleicht der reichhaltigsten, die irgend ein derartiges Insti tut be
fitzt (schon 1845 hatte Struve, der Vater, einen solchen Katalog veröffent
licht, der aber nach 15 Jahren und nachdem die Zahl der Werke auf das 
Doppelte gestiegen war, nicht mehr genügte), und den Bericht über die 
in Spanien (Pobes bei Miranda) beobachtete totale Sonnenfinsterniß, dem 
eine vorläufige Notiz schon vorangegangen war. 

t 
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D i e S t e r n w a r t e D o r p a t . 

Gehört gleich der Bau dieser Sternwarte dem 19. Jahrhundert an, 
so müssen wir doch hier der wenngleich nur geringen Anfänge gedenken, 
die die Himmelskunde in D o r p a t genommen hat. Die alten jetzt längst 
verschwundenen Schulhäuser, die auf dem Platze standen, wo sich der neue 
südliche Flügel des Universitätsgebäudes erhebt, zählten unter ihren Be
wohnern den Lehrer K n o r r e , Vater des jetzigen Astronomen in N ico las ew. 
Ohne noch irgend ein Instrument zu besitze«, machte er 1794 einen Versuch, 
die Polhohe von D o r p a t zu bestimmen, der seiner Originalität wegen 
hier eine kurze Erwähnung verdient. An zwei übereinander liegenden Fenstern 
des Schulhauses brachte er nach außen Bretter an, jedes mit einem Loche 
versehen, die senkrecht über einander standen, wie er sich durch einen Loth-
faden überzeugte. Unten vor der Thür wartete er nun bis er durch diese 
Löcher hin, also im Zenith, einen Stern gewahrte, aus. dessen einem Katalog 
entnommener Declination er sodann die Polhöhe ableitete. Man muß die 
Unvcrdrossenheit bewundern, mit der er Abend für Abend, uud lauge Zeit 
vergebens, mit freiem Auge auf den ersehnten Stern wartet. Nach 
jahrelangen Bemühungen gelangt der, wie es scheint, in sehr bescheidenen 
Umständen lebende Autodidakt in den Besitz einiger Lehrbücher und ihm ge
schenkter Instrumente, hilft sich damit, so gut er kann, selbst — wir finden 
in seinem Tagebnch keine Andeutuug, daß ihm je die Freude geworden sei, 
mit einem Manne gleichen Strebens persönlich zu verkehre» — und nun 
werden seine Polhöhen besser. Die erste in oben beschriebener Weise be
stimmte wich noch einen Viertelgrad ab; jetzt bekommt er schon Daten, in 
denen nur die Secunden noch ungewiß sind. Auch Finsternisse uud andere 
Vorgange beobachtet er jetzt, um neben der Breite auch die Länge zu 
bestimmen. 

Die Universität war 1802 errichtet worden und K n o r r e durfte hoffen, 
seinen Eifer belohnt zu sehen, denn er hatte die Anwartschaft auf die Stelle 
eines Observators an der projectirteu Sternwarte. Doch ehe es zur Aus
führung des Baues kam, starb K n o r r e am 1. Decbr. 1810 im rüstigsten 
Manuesalter. Seinem Andenken.hat der Verf. im Inlande von 1857 eine 
etwas ausführlichere Schilderung gewidmet. 

I n der ersten Zeit der Universität standen die Instrumente, die in 
verschiedener Weise Eigenthum der Hochschule geworden waren, unter der 
Obhut der Professoren der Mathematik, zuerst Psa f f , später H u t h . 

" 
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Letzterer hat schon, noch während des Baues der Sternwarte, den Kometen 
von 181 l, fleißig beobachtet und gezeichnet. 

Aus dem die Stadt mit 110 Fuß überragenden Schloßberge war das 
Terrain zur Anlage anserschen. Nach Beendigung des Baues und Auf
stellung des Dol londschen Passagcinstrnmcnts, damals ihr kostbarster 
Besitz, ward W i l h e l m S t r n v e 1814 als Observator nnd außerordent
licher Professor angestellt und seine ersten Beobachtungen datiren schon von 
diesem Jahre. Dnrch eine sinnreiche Combination von Passagen der Cir-
cumpolarsterne machte er einen Versuch, die Parallaxen dieser Sterne zu 
bestimmen; diese schönen nnd genauen Beobachtnngeu zeigteu mindestens 
die äußerste Klarheit dieser Parallaxen nnd die Notwendigkeit, zu ihrer 
Bestimmung andere kräftigere instrumentale Mittel in Anwendung zu bringen, 
wie sie Dorpat damals noch nicht besaß. 

Die jetzt selbstständig gewordene, von der der Mathemathik ganz ge
trennte Professur der Astronomie, mit der das Directorat der Sternwarte 
verbunden ist, hat S t r u v e 25 Jahr hindnrch bekleidet. Zu seinen frühesten 
Arbeiten gehört die trigonometrische Vermessung Livlands und die bald 
darauf begonnene Gradmessung; bei beiden diente die Sternwarte Dorpat 
als Ausgangspunkt und ihre geographische Position als Grundlage. Die 
Messung ist später theils von Strnve selbst, theils von andern Astronomen 
nnd Geodäten nach S t r u v e ' s Plane über einen von F u g l e n ä s in 
Norwegen b i s I s m a i l an der Donan reichenden Bogen des Meridians von 
25° 20 ' fortgeführt, bis jetzt der längste aller zusammenhängend gemessenen 
Gradbögen. Die Sternwarte selbst acquirirte einen Reichenbachschen Meri
diankreis, und bald darauf (1824) den großen Frannhoferschen Refractor, 
damals ein Unicum uud in Beziehung auf seinen Vcrfertiger noch jetzt ein 
solches, da F r a n n H o f er bald nachher starb und alle spätem von anderer 
Hand herrühren. Die Aufstellung dieses Refractors machte eine Erwei
terung der Sternwarte nöthig. Der kleine domförmige Thurm, der gleich 
anfangs errichtet war, konnte das große Instrument nicht aufnehmen. 
Unter P a r r o t ' s , des Vaters, Leitung ward nach Abbruch dieses kleinen 
Thurms ein weit höherer cylindrischer Thurm erbaut, dessen oberster, aus 
Holz und Eisen construirter Theil durch ein Gewiude mit Leichtigkeit ge
dreht und dessen Klappen und Fenster mithin nach allen Himmels
gegenden gestellt werden können. Hier steht seit 1825 der Refractor, viel
leicht nnter allen ähnlichen der, welcher die größte Anzahl von Beobachtungen 
geliefert und zur Begründung und Erweiterung eines wichtigen Zweiges der 

Baltische Monatsschrift. Z. Jahrg. Bd. IV., Hft. 1. 2 

^ 
«. 
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Astronomie, d e r K e n n t n i ß der D o p p e l s t e r n e , das Meiste beigetragen 
hat. Um den Thnrm lies eine, aber leider sehr enge und für die Zwecke 
der Beobachtung fast ganz unbrauchbare Gallerie, die nach ihrem Verfalle 
1858 abgebrochen und durch eine zweckmäßiger construirte nnd bequemer 
zugängliche ersetzt wurde. Als driugende Notwendigkeit stellte sich eine 
Wohuuug für den Director unmittelbar neben der Sternwarte heraus: es 
ward 1828 eiu Wohu- uud Wirtschaftsgebäude errichtet. 

Die großartigen und umfassenden Arbeiten, die S t r u v e jetzt begann, 
machten eine Vermehruug des Personals nothwendig: G. P r e u ß ward als 
Observator augestellt, wozu später uoch eiu besoudrer Gehülfe W. D ö l l e u 
kam. P r e u ß überuahm jetzt, bis zu seiuem 1838 erfolgten Tode, die 
Beobachtungen am Meridiankreise znr Bestimmung von Eternörtern, S t r u v e 
den Refractor. Wenngleich nuterbrochen durch die Fortsetzung der Grad
messung wie durch öftere wissenschaftliche Reisen, konnte er doch schon 1827 
feinen 6atHlo3U8 DorpÄtenäis, 3112 größtenteils von ihm selbst nen ent
deckte Doppelsterne enthallend, nnd 10 Jahre später die Messungen dieser 
Doppelsterne, gegen 11,000 einzelne Bestimmungen, veröffentlichen. Unab
hängig davon, erschienen von 1817 bis 1638 sieben Bände 0d86rvaüon68 
Volpät6Q868, die fast ausschließlich den Beobachtungen am Meridiankreise 
gewidmet waren. Außerdem wurde» zahlreiche kleinere Schriften: über den 
Saturnusring, den Hallevscheu Kometen und andere specielle Gegenstände 
von Strnve veröffentlicht. 

. Pie 1834 beschlossene Gründung einer nenen großen Sternwarte ans 
dem Berge von Pulkowa, zu dereu Director S t r u v e bestimmt war, ver-
anlaßte, nach Beendigung dieses Baues, im März 1839 seinen Abgang 
von Dorpat. Eine kurz vorher eingetretene Plejadenbedeckuug war seine 
letzte Beobachtung ans dieser Steruwarte. 

Da sowohl die Berufung von P . H a n s e n aus G o t h a , als mehrere 
andere znr Wicderbesetzung gemachte Vorschläge ohne Erfolg blieben, so traf 
im April 1840 das Conseil der Universität eine Wahl, die ans den Unter
zeichneten fiel. Nachdem er seine damalige Stelluug als Observator an der 
Berliner Sternwarte gelöst hatte, traf er am 20. September in D o r p a t 
ein und übernahm das Directorat. 

Wie bereits S t r u v e es richtig erkauut uud wiederholt ausgesprocheu 
hatte, muß. die Hauptaufgabe einer so weit nördlich gelegenen Sternwarte 
am F i xs te rn H i m m e l gesucht werden. Viel zu selten sind die Fälle, wo 
ein zum Sonnensystem gehörender Weltkörper mit gleichem Vortheil wie 
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in Mittlern nnd südlichen Breiten in unserm Norden beobachtet werden 
kann, und es ist hierbei nicht allein, ja nicht einmal vorzugsweise, an die 
allerdings hier viel häufigeren Witterungs-Störungen zu denken. Unter allen 
Grundelementen der Astronomie ist das wichtigste die E r d b a h n ; nur 
wenn ihre Beftimmuugsstückc unt möglichster Schärfe gegeben siud, kann für 
alles Uebrige der Grad von Sicherheit gewonnen werden, dessen eine exacte 
Wissenschaft bedarf. Aber 3—4 Monate des Jahres steht für nns die 
Sonne so tief, daß an Beobachtuugeu derselbe«, die nach heutigem Maß
stabe genau sein sollen, nicht zu denken ist. Dieser constante Ausfall eines 
so wichtigen Theiles der Bahn bewirkt, daß die Bestimmung dieser Elemente 
südlicher gelegenen Sternwarten überlassen werden muß, uud mehr oder 
weniger gilt dies auch vom Monde, den Planeten und Kometen. Wir 
haben es stets als eine besondere Gnnst des Himmels zn betrachten, wenn 
wir bezüglich solcher Beobachtnngen mit den Sternwarten des Auslaudes 
erfolgreich concurrireu können. 

So lange Dorpat's Sternwarte die einzige war, die sich eines solchen 
Schatzes erfreute, komite in der so überwiegenden optischen Kraft des großen 
Refractors eine Art Compensation der erwähnten nngnnstigen Lage erblickt 
werden. Dies hat sich anders gestaltet: von A t h e n bis O x f o r d , von 
K a f a n b isL issabo n sehen wir Instrumente, die theilweise selbst den Pul-
kowa'er Nefractor noch überbieten, aufgestellt oder in Aufstellung begriffen, 
und mit Europa wetteifern, je länger desto mehr, die fernen Welttheile. 

Ohne deshalb diejenigen Objecte, die früher vorzugsweise den Gegen
stand meiner astronomischen Thätigkeit bildeten, ganz zu verlassen, erkannte 
ich doch sehr bald, daß auch meine Hauptaufgabe als Director in Dorpat 
auf dem in der That unermeßlichen Felde zu suchen sei, was.wir bezeichnen 
können als „Erforschung des Fixsternhimmels". 

I m Anfange 1842 ward die fchou seit 3 Jahren vacante Stelle eines 
Observators durch T h . C lause« wieder besetzt; als GeHülsen fungirten, 
nach D o l len 's Abgange, Angus tS t rnve , Schwarz, Wagner nnd La is . 

Die treffliche Ausrüstung, deren die Sternwarte unter Struve's D i -
rection fchou seit längerer Zeit sich erfreute, der gute Zustand in dem mir 
alles überliefert ward, überhob mich der Notwendigkeit bedeutende Aende-
rungen zu treffen. Der wichtigste Umbau ist bereits oben erwähnt, außer 
dieser Thurmgallerie find nnr an Wohnungö- und Wirtschaftsgebäuden einige 
uothwendig gewordene Bauten ausgeführt. 

Die 0 d 8 6 l V Ä t i o u o 5 v o i p a t o n s o s setzte ich fort und sie sind 
2 * 
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jetzt, aber unter deutschem Titel, bis zum 15. Bde. vorgeschritten. Andere von 
der Sternwarte ausgegaugene größere Schriften sind die 1848 erschienenen 
„Untersuchungen über die Fixsternsysteme" in 2 Theilen, Mitan bei R e y he r; 
und „die Eingebeweguugen der Fixsterne", Dorpat 1656, die gleichzeitig den 
größten Theil des 14. Bdes der Beobachtnngeu bildet. Verbunden ist damit 
ein neuer Katalog der Bradleyschen Sterne, ans das Jahr 1850 bezogen. 

Die beiden 1851 uud 1860 eintretenden totalen Sonnenfinsternisse 
wurden Veranlassung zn zwei im amtlichen Anftrage ansgeführten Neisen 
des Directors: die erste in Begleitung des Obseroators Dr. Clansen nach Brest-
Litowsk (des dortigen trüben Wetters wegen in der Hauptsache ohne Erfolg); 
die zweite nach V i t o r i a in Spanien, mit erwünschtem Erfolge. Andere 
wissenschaftliche Reisen unternahm ich in den Jahren 1844,1853 nnd 1857. 

Die answärtigen Verbindungen D o r p a t ' s haben, besonders im 
abgewichenen Icchrzehcnd, bedeutend zugenommen, und der Austansch der 
gegenseitigen Productionen erstreckt sich jetzt über alle Erdtheile. 

D i e S t e r n w a r t e Abo. 

Abo, die alte Hauptstadt Finnlands, besaß schon seit der ersteu Hälfte 
des 17. Jahrhunderts eine Hochschule, die einen ehrenvollen Rang unter 
den damals bestehenden behauptete. Auch eine Sternwarte, mit guteu 
Instrumenten reich versehen, aber wie die meisten älteren Institute dieser 
Art unzweckmäßig angelegt, fand hier ihre Stelle. Ein kleiner Bird'scher 
Mauerquadrant, zwei Sextanten von Troughton uud Carry, ein 7füßiges 
Herschel'sches Teleskop und ein ausgezeichnet schöner Dollond'scher Achromat, 
nebst Pendeluhren, Chronometern und andern Apparaten bildeten ihre 
Ausrüstung. . Aus einer hier beobachteten Bedeckung Jupiters vom Moude, 
am 20. Dec. 1751 vou Prosperiu angestellt und an v. Zach mitgetheilt, 
leitete Wurm die erste Längend estimmnng Abo's ab; die große Sonnen-
sinfterniß von 1764 ergab sie genauer. 

Abo und ganz Finnland war 1808 unter russische Herrschaft gekommeu, 
und nach Wiederherstellung des Friedens in Europa beschloß der Kaiser, 
eine den gesteigerten Anforderungen der Wissenschaft würdig entsprechende 
und gleichzeitig besser situirte Sternwarte zn gründen. 

,,^,l6xau6rs". sagt Zach in seiner Oorresponäoncs aZU'onamic^ue, 
„ne ealeule pÄ8, lorsqu'il eneouraße 168 8cienoo8; II !e kai!. wHourg avso 
„eoUo 36nöro8il,6, avoe eelts inuniüeence, <M lui soM propra et M i 
„sont äkns la M y r s Hs sou sr«mH eaiaotöle". 
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Außerhalb der Stadt auf einem Granitselsen erhebt sich diese nördlichste 
aller Sternwarten unserer Erdkugel. Den Hanpttheil bildet ein großes 
Halbrund, 50 Fuß im inueru Durchmesser. Es hat 5 große Fenster und 
innerhalb derselben 8 Pfeiler, die sich durch den Corridor und das Treppen
haus fortsetzen uud.eiuen ruuben Thurm von gleichem Durchmesser tragen, 
der mit 16 Fenstern versehen eine freie Umschau nach allen Himmelsgegenden 
gewährt. Zur Seite, nach West und Ost, schließen sich an das nntere 
Halbruud zwei quadratische Beobachtuugssäle von 17 Fuß Durchmesser, und 
uach Nordeu die Wohuzimmer der Astronomen. Die Länge der gesammten 
Hauptfronte ist 90 Fnß, die Breite 8 4 , die Höhe mit Inbegriff des die 
Spitze des Thnrmes bildenden Globus 64 Fuß. Außer den oben bereits 
geuaunteu ältere» Instrumenten erhielt die Sternwarte noch ein Passagen-
instrumcnt, einen Meridiankreis, einen Zenithsector, einen Repetitionskreis, 
ein großes Spiegelteleskop nnd andere transportable Instrumente ans den 
Münchner Werkstätten Reichenbach, Utzschneider <K Fraunhofer uud Liebherr. 

Der Director W a l beck, bekannt insbesondere dnrch eine Bestimmung 
der Gestalt und Größe der Erde ans gemessenen Meridianbögen, so wie 
durch andere astronomische Schriften, fungirte bis 1823 und erlebte noch 
die volle Ansrüstuug der Steruwarte, deren Bau 1819 begonnen hatte. 

Sein Nachfolger A r g e l a n d e r , Sohn eines Kaufmanns in Memel 
uud Zögling Bessels, hatte schon in Königsberg eine klassische Bearbeitung 
sammtlicher Beobachtungen des großen Kometen veröffentlicht uud begann 
nun in Abo eine Dnrchbeobächtung derjenigen Sterne, die eine beträchtliche 
Eigcnbewegung zu verrathen schienen. Unter 540 zu diesem Zwecke aus
gewählten Sternen fand sich für 390 die Vermuthung bestätigt; nach fast 
10jährigen, mit großer Sorgfalt angestellten nnd höchst genauen Beobach
tungen konnte er seinen berühmten Katalog veröffentlichen. 

Doch während dieser großen Arbeit trat ein trauriges Ereigniß ein. 
Am 4. und 5. September 1827 zerstörte eine furchtbare Feuersbrunst, wie 
sie seitdem nnr Hamburg wieder erlebt hat, den größten nnd ansehnlichsten 
Theil der Stadt Abo. Die sämmtlichen Gebände der Universität mit Aus
nahme der durch ihre isolirte Lage geschützten Sternwarte, alle ihre Samm
lungen, Archive nnd Bibliothek wurden ein Raub der Flammen. 

Blieb nun gleich die neue Sternwarte unversehrt, so veranlaßte doch 
die Verlegung der Universität, so wie des Sitzes der Regierung und aller 
höhern siunlä'ndischen Landesbehörden nach Helsingsors auch für sie eine Ver
änderung. Einstweilen zwar wurde sie in ihrem Bestände gelassen und Arge-
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lander setzte eifrig seine Beobachtungen fort, die 1832 znm Schlüsse kamen 
und 1634 veröffeutlicht wurden. Damit , aber war ihre Wirksamkeit als 
eigentliche Sternwarte beschlossen. Sie besteht fort als Navigationsschule, 
und diejenigen Instrumente, welche für diesen Zweck entbehrlich sind, wurden 
der neuen Sternwarte Helsingwors einverleibt. 

Der kurzen Dauer ihres Bestehens nngeachtet hat sich die Sternwarte 
Abo durch den erwähnten Katalog nnd die weiteren daran geknüpften wich
tigen Folgerungen einen nnvergänglichen Namen in der Wissenschaft erworben. 
Unter 60 ° 27 <' N . Br . gelegen, 1 9 ' nördlicher als Helsingwors uud 4 1 ' 
nördlicher als Pulkowa. kommt keine dem Polarkreise so nahe nnd die Zahl 
der Circnmpolarsterne ist für sie die möglichst größte. 

Möge denn diefer von den Flammen verschonte Sternentempel noch 
lange erhalten bleiben, den kommenden Geschlechtern ein würdiges Denkmal 
der Regierung Alezanders des Gesegneten; nnd möge ihm in seiner nenen 
Bestimmung eine fruchtbringende Wirksamkeit znm Wohl des Vaterlandes 
dauernd gesichert bleiben. Er hat ehrenvoll seiner Bestimmnng entsprochen. 

D i e S t e r n w a r t e H e l s i n g f o r s . 

Das früher uubedeutcnde Helsingfors war nach dem Brande von Abo 
zur Hauptstadt Finnlands erhoben worden nnd auch die Universität ward 
hierher verlegt. Prachtvoll erhebt sich das stattliche Gebäude am Haupt, 
platze der S tad t , desseu Mitte die schöne protestantische Kirche einnimmt, 
nnd am Südende der Stadt , die Fronte gegen'das nahe Meer gewendet, 
erblickt man die Sternwarte auf eiuem 70 Fnß hohen Granitfelsen: eine 
ähnliche Lage wie in Abo. Sie dient einer längeren Hauptstraße der 
Stadt als point, cis vuo nnd ist etwa 500 Fnß von den letzten Häusern 
derselben entfernt. 

Noch im Spätjahr 1827, einige Monate nach dem großen Brande, 
reifte Argelander hierher, um den Platz auszuwählen, und er wiederholte 
dies 1829, um nähere Besprechungen nnd Einleitungen zu treffen. I m 
August 1830 beehrte Kaiser Nicolaus die neue Hauptstadt mit einem Be
suche und befahl bei dieser Veranlassung, den Bau sofort in Angriff zu 
nehmen. Die im Jahre 1831 in Helsingfors wüthende Cholera veranlaßte, 
daß der durch das unebene felsige Terrain sehr schwierige Bau nur geringe 
Fortschritte- machte. I m August 1632 verlegte Argelander seinen Wohnsitz 
von Abo hierher; er fand nur die Fuudamente der Sternwarte, und groß-
tcntheils auch die Mauern des Wohnhauses fertig. Doch nun ging der 
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Ban rascher von Statten, und Argelander, nicht gewohnt nnthätig zu war
ten , war schon im Juni 1833 dnrch provisorische Aufstellung des Liebherr
schen Kreises im südlichen Saale im Stande, die Zeitbestimmungen für die 
Chronometerezpedition des General Schubert anzustellen, und im Januar 
1834 placirte er den Kometcnsucher unter der Drehkuppel des östlichen 
Thurmes nnd fertigte die Charte Nr. 5 der Berliner akademischen Stern
karten an , die im September fertig war. Alles dies vor der definitiven 
Vollendung, die erst im Spätsommer 1835 erfolgte. 

Die Instrumente waren theils die alteren, in Abo gebrauchten; zu ihnen 
kamen andere: ein Nefractor von 9 F. Brennweite, ein Kometensucher, ein 
Meridiankreis von Reichenbach und Ertel und mehrere kleinere. 

Die Fronte des ganzen Gebäudes ist 224 Fuß, die Breite des mitt
leren Theiles 91 Fuß. An diesen mittleren Theil schließen sich zwei Flügel 
vou je 76 F. Länge und 28 F. Breite. Die Instrumente befinden sich im 
westlichen und einem Theil des östlichen Flügels, so wie in den 3 Thür-
men, welche das Dach krönen. Das übrige enthält die Wohnungen der 
Astronomen. 

A r g e l a n der vollendete hier seinen bereits erwähnten Katalog, und 
auf Grundlage desselben erschien 1837 seine wichtige Arbeit über die eigene 
Bewegung des Sonnensystems, mit der er von Rußland Abschied nahm und 
in sein Vaterland Preußen zurückkehrte, nachdem er 14 Jahre lang an .der 
finnländischeu Hochschule theils in A b o , theils in H e l s i n g f o r s gewirkt 
hatte. I n B o n n , der kurz vorher ius Leben gerufenen rheinischen Uni
versität, begann er seine neue Wirksamkeit. Auch hier wartete er die Vol l 
endung des Baues der neuen schöneu Steruwarte uicht ab, sondern be
gann in einem provisorischen Locale seine so umfangreichen Zonenbeobach
tungen , die uns in Verbindung mit den Besselschen und Schwerdschen den 
ganzen nördlichen und die Hälfte des südlichen Himmels kennen lehrten. 

Die Sternwarte H e l s i n g f o r s stand nun eine Zeitlang verwaiset da. 
Der zum künftigen Director als Argelanders Nachfolger designirte Lun -
d a h l sollte sich noch einige Zeit in P u l k o w a mit dem Gebrauche, der 
verschiedenen Instrumente praktisch ganz vertraut machen. Er verließ diese 
Sternwarte 1 8 4 1 , war aber kaum in H e l s i n g f o r s angekommen, als eine 
ernste Krankheit ihn veranlaßte, in seinem Geburtsort T a m m e r f o r s die 
Heilung zu suchen, die ihm leider nicht mehr zu Theil werden sollte. 
Seinen frühen Tod hat die Wissenschaft sehr zu beklagen; ein schönes und 
durch tüchtige Arbeiten bereits bewährtes Talent sank mit ihm ins Grab. 
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Nach einer abermaligen Panse von einigen Jahren ward W o l d s t e d t , der 
bis dahin in Finnland nnd Lappland die dnrch Terrain und Klima sehr 
schwierigen Messungen ausgeführt hatte, zum Director ernannt. Manche 
Neparatnr der so lange ungebraucht stehenden Instrumente war erforderlich; 
einige, wie der Refractor im Mittelthnrm, sind auch bis jetzt noch ohne 
Beobachter geblieben, da W o l d s t e d t ziemlich allein steht, nnd in den 
letzten Jahren dnrch schwere körperliche Leiden mehrfach in seiner T ä t i g 
keit sich gehemmt sah. 

Die hauptsächlichste praktische Arbeit, die Wo lds ted t begonnen hat, 
besteht in einer neuen Durchbeobachtnng der Circnmpolarsterne, die nach 
ihrer Vollendung den Astronomen sehr willkommen sein wird nnd die den 
verdienstlichen Arbeiten Schwerd ' s , G r o o m b r i d g e's nnd I o h n s o n ' s 
erst ihre rechte Vollendnng geben wird. Keine andere der bestehenden 
Sternwarten ist für diese Aufgabe so günstig gelegen als H e l s i n g f o r s , 
wo so viele Hauptsterne in beiden Cnlminationen beqnem beobachtet werden 
können. 

D i e t e m p o r ä r e S t e r n w a r t e Tobo lsk . 

Sibirien entbehrt noch immer sowohl einer festen Sternwarte als einer 
Universität überhaupt, obgleich beides schon seit längerer Zeit beabsichtigt 
wird nnd es zur Realisirnng beider sicherlich nicht an Fonds fehlen würde, 
wohl aber an Männern bis jetzt gefehlt hat. 

Die Venusdurchgäuge von 1761 nnd 1769 veranlaßtcn, daß an vie
len sehr entlegenen Pnnkten unseres Planeten, wie beispielsweise Otaheite, 
Californien, der Hudsonsbai, Wardöhuus und Cajaneborg, Beobachtungen 
behnfs der genaneren Bestimmung der Sonnenparallaxc veranstaltet wurden. 
So erhielt denn auch Tobo lsk zeitweilig eiu kleiues Observatorium, wo 
l a C h a p p e am 4. I n l i 1769,beobachtete. Hans teen , der 1828 T o 
bo lsk besuchte, faud es nicht mehr vor, wohl aber einen hochbejahrten 
Obersten der Artillerie, der ihm gcnane Anskunft darüber geben konnte. 
Es befand sich auf der Bastion einer jetzt ganz verfallenen Verschcmzuug 
und es war nach 40jährigem Nichtgebrauch auf Befehl der Militairbehörde 
niedergerissen worden. Das viereckige Fundament ist noch deutlich zu sehen, 
so wie die Reste eines Manersteinvfeilers, augenscheinlich desjenigen, worauf 
l a C h a p p e seineu Sector aufgestellt hatte. 

Die später (1805) von dem Petersburger Astronomen S c h u b e r t hier 
gemachten Beobachtungen sind nicht in la Chappe's damals noch stehendem 
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B a u , sondern in einem andern Hause der Stadt gemacht, dessen Lage 
H ansteen ebeu so wohl als die des alteu Observatoriums genau bestimmte. 

Sollte jemals die sibirische Sternwarte dauernd realisirt werden, so 
würde sie wahrscheinlich nicht in T o b o l s k , soudern in dem weit ansehn
licheren und reicheren I r tutsk ihre Stelle finden. Hier, wo sich schon seit 
längerer Zeit ein sehr gutes Gymnasium befindet und neuerdiugs literari
sche Gesellschaften sich gebildet habeu, waren die Instrumeute deponirt, welche 
W r a n g e l und A n j o u auf ihrer Reise ins Eismeer gebrancht hatten, und 
die Hansteen 1829 theils noch in ganz gutem Stande fand, theils wie
derherstellen konnte. I r k u t s k bildete anch den Centralpunkt der geodäti
schen Operatioueu, welche im letzten Decenninm S c h w a r z bei seinem 
zweimaligen längeren Aufenthalt in Ostsibirieu und Transbaikalien ans-
führte, mit deren Bearbeitung er gegenwärtig beschäftigt ist uud die uns 
binnen kurzem die erste dieseu Namen verdienende K a r t e jener weiten 
Gebiete geben wird. Bei der ersten Reise bestimmte er 70 Punkte, die 
Zahl der auf seiner zweiten Expedition ausgenommenen wird aber vorans 
sichtlich noch beträchtlich größer ansfallen. 

D i e S t e r n w a r t e K a s a n . 

Die trostlosen Znstände der Kasaner „Universität", von denen L i t t r o w 
in seinen verm. Schriften ein Bi ld entworfen hat, wie in der Gegenwart 
wohl keine einzige Hochschule es mehr darbieten dürfte, nahmen ein Ende, 
als S o l t i k o w zum Curator und P. B r a n n znm Rector ernannt wurde. 
Die drohende Auflösung des Instituts — da die meisten Professoren schon 
znm Abgange entschlossen waren, wnrde durch diese glückliche Weudung 
verhindert uud rasch entstand nun unter vielen andern Einrichtungen uud 
Verbesserungen anch eine Sternwarte. 

Ein viereckiger Thurm vou 22 F. Höhe ist auf einem alten, sehr festen 
Gebäude aufgeführt und die Pfeiler der Instrumente bekamen ein abge
sondertes Fundament. 

L i t t r o w , aus Oesterreich dorthin berufen, war erster Astronom der 
nenen Warte, die 1814 bei ihrer gegen den Schluß des Jahres erfolgten 
Vollendung erst einen ßfüßigen Dollondschen Heliometer besaß und andere 
Instrnmente spater ans England erhielt. 

Auf einem Berge in der Mitte des botanischen Gartens, der die ganze 
Stadt dominirt, gelegen, gewährt sie aus ihrem Meridiandurchschnitt und 
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ans ihren hohen Fenstern nach allen Seiten hin eine vortreffliche freie 
Aussicht.' 

L i t t r o w legte 1818 sein Directorat nieder und kehrte in sein Vater-
terland zurück; einen nicht lange darauf an ihn ergangenen Ruf zur Rück
kehr nach Kasan lehnte er ab. Er starb 1838 als Director der Wiener 
Sternwarte. 

Sein Schüler S i m o n o f f , damals auf einer Erdumsegelung begriffen, 
trat nach erfolgter Heimkehr 1822 in Littrows Stelle und machte 1823 
eine Reise ins Ausland, um die dortigen Sternwarten aus eigener An
schauung kennen zu lernen. Ein dem Dorpater Resractor an Dimension 
und Aufstellung gleiches, aber nicht mehr von F r a u n h o f e r , sondern von 
dessen Nachfolger M e r z verfertigtes achromatisches Fernrohr wnrde für 
Kasan erworben nnd damit ein gänzlicher Umban der Sternwarte nöthig. 

Größere Werke Simonoffs sind: 
Astronomische nnd physikalische Reisebeobachtungen. Petersburg 1828. 

OdForvationZ laites ü, l'obgervatoirL äo Kagan, pal 8imonot? 6t 
I^iapounot?. Kasan 1842. 

Bemerkungen aus einer Reise durch England, Belgien uud Deutschland. 
Kasan 1844. 

Koeli6lllN68 8ur I'aoüon MÄssnöti^uo 66 la t6rr6. K38ÄN 1845. 
und außerdem mehrere kleinere Schriften über Analysts, praktische Astro
nomie, Meteorologie uud Maguetismus. 

Sein Gehülfe L i a p u u o f f hat außer au der obeu augeführten Schrift 
noch Antheil an der folgende»: 

Reduction der Beobachtungen der Sonne, des Mondes und der Plane
ten von 1822—1838 von W. S t r u v e und L i a p u u o f f . 1853. 

I m Jahre 1842 fand der große Brand Stat t , der den schönsten 
Theil der Stadt K a s a n , gegen 1400 Hänser, und darunter anch die 
Sternwarte, verzehrte; doch konnten die wichtigeren Instrumente größten-
theils gerettet werden. I n den nächstfolgenden Jahren erfolgte die Wieder
herstellung nnd die jetzige Sternwarte ist schöner uud zweckmäßiger einge
richtet als die frühere. 

S i m o n o f f s znnehmeude Kränklichkeit machte eine neue Besetzung 
des Directorats nothwendig; Kowa l sk i ) bekleidet sie gegenwärtig und hat 
sich als einen der thätigsten und kenntnißreichsten Astronomen bewährt. 
Seit 10 Jahren sind außer mehreren kleineren, nachstehende Schriften von 
ihm erschienen: 
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Beobachtung der totalen Sonnenfinsterniß in B e r d i a n s k am 8. I u l i 
1851 (gemeinschaftlich mit P o p o w und Gussew angestellt). 

Ueber terrestrischen Magnetismus. Petersburg 1852. 
Theorie des Neptun, russisch 1852; französisch 1855. 
Ueber Finsternisse 1856. 
K6okorcd68 9,8t,i-anomiyno8 66 l'od86rvai,oil6 äe Kasan. 1859. 

Die Sternwarte K a s a n , die östlichste der in Europa exiftirenden, 
steht somit ihrer fünfzigjährigen Feier unter günstigen Auspicien entgegen. 
Durch ihre geographische Lage ist sie für die Topographie des russischen 
Reiches schon mehrfach wichtig geworden; sie wird es in Zukunft noch 
mehr werden, wenn einst der elektrische Telegraph den sibirischen Osten 
nnd die Küste des großen Oceans erreicht haben wird. Alsdann wird 
Kasan's Sternwarte die Hanptstation bilden für alle zwischen Europa und 
Nordasien zu ermittelnden Längenunterschiede. Sibiriens Weltstellung ge
stattet nicht wie andere Küstenländer, es von außen nach innen fortschrei
tend zn durchmessen und zu erforsche»; weder die von ewigem Eise starren
den Nordküsten noch die nuwirthlichen Steppen und Wüsten Mittelasiens 
können als Grundlagen und Ausgangspuukte dienen: der Westen ist zur 
Zeit die einzige Seite, von wo ans diese weiten Gebiete wissenschaftlich er
schlossen werden können, nnd viel später erst wird möglicherweise auch vou 
der Amnrmündung aus ein ähnliches Vorgehen in entgegengesetzter Rich
tung möglich sein. An der Pforte Westsibiriens gelegen nnd hoffentlich in 
uächster Zukunft auch von den Eisenbahnschienen erreicht, wird K a s a n 
für alle diese Arbeiten den Centralpunkt bilden und seine wissenschaftliche 
Wirksamkeit, die sich schon jetzt in so erfreulicher Weise entfaltet, noch weit 
fruchtbriugender für den Osten des russischen Reichs, ja für das Ganze 
desselben sich bewahren. 

D i e S t e r n w a r t e R i g a . 
Nahe gleichzeitig mit Errichtung der Dorpgter Sternwarte erhielt auch 

Riga durch die aufopfernde Thätigkeit eines eifrigen und knndigen Liebha
bers der Astronomie, des Oberlehrers des Gymnasiums, K e u ß l e r , ein 
Observatorium. I n dem Nachlasse des im Apri l 1614 verstorbenen B r ü ck-
n e r , der mit bedeutenden Kosten aus England, wo damals fast allein 
gute uud namentlich genau getheilte Instrumente erhallen werden konnten, 
sein Privatobservatorium ausgerüstet hatte, fanden sich diese im unversehr
ten Zustande vor. Keußler erstand sie in der Versteigerung nnd der Com-
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Mandant v. N ichter ränmte ihm sein am Walle belegenes Gartenhans zn 
seinen Beobachtungen ein. Hier jedoch war die Anssicht grade nach der 
wichtigsten Himmelsgegend, nach Süden, dnrch das Schloßgebände erheb
lich beschränkt. Deshalb richtete er sein Augenmerk auf, den alten rnnden 
Schloßthnrm, nnd der damalige Generalgonvernenr, Marqnis P a n l n eci, 
räumte ihm diesen Thnrm znm nngestörten lebenslänglichen Besitze ein. 
Die nngchenre Dicke der Manern dieses alten Verthcidignngsgebändes eig
nete sich trefflich, den Instrumenten einen vor jeder Erschütterung gesicher
ten Stand zu verschaffen. Sie beträgt im obern Theile reichlich 10 Fuß, 
unten vielleicht das Doppelte. Die Höhe, vom mittleren Stande der Düna 
an gerechnet, beträgt 100 Fnß; bis zum Obscrvationszimmer 84 Fnß. 

Dies runde Zimmer hält im innern Durchmesser 28 Fuß; es hat 3 
große Fenster, die nach außen nnd innen schräg abgcwölbt, ans ihrer 
breiten Brnstnng einen bequemen Nanm für Ausstelluug der Instrnmente 
darbieten. Der Beobachter kann aus ihnen nicht nnr alle Himmelsgegen
den abreichen, sondern anch bis in die Nähe des Zeniths hin beobachten. 

Ein abgetheiltes kleines Zimmer mit einem nach NO gerichteten Fenster 
ward für die meteorologischen Instrnmente nnd als Arbeitszimmer des Be
obachters benutzt: es kaun dnrch einen eisernen Ofen erwärmt werden. Eine 
in der Dicke der Mauer angebrachte Treppe führt aus dem Observations-
ramn auf die Plateform des Daches. Diese ist mit einer Zinneumaner 
umgeben und bildet so einen trefflichen Standpunkt für Beobachtungen im 
Freien. Auf der Südseite der Plateform ist in die Maner selbst ein Zim
mer eiugeseukt, uud hier faud das früher auf der Sccbcrgcr Sternwarte 
stehende öfüßige Dollondfche Passageninstrument seine Stelle. Das" Zimmer 
ist mit Eisenblech gedeckt nnd eine Meridianklappe gestattet die Beobachtung 
aller Culminationeu, sowohl der oberen als der nnteren. Ein ähnliches . 
kleines Zimmer ans der Ostseite gewährte dem Tronghtonschen Höhen- nnd 
Azimnthalkreis seinen Standpunkt. 

Den erforderlichen Uirchan nnd die übrigen Einrichtnngskosten (4000 
Rbl. Bco.) bestritt Kenßler ans eigenen Mitteln; als jedoch Kaiser 
A l er. ande r I . im Herbst 1818 die Sternwarte mit seinem Besnch beehrte, 
ließ er dem Astronomen diese Snmme, ohne daß Kenßler darnm gebeten, 
baar zurückerstatte«. 

I m Herbst 1817 hatte der Umbau begonucu, im Sommer 1818 war 
er bereits fertig; und die erste Beobachtnng, die hier gemacht wurde, war 
die Sonueusinsteruiß vom 23. April 1818. 
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Zwölf Jahre währte K e u ß l c r ' s Wirksamkeit an dieser Warte: er 
stellte die meteorologischen Beobachtungen regelmäßig, die astronomischen 
gelegentlich an , da sein anderweitiger Berns ihm nnr eine beschränkte Thä-
t i g M gestattete. Nach seinem Tode erhielt er keinen Nachfolger: ein Theil 
der Instrumente ging dnrch Kauf in den Besitz der Moskauer Sternwarte 
über und so ist das Institut als ein aufgchobeucs zu betrachten. 

D i e S t e r n w a r t e M i t a u . 
Fast köuute es zweifelhaft erscheinen, ob überhaupt vou einer S t er u-

wa r te . Mitau die Nede seiu könne. Das noch aus der Zeit der kur-
läudischeu Herzöge datireude ^mnas ium i lKMro, die höchste Lehraustalt 
des Landes, das uie eine eigentliche Universität besessen hat, obgleich es 
an Versuche!! dazu uicht fehlte, hatte iu seinem höchsteu Stockwerk ein 
Zimmer zu astronomische!! Bcobachtuugcu eingerichtet, d. h. einige Fern
röhre dort hingestellt, nnd B e i t l e r fuugirte als Dircetor dieser „Steru-
warte". Vou eigentlich wissenschaftlichen Leistungen konnte beim Mangel 
eines sichern Fuudameuts und der trotz der. hohen Lage stark beschränkten 
Aussicht die Rede uicht sein. B e t t l e r starb 1811 im 67. Lebensjahre 
und Pancker , der sich schon früher dnrch eine genaue Vermessung und 
Sondirung des Embachstromcs bekannt gemacht hatte, ward zn seinem Nach
folger als Professor der Astronomie ernannt. Er versuchte durch einen 
Umbau uud zweckmäßigere Aufstelluug der Instrumente den früheren Män
geln abzuhelfen, was indeß nur theilweise gelang. Nur ein neuer Bau, 
getrennt vom Hauptgebäude des Gymnasiums, wobei eine sichere Fnnda-
mentirung der Pfeiler ausführbar war, hätte gründlich helfen tonnen, allein 
zu einem solchen kam es nie. Paucker hat dennoch gethan, was nuter 
dicseu Umstäuden irgend möglich war. I n Ermangelung eines zweckmäßi
ge!! Mittagsrohrs bestimmte er die Zeit durch correspondirende Sonnen-
böhcu, nnd so hat er z. B . die kleine Sonncusinsterniß am 17. I u l i 1814, 
so wie später mehrere Sterubedeckuugeu beobachtet. I m Jahre 1821 kam 
er endlich dahin, das Mittagsfernrohr bequemer auszustellen, bei welcher 
Arbeit er sich des Rathes uud der thätigeu Mitwirkung W . S t r u v e ' s 
zu erfreue» hatte. Auch war 1818 ciu aus dem Huthscheu Nachlasse 
herrührendes Herschcl'sches Spiegelteleskop angelangt. Fruchtlos aber blie
ben seine Bemühungen, einen Ncnbau verwirklicht zusehen; mich das 
Bestehende verfiel mit der Zeit uud in den vierziger Jahren dieses Iahr -
bunderts wagte sich Paucker nicht mehr ans die baufällige Treppe, die 
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zu den Instrumente» führte. Nur seiue schriftstellerische Thätigkeit, die er 
in zahlreichen Productionen bis an das Ende seines Lebens fortsetzte, tonn, 
ten das Andenken an die M i t a u er Sternwarte erhalten. N a p i e r s k y 
ward Conservator der vorhandenen Instrumente, deren Thätigkeit eben 
gänzlich eingestellt ist. 

D i e S t e r n w a r t e W i l n a . 

Schon unter der polnischen Regierung bestand hier seit 1753 eine gut 
ausgerüstete Sternwarte, deren hochbejahrter Director M a r t i n P o c z o b u t 
noch im Anfange dieses Jahrhunderts wirkte. Von ihm erschien 1777: 
NaKier ä68 obvelvaüon» sgites a l'od^rvÄtoirs KoMl <̂6 Viln» en 1773, 
und 1805 in seinem 66. Lebensjahre zu Wien eine kleine Schrift 8ur l'an-
tiguitö äu Xoäiaquo äs vsnäorarl. Sein Nachfolger S n i a d e c k i , früher 
Director in K r a k a u , hat fein Leben beschrieben (1814). 

I m alten Polen hatte die Astronomie schon zn C o v e r n icus Zeit 
viele Verehrer und Beförderer; wir erinnern nur an H e v e l s zahlreiche 
Schriften und Entdeckungen; an L u v t e n ickv, D l n g o s s , Miechow nnd 
andere Namen. Auch der letzte König von Polen, S t a n i s l a u s P o -
n i a t o w s k y , war ein eifriger Freund der Himmelskunde bis zu feinem 
1798 in P e t e r s b u r g erfolgten Tode; die von ihm hinterlasfenen Instru
mente uud seine wissenschaftliche Bibliothek wurden theils für W i l n a , theils 
für die damals projectirten, jedoch nicht zu Stande gekommenen Sternwar
ten zu K r z e m i n i c und W i n n i c a in Volhvnien angekauft. 

S n i a d e c k i war inzwischen unermüdet thätig und der Krieg von 1812 
—1613 sistirte nur die Veröffentlichuug seiuer Arbeiten,, nicht diefe selbst. 
Die Kometen von 1807 und 1811, die Oppositionen der Planeten und 
viele andere Gegenstände zog er in den Kreis seiner astronomischen Wirk
samkeit; von 1607—1821 erschienen 8 Hefte der W i l n a e r Beobachtun
gen; er schrieb über Geographie und Trigonometrie: auch Itls Biograph 
hat er sich bekannt gemacht. Sein vi8oour8 8ur lüa p e r n i o , sein Leben 
K o l l a t a y ' s , L a g r a u g e ' s u n d P o c z o b u t ' s , theils in französischer, theils 
in polnischer Sprache, sind schöne Denkmäler seines Fleißes. Er starb 1830. 

S l a v i n s k y ward sein Nachfolger uud zeigte sich in jedem Betracht 
seines Vorgängers würdig. Die astronomischen Nachrichten enthalten zahl
reiche Beobachtungen S l a v i ns ky's, sowohl auf astronomischem als meteo
rologischem Felde. Außerdem erschienen ein Cursus der Astronomie (pol
nisch) 1826 und in demselben Jahre Odssrvations lor rko äotolmin»üon 
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ol Ui6 laliwcle knä lan^Kuäs of V i l n a (in den Schriften der I^onöon 

^.8l.r0N0mitnI Zoeikt^). 

Als Director gab er herans: 

^emarclU63 8ur les odzervationZ fait63 ä Vilna av6o Is eerols r6p6-
Meur, 1835. 

Noties 3ur i68 0d86lvaUon8 en ^nßlelkri's. 1835. 
0d36rvg,Uon 6e I'eolip86 www 66 1842 on Vo1Ii^ni6. 
Lxtraiw ^63 0d86rvÄli0N8 faiw8 ä Vilna: 1829 et 1830 par 8 l a-

v i n 8 k ^ ; 1834ä 1840par81av in3k^ 6 l I I I o u 3 6lin6>vil3<:Ii. 
Die 1842 erfolgte Aufhebung der Universität W i l u a war keine totale: 

die Stermvarte, der botanische Garten und einige andere Institute bestan
den fort; erstere namentlich auf deu güustigeu Bericht W. S t r u v e ' s , der 
ihren Zustand genau geprüft hatte. H lou fchuewi tsch , der Nachfolger 
S l a v i n s k r / s , veröffentlichte die Beobachtuugen von 1841—1843. Er 
so wie sein Nachfolger G. Fnß haben nur wenige Jahre an der Spitze 
des Instituts gestanden: gegenwärtiger Director i s t S a b l e r uud v. Gu s-
sew fungirt als dessen Gehülfe. Von letzterem erschien eine Ueberschau der 
Arbeiten Wilna's im ersten Jahrhundert des Bestehens der Sternwarte 
(russisch): Wilua 1853; Untersuchungen über die Eigenbewegung der Fix
sterne (1656) und in neuester Zeit eine Zeitschrift: LNeiuimT UaisUar». 
i6oic«x^ na^ici. (Zeitschrift für mathematische Wissenschaft), die seit Ansang 
d. I . in zwanglosen Heften erscheint nnd vorzugsweise Aufsätze in russischer, 
dann aber auch iu deutscher und andern neueren Sprachen über Mathe
matik, Astronomie und verwandte Gegenstände zu bringen bestimmt ist. 

S a b l e r war schon in den dreißiger Jahren an der D o r p a t e r 
Sternwarte thätig; er ging mit S t r u v e 1639 nach P u l k o w a , wo er 
mit großer Ausdauer und ausgezeichnetem Erfolge die Beobachtungen am 
Meridiankreise Behufs des (uoch nicht veröffeutlichten) 6alg,l0ssN8 ?u!oo-
vi6lißi8 besorgte. 

W i l n a ist eine der d r e i Sternwarten, welche die totale Sonnen-
finsterniß am 19. August 1887 berühren wird (die beiden andern sind B e r l i n 
nnd M o s tan) . Die meisten totalen Finsternisse treffen keine einzige und 
die Beobachter sind zn weiten Reisen genöthigt, um das interessante Phä
nomen wahrzunehmen. D r e i feste Sternwarten, denen diese Gelegenheit 
gleichzeitig so bequem und mühelos geboten w i rd , berechtigen zu der Er
wartung, recht vollständige und sichere Daten für die Wissenschaft zu ge-
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winnen. Wünschen wir, daß Wilna's nun schon in ihr zweites Säculum 
und unter günstigen Anspielen eingetretene Warte, wenn diese Zeit heran
rückt, den Erwartungen würdig entsprechen möge. 

D i e S t e r n w a r t e M o s k a u . 

Nach eiuer von Go ldbach 1805 gegebenen Notiz bestand hier schon 
in der ersten Hälfte des 18. Iahrh. auf einem Thurme im nördlichen Theile 
der Stadt eine Sternwarte, ans welche de l ' I s l e 1748 die Breite zu 
5 5 " 45^ 4 5 " bestimmte; nähere Nachrichten liegen darüber nicht vor uud 
gegen Anfang dieses Jahrhunderts bestand sie nicht mehr. 

I m Jahre 1803 ward G o l d bach ans Leipzig, bekannt dnrch seinen 
1799 vnblicirten Himmelsatlas, an die Universität Moskau als Professor 
der Astronomie berufen. Er nahm den Ruf an und hoffte, in M o s k a u 
eine feste Sternwarte errichtet zu seheu. Aber obgleich der Curator, 
v. M u r a w i e s f , dem Plane günstig war, so verzog sich doch die Aus
führung von Jahr zu Jahr und der Brand von M o s k a u 1812 verur
sachte, daß M s Erste an einen solchen Bau uicht gedacht wcrdeu kounte. 

G o l d bach war inzwischen doch nicht unthätig gewesen. Theils in 
M o s k a u , theils in andern Städten der Umgegend beobachtete er Stern
bedeckungen uud andere zur Bestimmung der geographischen Lage dienende 
Objecte, richtete sich, so gnt es ging, in einem Privathause mit seinen 
Instrnmenten ein und hat von seinen Arbeiten in B o d e ' s Jahrbüchern 
wiederholt Nachricht gegeben. 

Nach seinem Abgange wurde B . Pe rewosch tsch i kow , anfangs 
Lector in D o r p a t , später Adjunct der Moskaner Universität, 1824 zum 
Director der erst zu erbauenden Sternwarte ernannt. Er hatte sich dnrch 
die Ucbersetznng von ^ l a n o o e u l ' L 0our8 eomplst äss M9,w6maüqus8 
ins Russische bekannt gemacht. 

Erst unter N i c o l a n s Regierung begann der Ban wirklich, und 1832 
war die Sternwarte vollendet. Sie liegt am nördlichen Ende der Stadt 
in eiuer freien Gegend, so daß ringsherum am Horizont beobachtet werden 
kann. S t r n v e besuchte sie im Sommer des genannten Jahres, prüfte 
die vorhandenen Instrumente die tbeilweise aus sehr früher Zeit herstammten, 
und auf seinen Bericht wnrden die weiteren Einrichtungen getroffen. 

Die Sternwarte besteht aus einem großen Saale zu ebener Erde, an 
den sich zwei heizbare Zimmer, das eine für Erwärmung des Beobachters, 
das andere für den Mfwärter, anschließen. Nach Ost und West öffnet sich 
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der Saal auf zwei steinerne Terrassen, um im Freien ungehindert Beobach
tungen anstellen zn können. Der Meridiandnrchschnitt liegt in der Mitte 
des Saales. Ganz nahe bei der Warte befindet sich die Wohnung des 
Astronomen. Zu den älteren Instrumenten, namentlich dem ans Keuß l e r s 
Nachlaß herrührenden Troughtonschcn Verticalkrcis nnd Spiegelsextanten, 
kam unn ein 2füßiger Meridiankreis nnd ein 6füßiges achromatisches Fern
rohr, beide aus der Wcrkstätte v. Utzschnc idcrs in München . 

Perewoschts ch i to w hat zu verschiedenen Zeiten astronomische Beob
achtungen veröffentlicht, anch ist er Verfasser eines 1847 erschienenen Cnrsus 
der Astronomie. Vou Draschu s s ow s , seines Nachfolgers, astronomischer 
Thätigkeit ist nichts verlantet. 

S ch w e izer , seit Gründuug P u l k o w a's dort wirkend nnd vorzugs
weise mit geographischen Arbeiten beschäftigt, kam als GeHülse Draschns-
sows uach M o s k a u , sah sich aber bald veraulaßt, diese Stellung wieder 
aufzugeben nnd feine Thätigkeit der kleinen Sternwarte des C o n s t a n t i -
n o w'scheu Meßiustituts in Moskau zu widmen. Er ist der Entdecker vou 
3 Kometen (1847, 1849 und 1855); noch nie war bis dahin au einem 
so weit nördlich gelegenen Orte ein Planet oder Komet entdeckt worden, 
was den Sachtuudigeu nicht iu Erstauucu setzen wird. Um so verdienst
licher bleiben diese in so nngünstiger geographischer Lage gemachteu En t - ' 
deckungen. I m Jahre 1851 begab er sich uach M a c h u o w k a zur Beob
achtung der totalen Sonnenfinsterniß des 28. I u l i , und wenngleich auch 
ihm, wie vielen andern Beobachtern nnd dem Vers, selbst, daß Hauptphä-
nomen durch ungüustiges Wetter vereitelt wurde, so hatte er gleichwohl vor-
und uachher die Souueufleckeu fleißig beobachtet, und so hat seiue Wahrueh-
mung zur Vergleichuug uiit auderu wesentliche Dienste geleistet. Viele 
andere seiner Monographien über astrouomische, geographische und meteoro
logische Gegenstände datiren aus der Zei t , wo er an diesem Meßinstitut 
arbeitete, dessen kleine, nur mit geringen Hülfsmittelu ausgerüstete Warte 
jetzt zuerst in der Wissenschaft g'eucmnt wurde. Die 1853 erfolgte Crnen-
nnng S c h w e i z e r s zum Dircctor der Moskauscheu Hauptsternwarte komite 
deshalb von allen, die es mit der Wissenschaft wohl meinen, nur mit der 
allgemeinsten Freude begrüßt werdeu. 

Seit dieser glückliche» Weudung der Dinge sind in rascher Folge von 
Moskaus Sternwarte Arbeiten der verschiedensten Art publicirt worden. 
Wir neunen hier nur: eine kleine Himmelskarte, 4ziffrige Logarithmen 
(beide 1855 iu russischer Sprache erschieuen); Noüeo sur la äöoouverl^. 

Baltische Monatsschrift. 2. Jahrg. Bd. IV., Hft. 1. 3 / ^ - ,p 
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6'uno eonMe (1855) nebst Berechnung der Bahn sowohl dieses als anderer 
Kometen, und in nenester Zeit eiue genane Nrealbcstimmnng der einzelnen 
Gouvernements des europäischen Rußlands, eine schon vor 20 Jahren von 
Schweizer begonnene Arbeit. 

Vor etwa 12 Jahren wnrde die Sternwarte Moskau dnrch wieder
holte chronometrische Reiscu mit P u l k o w a und Warschau ver
bunden, uud somit der Läugennnterschicd dieser drei Pnnkte festgestellt. 
Wenige, Jahre spater hätte man sich zu diesem Behuf der Eisenbahnen 
bedienen können, nud jetzt hat der elektrische Telegraph, so weit er reicht, 
solche Reisen ganz uuuöthig gemacht, da die Zeitübertraguug nun unmit
telbar uud augeublicklich geschehen kaun. So ist beispielsweise bei der 
letzten in Spauicu beobachteten totalen Sonnenfinstcrniß dies Mittel mit 
glücklichstem Erfolge augewandt werden. 

Die Zahl der hier anfgefnhrteu Steruwarteu ist schou au sich kciue 
geringe, uud uoch fehlcu mehrere, uamcntlich im Süden Rußlands, deren 
Darstellung wir nns für ciueu zweiten Artikel vorbehalten, und wohl könnte 
Manchem der Gedanke kommen: wozu so viele Sternwarten? Namentlich 
in einer Zeit, die alles zu ceutralisircn strebt uud iu deu besteheudeu Zu-
ständen, besonders auf politischem Gebiete, der Berechtigung meisteus nicht 
entbehrt, könnte man, die Sache blos äußerlich betrachtet, auch wohl das 
Heil für die Wisseuschaften darin zu erblicken glanben, daß man alle intellec-
tuelleu Kräfte wie alle materiellen Mittel au eiuem Punkte vereinige. Wir 
maßen nns hier kein allgemeines Urtheil au: jede ciuzcluc Wisseuschaft 
möge durch ihre, berechtigten Vertreter, die hier allein competent sind, 
auch iu diesem Pnnkte berathen werden. Was jedoch die Himmelsknnde 
betrifft, so wäre grade für sie, uud iu Rußlaud noch mehr als anderwärts, 
ein solches Centralisiren das Unzweckmäßigste, was geschehen könnte. Jeder 
Region, jedem Klima unseres Erdkörpers fällt in der Astronomie eine ei gen-
thüml ich e Aufgabe zu, die au eiuem andern Orte theils gar uicht, theils 
nur unvollkommen gelöst werden könnte. Man versetze einen G a s p a r i s , 
Chaco rnac , Goldschmidt iu des Polarkreises Nähe uud sie werdeu 
zuverlässig keiuen Planeten mehr entdecken, oder richtiger gesagt, sie werden 
es gar nicht erst vcrsuchcu. Zwar n n t h ä t i g werdeu sie deshalb nicht 
sein, dies vermag ein solcher Geist nicht; aber sie werdeu sich eine Aufgabe 
sctzeu, die wiederum nur der Norden am besten lösen kann, der Süden 
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schlechter oder auch überhaupt nicht. Länder wie Sachsen oder Belgien 
mögen sich mit e iner Warte begnügen, bei ihrem mäßigen Umfange sind 
Klima nnd Weltstellnng der einzelnen Provinzen zn wenig verschieden, um 
eine Vervielfältigung der Sternwarten unabweislich zn fordern. Rußland 
aber ist viel zn ausgedehnt nnd es kann weder in der Wissenschaft ein 
Nachzügler bleiben, noch sich mit der Rolle eines blos vorgeschobenen 
Postens für das übrige Cnropa begnügen; längst schon znr vollen politi
schen Selbstständigkeit gelangt, mnß es auch in der Wissenschaft selbstständig 
sein nnd bleiben. 

Aber noch in einer andern Beziehnng, die W. S t r n v e schon vor 
einem Vierteljahrhnndert hervorgehoben hat, bedarf Rußland v ie ler Stern
warten. Seine Grenzen sind so ansgedehnt, daß eine Bestimmung der 
Länge und Breite seiner einzelnen Orte, des Areals seiner Provinzen, kurz 
alles desseu, was iu statistischer Beziehung an genaue numerische Daten 
geknüpft ist, dnrch blos geodätisch-trigonometrische Arbeiten niemals im 
erforderlichen Umfange erlangt werden uud ebe"n fo wenig das Anknüpfen 
dieser Vermessungen an eine einzige Sternwarte, nnd läge sie noch so gnt 
in der geographischen Mitte des Ganzen, für alle Regionen genügen kann. 
Vielmehr wird sein geographisches Hauptnetz erster Ordnung — wenn 
dieser Ausdruck gestattet ist — stets uur so erhalten werden können, daß 
seine Dreieckpnnkte dnrch fortgesetzte astronomische Beobachtungen anf festen 
Sternwarten genan bestimmt werden. Blos temporäre Sternwarten ohne 
die Einrichtungen, welche die festen auszeichnen, sind Palliative nnd weiter 
nichts. E i n s t w e i l e n ist ein solcher Nothbehcls freilich immer besser als 
gar nichts, nnr eine d e f i n i t i v e Lösung der hier in Rede stehenden Auf
gaben erwarte man nicht von ihnen. 

So können wir, besonders was den Süden und Osten betrifft, nur wün
schen, daß die Zahl der Sternwarten, d. h. der gnt nnd vollständig ausgerüste
ten, in Rußland nicht ab-, sondern vielmehr beträchtlich znnehmen möge. 
Nur die nnwirthlichsten Gegendcu, namentlich des sibirischen Nordens, nnd 
die kalte Zone überhaupt wird man ansnehmen müssen, aber mich ausnehmen 
können. So gencme Bestimmungen, wie guteingerichtete Sternwarten in 
besseren Gegenden sie liesern, haben für die polaren Regionen ein zn geringes 
praktisches Interesse, nnd man wird sich hier wohl immer mit denen be
gnügen, die auf wissenschaftlichen Reisen erlangt werden können unter An
schluß an die nächstgelegenen festen Sternwarten. 

Leopo ld v. Bnch äußerte einmal: „ein Land kann man nnr dann 
3 " 
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lieben, wenn man es kennt". Is t dieser Ausspruch richtig, so wird der, 
welcher wissenschaftlich, sei es auf welchem Helde es wolle, zur bessern 
Kenntuiß des Landes beiträgt, auch die Vaterlandsliebe danernd befördern. 
Denn nicht darin besteht der wahre Patriotismus, daß man alles ohne 
Prüfung gut uud schöu finde, soudern darin, daß man es immer besser zu 
machen wahrhaft bestrebt ist. Das aber vermag nur der, welcher gediegene 
und gründliche Sachkenntniß besitzt, nicht aber der utopische Träumer, der 
auf einer tadula rasa seiue selbstgeschaffeuen Ideale aufbauen wil l . Und 
zu solch einer gründlichen Lcmdeskuude kann auch der die Erde am Himmel 
messeude Astronom beitragen. 

Die Himmelskuude ist nicht eiue bloße Luxus- uud Prunkwisseuschaft 
und ist dies nie gewesen: möge immerhin eiu. Ludwig XIV., von dem ver
sichert wird, daß er niemals ein Buch geleseu, sie so betrachtet haben. Sie 
hat ernste Aufgaben am Himmel wie auf Erden zu lösen, und weit entfernt 
damit fertig zu fem, wie Unkuudige wohl wähnen, sind wir noch kaum erst 
auf dem Punkte angelangt, wo wir sie in ihrer vollen Bedeutuug richtig 
erkennen. Die Abwege früherer Zeiten wird sie zu vermeiden, die unge-
hörigeu Znmuthungen abzulehueu wisseu, aber ihrer wahren Aufgabe wird 
die Sternkunde nm so treuer obliegen, je entfernter noch das Ziel ist, dem 
sie nachstrebt. 

M ä d l e r . 
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Erwiederung ans die von dem Herrn D r . Fr . 
G. von Dnnge in der 29. ZuerKennnng der Demidow-
schen Preise gelieferte Necension des „Kurlandischen 

Notherberechtes von / . Seraphim." 

Motto: Vtve v»Io! si ĉ ulä lwviLti rootiul, istis, 
0anäiäu8 iinperti; «i non, Iu8 utero meoum 

llorat. epist. I., 6., — 

^ f n den seltensten Fällen wird die wissenschaftliche Wahrheit dnrch einen 
Kampf zwischen dem Kritiker nnd dem Autor eines Werkes gefördert werden. 
Es ist dies nnr möglich, wenn von beiden Theilen mit nnbefangener Ob-
jectivität die Sache selbst ins Auge gefaßt wird. Ich habe mich daher zn 
einer Erwiederung auf die Venrtheilung, welche meinem „turländischen 
Notherbenrechte" von Seiten des Herrn Recensenten zn Theil geworden, 
erst dann entschlossen, nachdem ich durch sorgfältige nochmalige Prüfung 
meiner Arbeit, Durchforschung der mir zugänglichen Archive unserer Justiz
behörden uud Rücksprache mit den bewährtesten Praktikern Knrlands in 
meiner Ueberzeugnng nnr bestärkt worden, daß wenigstens in den das prak
tische knrländische Recht betreffenden Punkten, welchen diese Erwiederung 
allein gi l t , die Necension gewiß n icht im Rechte ist. 

Die Necension präsumirt, daß ich bei meinen Untersuchungen über 
das knrländische Notherbenrecht die wichtigste Qnelle, das dentsche Gewohn-
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heitsrecht, ganz übersehen, aus welcher Quelle ich die Ueberzeuguug hätte 
gewinnen müssen, daß das praktische knrländischc Recht in der Thal nur 
ein Pflichtthcilsrecht, nicht aber anch das s. g. formelle Notherbenrecht 
kenne, d.h. also, daß der Testator in Kurland durchaus uicht verpflichtet 
sei, seiue pstichttheilsberechtigten Desccndenten uud Asceirdenten gerade zu 
E r b e n , wenu auch nnr ex 10 eortil, zn instituiren; sondern daß es viel
mehr schon genüge, wenn diesen Personen der Pfl ichtteil, auch ohne 
a l l e Erbcse inse tzuug, hinterlassen werde, nnd daß endlich eine Ver
letzung des Pflichttheils, gleichviel ob dieselbe ganz oder theilweise, still
schweigend oder ausdrücklich geschehe, niemals eine Anfechtung des Testa
ments, sondern immer nnr eine Klage ans Herstellung des Pflichttheils, 
8nlvo t68winenw, begründe. 

Diese Auffassung nun soll nach der Behauptung des Herrn Recenseuten 
-nicht bloß in Knrland gelten, wie sich aus C. Neumaun 'ö kurläudischem 
Erbrechte und dem Umstände ergebe, daß anch die von Howen'schc Präjn-
dicatcn-Sammlung des s. g. formellen Notherbenrechts dnrchans nicht ge
denke, sondern selbst in Deutschland die gemeinrechtliche sein, wie Wa l te r 
in seinem deutschen Privatrechte 8 415. bezeuge. 

Da nun sonach, dedncirt die Recension ferner, eine weiter reichende 
Geltung des römischen Rechts, namentlich die Geltung des s. g. formellen 
Nothcrbcnrcchts — sollte sie angenommen werden — ans drück!ich im 
Landesrechte begründet sein müßte, niemand aber im Ernste (?!) werde 
behaupten wollen, daß die geschriebenen Qnellen des tnrländischen Rechtes 

' ein Mehreres vom römischen Rechte adoptirt als vorhin nach Walter als 
gemeinrechtlich dargestellt, vielmehr der § 168 der kurländischen Statuten 
vollkommen zu den vou Wal te r entwickelten Grundsätzen des dentschen Rechts 
passe, so ergebe sich darans, daß ich als ein jüngerer Jurist aus Maugel 
an Ersahruug auf Irrwege gerathcu uud eigentlich ein großer Theil meiner 
Schrift, insofern dieselbe das knr ländische Notherbenrecht behandeln 
solle, ein Kor^ä'oeuvi-L sei. Dies gelte auch iusbesoudere uoch vou den 
§§ 17. —20., welche von dem Notherbenrecht in Beziehung auf Pupillar-
nnd Quasipupillar-Testamente handeln; denn Testamente dieser letzteren 
Art seien dem kurländischen Rechte fremd, weil sie mit den Grundsätzen 
des letzteren über die väterliche Gewalt im Widerspruche stauben. 

Es sei hiegegen allem zuvor bemerkt, daß seit jenem berühmten Streite 
zwischen T h i b a n t uud S a v i g n y , welcher die Veranlassung wurde, 
daß ciue Zeit lang eine s. g. historische Schule der Juristen sich aufthat, 
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beute zu Tage, wo mau deu Unterschied einer historischeu uud nichthisto-
rischeu Schule mit Recht schon längst aufgegeben, jeder wissenschaftlich ge
bildete Jurist iu dem Siuue sich zur historischcu Schule rechuet, als er die 
volle, dem Gesetzcsrecht au verbiudeudcr Kraft gleichstcheude-Bedeutung 
des Gewohnheitsrechts, dieser viv:r vox ^uris, anerkennt nnd nicht geneigt 
ist diese Bedeutuug dcsselbeu der des Gcsetzcsrechts unterzuordnen. Es 
louutc daher bei meiueu Uutersuchuugeu über das turländische Notherbcn-
recht anch mir, zumal bei eiuer achtjährigen prakt ischen Beschäftiguug 
mit dem kurländischen Rechte, nicht entgehen, daß ich dem Gewohnheits
rechte Nechnnug zu trageu habe uud ich habe diese Aufgabe auch nicht 
verabsäumt. 

Die Grundlage nnscres gesammten Rechtslebens ist das gemeine Recht, 
wie es sich im Laufe der Zeit aus dem römischeu, uatioualdentschen nnd 
eauouischeu Rechte herausgebildet hat. Bei diesem historischen Bilduugs-
Proccssc ist dcuu theils das fremde Recht durch die natioualdentschen Nechts-
auschauungeu, theils das natioualdcutsche Recht durch die gewohnhcits-
rcchtlich recipirten fremden Rechte modificirt worden. Für das Maß dieser 
gewohnhei tsrecht l ichen Ncception aber liesern die verschiedenen Lan
desgesetze, die Landes- nnd Etadtrechte, hier die kurläudischen nnd 
piltcnschen Statuten nnd die Polizeiordnungen der tnrländischen Städte, in 
vielfacher Beziehung den deutlichen Nachweis, ohne daß diese Quellen frei
lich eine spätere Modification dieser gesetzlich anerkannten Reception durch 
späteres Gewohnheitsrecht ausschlössen. Indessen wird eine solche spätere 
Modifikation doch immer zu beweisen sein. 

Was nun das gemeine deutsche Recht aulangt, welches, sofern uicht 
particularrechtliche Abweichung«:» für Knrland sich uachweiseu lasscu, auch 
bei uus unzweifelhaft zur Geltung kommt und also die Grundlage bildet, 
von welcher anszngehen ist nnd ohne deren genaue Kenntniß das knrlän-
dische Recht gar uicht wifscuschaftlich erfaßt werden kann, so kann ich der 
in der Recension adoptirten Ansicht W a l t e r ' s , daß dem gemeinen deutschen 
Rechte der Unterschied zwischen formellem Notherbenrecht uud Pflichttheils-
recht fremd sei uud daß selbst die vollstäudige Verletzung des P stich ttheils-
rechts nnr eine Klage anf Herstelluug'des Pflichttheis, nicht aber die eigent
liche huei-ola inolücia^i t68lnm6nti begründe, dnrchaus uicht beipflichten, 
sondern muß diese Ansicht, welche nicht nur alle bewährten praktischen 
Rcchtslehrer über das heutige römische Recht und namentlich diejenigen, 
welche spcciell über das Notherbcu- und Pstichtthcilsrccht geschrieben haben, 
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(ich verweise insbesondere auf M ü h l e n b r u c h in der Fortsetzung zu 
Glück Band XXXVIII. S . 28—40.), soudcru auch wohl alle übrigeu 
Germailisten gegen sich haben dürfte, für eiue gauz singulare halten. Ich 
kann mich in letzterer Beziehnng ans die Darstellungen des deutschen Pri
vatrechts von Ruude ab bis aus Gerber berufeu, in welchen von den 
gauz abweichenden Ansichten W a l t e r ' s anch nicht eine Andeutung zu 
finden ist. Vielmehr ist nnter anderen bei M i t t e r m a i e r (deutsches Pr i 
vatrecht 5. Auflage § 463) zu lefeu: 

„Ueber Notherben-Verhältnisse entscheiden in den Ländern des ge
meinen Rechts gemeinrechtlich römische Nechtsgrnndsätze." 

Hiermit ganz übereinstimmend lehren auch, außer vielen älteren Rechts-
lehrcrn, in neuerer Zeit 

Müh leubruch I. c. Band XXXVIII. S . 65 und ff.; 
Beselcr , Lehre vou deu Erbverträgen I I . , 1. S . 296 uud 
Gerbe r , vielleicht der bedeutendste Germauist der heutigen Zeit, in 

seinem dentschen Privatrcchte § 260 Note 1 , 
daß selbst die Verletzung des Notherbcnrechts i n einem E r b v e r t r a g e 
nicht bloß eine Klage ans den Pflichttheil begründe, sondern mit denselben 
Wirknngen und denselben Rechtsmitteln geltend gemacht werden könne wie 
die Verletzung des Notherbcnrechts in einem Testamente d. h. daß die 
Erbeinsctzungsverträge ebenso wie das Testament in solchem Falle ĉ uonä 
IiLleck« inLt,il.rlUonem ungültig sind; uud selbst diejcuigcn Germanisten, 
welche die Erbverträge, die ihrer Natnr nach doch nnr Verträge über die 
Beerbnng eines oder beider Contrahcnten sind, irrig als Verträge über den 
Nachlaß einer Person auffasseu uud deshalb bei einer Verletznug des Noth
erbenrechts durch Erbvertrag uur die Klage auf deu Pflichttheil zulassen 
wollen, bestreiten bei einer testamentarischen Verletzung des Notherbenrechts 
die Geltung der römischrcchtlichcn Grundsätze nicht,;. B. E ichhorn , deut
sches Privatrecht § 343., wie denn überhaupt unter den praktischen Schrift
stellern über das Notherbenrecht gar nicht darüber Streit herrscht, ob die 
durch die Nov. 115 normirtcn Wirknngen des verletzten Notherbenrechts 
noch praktische Geltung haben, sondern led ig l ich da rübe r , ob das 
Correctionssystem oder das Derogationssystem, resp. bei einer Nichtbeachtung 
der Vorschriften der Nov. 115 das Inofficiositäts-System, das s. g. ge-
unschteSystem, oder das.reine Nnllitätssystem das richtigere sei nnd wel
ches vou diesen Systemen in p r a x i den meisten B e i f a l l gefunden 
habe? 
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Ganz audcrs also als die Recension, auf W a l t e r ' s Autorität hin, dar-
zuthuu sucht, gestaltet sich demnach für unsere Lehre nach den übereinstim
menden Darstellungen der bewährtesten Rechtslehrer die auch iu meinem 
kurländischen Notherbeurechte augenommene gemeinrechtliche Grundlage, 
welche uach dem Grundsatze: 8tnwtum ita intLrprewnäum, ut, quam mi-
mme rsceäat «, '̂ure eommuni, oder was auf dasselbe herauskommt, daß 
particularrechtliche Abweichungen vom gemeinen Rechte nicht zu präsumiren, 
sondern zu erweisen sind, für die Auslegung unserer einheimischen Rechts-
bestimmnngen über das Notherbenrecht von wesentlicher Bedeutung ist. 

Ich muß daher, gegenüber der sehr vereinzelt und unbelegt dastehen
den Ansicht W a l t e r ' s , nicht nnr die Nichtreception des formellen römischen 
Rotherbenrechts bestreiten nnd negiren , daß diese Lehre in ihrem Wesen — 
wie die Recension annimmt — durch deu Unterschied zwischen wohlerwor
benem nnd ererbtem Vermögen berührt werde, sondern auch in der Thal 
a l l en Ernstes behaupten, daß die geschriebenen Qnellen des kurländi
schen Rechts die Reception des römischen Notherbenrechts ans das D e u t 
lichste bekuudeu, ja sogar, daß diese Reception in der constanten 
P r a x i s K n r l a n d s ganz unzweifelhaft feststeht. Der Unterschied zwischen 
wohlerworbenem uud ererbtem Vermögen bezieht sich nur auf die Veräu-
ßerlichkeit desselben. Das ererbte unbewegliche Vermögen darf überhaupt 
gar uicht veräußert werdeu oder ist doch wcuigsteus hinsichtlich der Ver-
äußernng durch Retractrecht beschränkt. Das wohlerworbene, bewegliche 
sowie unbewegliche Vermögen uuterliegt dieser Beschränkung nicht, aber 
daraus kann nicht füglich gefolgert werden, daß der Testator in seinem 
letzten Willen, bei der Verfügnng über sein wohlerworbenes Vermögen, 
seine Notherben nnd Pstichttheilsberechtigten nicht zu berücksichtige« brauche. 
Ja die Recension giebt selbst bezüglich des wohlerworbenen Vermögens zu, 
daß der Pflichttheil schlechthin nicht entzogen werden dürfe, behauptet 
jedoch, was doch gewiß mit jenem Unterschiede zwischen wohlerworbenem 
uud ererbtem Vermögen in gar keinem rechtlichen Zusammenhange steht, 
daß die Verletzung des Notherben-, also Pflichttheilrechts nur andere Wir
kungen habe als nach römischem Rechte d. h. immer nur eine Klage auf 
Herstelluug des Pstichttheils 89lvc» testamento gewähre, nicht aber die 
Ungültigkeit des Testaments begründe. 

Dieser Auffassung aber widersprechen die ausdrücklichen Bestimmungen 
des knrländischcn Rechts auf das Entschiedenste. Der § 168*) der lur-

') liller 8ino xi-kvi et ^uiita cn,«8a, ^une ÄldNrio ^uäici» deUnielur, Miu5 et lilia3 
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landischen Statuten verbietet, unter Beibehaltung selbst der dem römischen 
Rechte (Nov. 115) und der Doctrin dieser Lehre entnommenen technischen 
Ausdrücke, ohne zruvis ot,^,8Ur cmi^a die Descendenten zn präteriren und 
zu exherediren, widrigenfalls die qn«roln inollieiosi t68^menu' begründet 
sein soll. Da nun aber einelpräterition und resp. Er.heredation unzweifel
haft nach dem Begriffe dieser Worte und Instinian's ansdrücklicher Be
stimmung anch dann vorliegt, wenn dem gar nicht zum Erben instituirtcn 
Notherben selbst der volle Pstichttheil oder mehr als dieser ans andere 
Weise als durch Erbesemsetzung hinterlassen wäre, so'folgt ans der sonnt 
ganz ersichtlich römisches Recht darstellenden Bestimmnng des tz 168, daß 
der Testator seine pflichttheilsberechtigten Descendenten, wenn anch keines
wegs gerade ans ihren vollen Pstichttheil, so doch jedenfalls zn E r b e n 
einzusetzen verbunden ist, nnd daß sich das tnrläudischc Recht für das s. g. 
Inofficiositätssystem entschieden hat; denn da die Wirtungen der im § 168 
gedachten quorela mcMeioLi nicht abweichend vom römischen Rechte bestimmt 
sind, so ist nach allen Interpretation-Grnndsätzen mir eben die gemein
rechtliche Huei-Lln inoMcinki juris nuvi nicht aber bloß eine Klage ans 
Herstellung des möglicherweise bei aller Verletzung des formellen Notherbcn-
rechts dennoch sogar vollständig hinterlassenen Pftichttheils 8lüvo wLtaiuoMu 
anzunehmen. 

Das Gleiche ist aus der Bestimmnng des § 172 der tnrländischcn 
Statuten: „I,idLi-I quo^uo, Li 8iuo lideris c1<2es886i'int,, t68l,mncml,o Luc» 
sMi-entSL 8U08 QX0lnäor2 I10N P088nnt" für die Ascendenten als Notherben 
zu deduciren, wenn es nicht anch schon von selbst aus der im §168 deut
lich ausgedrückteu Neceptiou des römischen Notherbcnrechts folgen würde. 

Die piltenschen Statuten Tbeil I I I . T. I. § 2 ferner v e r b i e t e n den 
Eltern ihre Kinder ohne Ursache zn enterben, gebieten also, sofern solche 
genügende Ursache fehlt, die Erbcseiusetzung der Descendenten, nnd die 
MtMsche Polizeiordnnng vom Jahre 1606 Ti t . 44. § 4 . , die Banskesche 
Polizeiordnung vom Jahre 1635 Ti t . 26. § 6. und die Friedrichstädtsche 
Polizeiordnung vom Jahre 1647 T i t . 25. § 6. bestimmen ganz ans drück
l i c h , daß Ascendenten ihre Descendenten „zn E r b e n e r n e n n e n u n d 
einsehen oder aus rechtmäßigen Ursachen ezherediren nnd enterben" sollen. 

I n allen diesen ganz unzweideutigen Gesetzes-Dispositionen kann ein 
mtbefcmgenes Auge schwerlich etwas anderes als die einfache Anerkennnng 

in 8U0 teslllMünto nraetenre Mt exnie58L exnoroälli'L non polest, Llllva yuerel», in-
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der römischrechtlichen Grundsätze über formelles Notherbenrecht erblicken, 
deren gemeinrechtliche Rcception übereiustimmeud von den praktischen Schrift
stellern über diese Lehre und über das heutige römische Recht überhaupt, 
sowie von den tüchtigsten Germanisten bezeugt wird, selbst von solchen, 
welche wie z. B. Beseler nicht gerade einer romanifirenden Richtung änge-
schuldigt werden köuuen. Gegenüber dieser Thatsache und den deutlichen 
Aussprüchen der inländischen Rechtsquellen kann es nicht verschlagen, wenn 
die Recensiou dagegen die Nichtreception des formellen NotherbenrechtS 
dessen ungeachtet ans der übertriebenen Schärfe und Härte des römischen 
Rechts in dieser Lehre zu erklären sucht, welche Iustiuian gefühlt habe, als 
er die Einsetzung der Notherben ans eine r68 certa gestattete, worin wie
derum eine Incousequenz liegen soll, die durch die Spitzfindigkeit zn bc-
mäutelu gesucht werde, daß der so Instituirte cwlracw rei eerlao msnUone 
als Keres 8ino pall.6 8oripw8 auzuseheu sei, währeud doch dergleicheu aus 
die höchste Spitze getriebeneu Sophismen bei einem Volke von fo gefnndem 
Verstände wie das deutsche sich nicht wohl einbürgern konnten. 

Abgesehen indessen davon, daß die Härte eines Institutes keincu Be
weisgrund wider seine Reception odet Geltung überhaupt abgeben kann — 
die deutscheu Näherrechte oder gar die Zwaugs- und Banurechte sind in 
der That viel härter nnd unerträglicher als das römische Notherbenrecht — 
dürfte in dem Verlangen, der Testator solle seine nächsten Descendenten 
nnd in deren Ermangelung seine nächsten Ascendenten anch zu Erben, wenn 
auch nicht zu deu einzigen, ernennen, ebensowenig eine Härte und Schärfe 
liegen, als in den, gar nicht einmal erst von Iustinian herrührenden, anch 
kcinesweges bloß auf Notherben beschränkten, sondern schon von den classi-
schen Juristen: Scaevola, Ulpian und Paulus aufgestellten und für Erbes-
einsetznngen überhaupt geltenden Grnndsätzen über die in8tiwt.io sx ro 
L6ll,a eine Inconsequenz oder Spitzfindigkeit. Eine solche instiwlio ist 
allerdings eine vitiöse, bei der mau aber nach der vo!unwti8 inl6rpl6l,atio. 
um den Willen des Erblassers aufrecht zu erhalten, den Instituirten ganz 
richtig als ti6i-63 8in6 parte 8er1M8 ansieht, da man auf eiue Sache oder 
einzelne Sachen nnd Vermögens-Objecte nicht Erbe sein kann, in Vezng 
auf die Erbeseinfetzuug also diese. Beschränkung pro nou seripla angesehen 
wird. „Indessen wird bei einer solchen instiwüo ex re 66rta doch dem 
beschränkenden Willen des Erblassers Folge gegeben, insofern darin ein 
dem so instituirten Erbeu auferlegtes Universalfideicommiß zn erkennen ist, 
entweder zu Gunsteu der Intestaterben oder der in einem früheren Testa-
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mente eingösetzten Erben oder der Miterben oder bestimmter anderer Per
sonen, wogegen denn jener den ihm bestimmten Gegenstand von diesen als 
Vermächtniß (Singnlarsideicommiß) znrückempfängt, in gleicher Weise als 
wenn Jemand zwar schlechthin zum Erbeil eingesetzt, aber mit bestimmten 
Vermögensgegenständen sich zu begnügen angewiesen ist". 

A r n d t ' s Lehrbuch der Pandekten § 493. 

I n diesen, wie bemerkt, keinesweges ans Notherben allein beschränkten 
Grundsätzen über die insMuüo ox re esNa, deren heutige gcmeiurechtliche 
Geltung als ganz unzweifelhaft allgemein gelehrt wird und die zu bezweifelu 
durchaus kein Grund obwaltet, documentirt sich also keine inconsequente 
Sophisterei, sondern jenes eminente praktische Talent, mit welchem die 
römischen Inristen ihr hergebrachtes Recht zn vergeistigen und die in praxi 
vorkommenden Fälle zn entscheiden verstanden, wodurch sie die Vorbilder 
und Muster für, alle Zeiten geblieben sind. 

Was nuu die knrländische Praxis anlangt, so steht so viel außer 
Zweifel, daß kein kurländischer Praktiker, ohne sich dem Vorwnrfe der 
größten Nachlässigkeit auszusetzen, bei Anfertigung eines Testamentes jemals 
die Erbeseinsetznug der vorhandeneil Notherben des Testators versäumen 
wird, weil sonst das Testament quonä IwrecliZ msütuüonom als ungültig 
angefochten werden könnte, und daß in denjenigen Fällen, wo die Insti
tution der Notherben unterblieben war, ohne daß eine ^usta ccrusn ex-
dsrockNlomg am prakteritionis angegeben worden oder eine exliLre-
M i a Kaua menta vorlag, das Testament bezüglich der Erbeseinsetznug 
gerichtlich für ungültig erklärt wnrde. Hierfür liefert das Urtheil des 
Mitanschen Waisengerichts vom 8. October 1859 in der Ewcrtsohnschcn 
Nachlaßsache den dentlichsten Beleg ans neuerer Zeit. 

Es war uämlich eiu gewisser Friedrich Ewertsohn mit Hinterlassung 
dreier Töchter, zweier uumündigen, Lisette und Anna, uud eiuer verheiratheteu, 
Louise, geboreuen und verehelichten Ewertsohn, und eines letzten Willens 
verstorben. Dieser letzte Wille wnrde, außer vielfachen anderen Gründen, 
mamentlich auch wegeu Verletzung des Notherbenrechts von der Louise 
Ewertsohn angegriffen, da der Testator sie als Notherbin^wedcr znr Erbin 
instituirt, uoch auch uuter Angabe eines gesetzlichen Enterbuugsgrundcs von 
der Erbschaft ansgeschlossen, sondern in den Punkten 1, 2 nnd 3 seines, 
am 24. Iannar 1859 errichteten Testaments lediglich verordnet hatte, der 
Nachlaß solle derartig getheilt werden, daß die Anna Ewertsohn 500 R. S . M. 
und außerdem die Hälfte der Nachlaßfahrniß nnd ein Drittel des von ihrer 
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verstorbenen Mutter eingebrachten Capitals von 40 R. S . M. erhalte, 
während alles Uebrige der Lisette Ewertsohn zufallen solle, die jedoch ver
pflichtet werde, die Erziehung, den Unterhalt und die Bekleiduug ihrer 
jüngeren Schwester Anna aus eigeueu Mittelu zu bestreiten. Die Louise 
Ewertsohn sollte aber ans dem Nachlaß nichts bekommen, da sie bei ihrer 
Verheirathuug uud währeud ihres Ehestaudes augeblich so viel aus dem 
Vermögen ihres Vaters bezogen, daß sie, wenn nicht mehr, so doch gewiß 
uicht weniger als ihre Geschwister erhalten. 

I n dem am 8. October 1859 pnblicirtcn Urtheile des Mitausche!, 
Waiseugerichts heißt es uun: 

„Ohne iu Abrede zu stellen, daß dem Ewcrtsohnschen Testament eine 
directe dersäis inZtitutio mangelt, will die Ewertsohnsche Vormundschaft 
berücksichtigt wissen, daß das heutige freiere Recht weniger auf die Worte 
als auf deu Sachinhalt sein Augenmerk richte nnd daß daher bei Einsetzung 
mehrerer Erben ex re ceNü angenommen werde, daß der Testator die Form 
der Einsetzung 6x ro esNa gewählt, um dem so Iustituirtcn in dem Oer!.um 
ein Prälegat zuzuweudeu. Dies sei auch in dem vorliegenden Testamente 
geschehen, denn Friedrich Ewertsohn habe offenbar seine sämmtlichen drei 
Kinder als Erben betrachtet, denn er erwähne aller drei im Testamente; 
den beiden jüngeren hilfsbedürftigeren werfe er im Pkt. 1 und 2 Prälc-
gate aus, und sei der Wille des Testators, auch seine Tochter Louise als 
Erbin anzusehen, namentlich darans ersichtlich, daß er im Pkt. 3 erwähne, 
wie er seiner znletzt genannten Tochter nur deßhalb kein besonderes Erbtbeil 
gebe, weil sie schon mit warmer Hand soviel empfangen, wie ihren Schwestern 
im Testamente zugewandt worden. Angesichts dieser Erklärungen des Testa
tors könne auch von einer Enterbung der Louise Ewertsohn nicht die Rede 
sein und um so weuiger, als die Louise Ewertsohn im Pkt. 5 des Testa
ments abermals als Erbin anerkannt sei". 

„Alle diese Argumente vermögen, wie der Sachwalter der Lonise Ewert
sohn ausführlich darthut, die feststehende Satzung nicht außer Kraft zu 
setzen, daß eine letztwillige Erklärung ohne Erbeseinsetzuug kein Testament 
ist, eiue Satzung, die in der letztwilligen Erklärung des Friedrich Ewertsohn 
nm so zuverlässiger uubeachtet geblieben, als die Mitausche Polizei-Ordnung 
durch die im Titel 44 § 4 enthaltene Bestimmung: 

„mir daß in diesen und vorigen Fällen (d. h. bei allen Testamenten 
„parontum intsr l ibera) der Vater oder Mutter allewege ihre Kinder 
„ ausd rück l i ch zu Erbeu auf gleichen oder nngleichen Theil, (denn 
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„ein Vater oder Mutter dem einen Sohn für den andern was mehr 
„wohl zu bescheiden mächtig), ernenne und einsetze oder aus recht
mäßigen Ursachen sxkLieäii-e und enterbe" — 

in n n z w e i d e n t i g e r Weise mindestens i n B e z u g auf 3u i * ) , 
ausdrückl iche Erbeseinsetznng f o r d e r t , welche doch ganz unzweifel
haft in der Ewertsohnschen letztwilligen Verfügung keineswegs enthalten ist. 
Aber selbst von dieser Strenge des Rechts abgesehen, stößt die Deutung, 
die der Sachwalter der Ewertsohnschen Vormundschaft dem qn. Actenstücke 
zu geben sucht, auf unüberwindliche Schwierigkeiten. Wenn dieser Sach
walter ans dem Umstände, daß der Testator der Gründe Erwähnung gethan, 
weshalb er seiner Tochter Louise kein besonderes Erbtheil zusprechen könne, 
auf Institnirung aller drei Töchter Ewertsohn's folgern w i l l , so vergißt er 
dabei, daß er das, was der Testator seineu Töchtern Lisette uud Auna zu
gesprochen, als Prälcgat charakterisirt nnd folglich selbst zngiebt, daß der 
Testator mit dem Ausdrucke „besonderes Erbtheil" kein wirkliches Erbtheil 
bezeichnen wollen und mithin auch iu den bedachten Personen nicht Erben, 
sondern Prälegatare vor Angcn gehabt. Nimmt man aber, dem Wort-
veistande des vermeintlichen Testaments eine in der That willkührliche 
Deutung gebend, dennoch an, daß Friedrich Ewertsohn seine sämmtlichen 
drei Töchter ex oerw iL instituirt habe, nämlich die Lisette uud Anna ans 
die ihnen zugesprochenen Nachlaßstücke, die Louise Ewertsohn aber darauf, 
was sie von ihrem Vater bei Lebzeiten desselben erhalten und im Fall der 
Intestaterbfolge conferiren müßte; fo wäre ein derartiges Testament offenbar 
i n dem F a l l e ungültig, w e n n d i e L o u i s e E w e r t s o h n , w i e sie 
b e h a u p t e t , von i h r e m V a t e r n ich ts den Gesetzen nach zu 
C o n f e r i r e n d e s e r h a l t e n h ä t t e * " ) , denn i n d i esemFa l l e wäre 
ein nsi-68 5UU8 ohne gesetzlichen G r n n d e n t e r b t , was selbft-

*) Daß hier unter dem allerdings nicht ganz umfaffenden Ausdrucke ,,8ui" die Noth-
erben überhaupt gemeint find, bedarf kaum der Bemerkung, indessen giebt es auch Notherben, 
die keine Lui sind, und für diese gilt, tenoro der Mitausche» Polizeiordnung Tit. 44 § 4, 
ganz dasselbe, wie von den »vi, da ja auch die Mutter, die keine palria. Me-itas und also 
kein 8ui hat, ihre Descendenten im Testamente zu Erben einsetzen oder aus rechtmäßiger 
Ursache erherediren und enterben soll. 

* ') Die insriwtio ex ro certa wird also hier, ganz in Uebereinstimmung mit dem ge> 
meinen Rechte, nur dann für ungenügend erklärt, wenn dieselbe eine Einsehung auf Nichts 
involbtrt. 

ol. mein Notherbenrecht S . 85 und 86. . 
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verständl ich das ganze Testament über den H a u f e n w e r f e n 
und I n t e s t a t e r b f o l g e an die S t e l l e setzen müßte" . 

Weitere Belege könnten auch noch durch andere Erkenntnisse beschafft 

werden. 

Daß nun bei der Seltenheit erbrechtlicher Procesfe überhaupt nnd 
namentlich uotherbrechtlicher, welche erst nach jahrelanger Daner in der 
nnteren Instanz in zweiter Instanz ans Oberhofgericht gelangen können, 
die nur den Zeitraum von 1815 — 1840 umfassende von Howeu'sche 
Präjudieaten-Eammlnng, soweit ich dieselbe durchzusehen Gelegenheit gehabt, 
des formellen Notherbenrechts uicht ausdrücklich erwähnt, kann nicht als 
Beweis gegen die Geltung des in Obigem als in Kurland praktisch geltend 
nachgewiesenen formellen Notherbcnrechts augeführt werden. Indireet spricht 
aber allerdings auch die von Howen'sche Präjndicatcn-Eammlung vom 
formellen Notherbenrecht, indem das daselbst angeführte Liquidations-Urtheil 
des kurländischen Oberhofgerichts in der von Offenbergscheu Edictalsaebe 
vom 3. Decembcr 1830 nicht nnr der Anfechtung des Testamentes durch 
die Huorsw in0lliei03i wLwmsM gedenkt, sondern auch dahin entscheidet, 
daß die exkoreäaüo Kana m e n t o kein Recht gebe, das Testament als 
n icht ig oder iuofficiös anzufechten, was anf die regelmäßig erforderliche 
oxKkrsöÄÜo now6 eau8a oder aber gehörige Institution der Nothcrben 
recht dentlich hinweiset. 

Auch Neu m a n n behauptet in seinem kurläudischen Erbrechte §§ 57—56 
keinesweges, daß.das s. g. formelle Notherbenrecht in Kurland nicht gelte, 
am weuigsteu aber ist N e u m a n n der Ansicht, daß jede Verletzung des 
Notherbenrechts, selbst die völlige Entziehung des Pfl ichtteils, nur die 
Klage auf Herstellung des Pflichtteils, 8lüvo wgwmLnw, begründe, nnd 
die römischrechtliche yuerela inolüeiosi lezwinsnü im eigentlichen Kurland 
— denn im Piltenschen ist überhaupt nicht das s. g. Inofficiofitäts-Eystem, 
sonderu das System der absoluten Nullität auzuerkenncu — wegfalle. 
Vielmehr nimmt auch N e u m a n n , wie ans den §§ 57 und 60 seines Erb
rechts dentlich ersichtlich, als Folge der Uebergebnng der Notherben U n 
g ü l t i g k e i t des Testaments au. 

I m § 6 1 des kurländischen Erbrechts ferner erwähnt N e u m a n n anch 
der Pupillarsubstitution als ciues gelteuden Institutes. Ich habe kein 

- Bedeuten getragen, diese ganz allgemein verbreitete Ansicht zn adoptircn 
und demgemäß in den §§ 17—20 meines kurländischen Notherbenrechts 
Von demselben in Beziehung auf Pnpillar- und Quasipupillar-Tejwmenten 
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gehandelt. I n der Recension ist mir die Ansicht ausgesprochen, daß Testa
mente dieser Art dem kurländischen Rechte durchans fremd seien, weil sie 
mit den Grundsätzen des letzteren über die väter l iche G e w a l t im Wider
spruche ständen, wie ich hierauf auch durch die Anmerkung d S . 546 in 
des Herrn Recensenten knrländischen Privatrechte hätte anfmerksam gemacht 
werden können. Gleichwohl kann ich auch hier der Ausicht des Herrn 
Recensenten nnd seinen Argumenten nicht beistimmen nnd bin der Ueber-
zengnng, daß die §§ 17—20 einen nothwendigen Bestandtheil meiner Unter
suchungen über das knrländische Notherbenrecht bilden, denn die Quast-
pupillarsubstitution steht überall in keinem Zusammenhange mit der vä te r 
lichen Gewalt, weil jeder Ascendent, selbst die Mutter, also ganz ohne 
Rücksicht auf Mria. polest,^, gesetzlich zur Quasipnpillarsnbstitution berech
tigt ist. Und da nach römischem Rechte der Vater, selbst hinsichtlich des 
pseuUi irrs^uIaliZ, an welchem er nicht einmal den Nießbrauch, also noch 
beschränktere Dispositionsbefuguissc hat als der Vater nach knrländischem 
Rechte besitzt, seiuem Kinde pnpillarisch snbstituiren durfte, anch das ganze 
Institut der Pnpillarsubstitntwn, nachdem das ursprüngliche Fundament 
desselben, das Erwerbsrecht des Vaters dnrch die Kinder, lange weggefallen 
war, im späteren römischen Rechte ans dem Gesichtspunkte beibehalten 
worden, daß es zum Vortheil des schutzbedürftigeu Kindes gereiche, welches 
selber, als uumündig, nicht testiren könne; endlich aber der Inhalt der 
väterlichen Gewalt in Kurland ebenso wie im deutschen Rechte, wenngleich 
sie hier ihrem Principe nach nicht wie die römische palri» p o l e s t eine 
den Vermögensrechten analoge Berechtigung an der Person des Kindes, 
sondern ein besonders qualisicirtes Schutzrecht (muncüum) ist, sich heutzutage 
im weseutlichen uach den Wirknngen der väterlichen Gewalt im neuesten 
römischen Rechte bestimmt, welches den ursprünglicheu principiellen Charakter 
der'sMria polest^ durch große Milderungen seiner Wirkuugen fast ganz 
zurücktreten ließ; 

ek. Gerbe r 1. e. §§ 240 und 242. 

M i t t e r m a i e r ! . e. §363. 

so ist dem Vater das Recht znr Pupillarsubstitution auch heutzutage um so 
mehr zuzusprechen, als diese Befuguiß schon im späteren römischen Rechte 
nicht mehr auf dem Erwerbsrechte des Vaters durch das Kind, sondern, 
nachdem das Kind regelmäßig für sich erwarb, auf der Schutzbedürftigkeit 
und Hülflosigkeit des. Kindes, auf dessen Unfähigkeit zu testiren beruhte, 
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also zum Vortheile des Kindes beibehalten wurde. (Vgl. die Beilage in 
meinem kurl. Notherbcnrecht §§ 17 und 18.) 

Ich bin daher, nach gegenwärtig zehnjähriger praktischer Beschäftigung 
mit dem kurländischen Rechte, dessen gewiß, keinesweges aus M a n g e l an 
E r f a h r u n g anf Irrwege gerathen zu sein, wenn ich, in Übereinstimmung 
mit dem gemeinen Rechte, den Zeugnissen der deutlich sprechenden einheimi
schen Rechtsquellen und der kurländischen Praxis, die Geltung des formellen 
Notherbenrechts nnd gelegentlich der Untersuchungen der Anwendbarkeit 
desselben auf Pupillar- und Quasipupillar-Testamente auch die Geltung 
dieser Arten von Testamenten in meiner Schrift behauptet habe und diese 
Behauptungen ungeachtet, der Autorität des Herrn Recensenten und Walter's, 
noch jetzt festhalte. 

Wenn mir aber diese Tarstellung des prak t ischen knrlandischen 
Notherbenrechts gelungen ist, so verzichte ich gern darauf, als ein jüngerer 
Jurist viel Neues hinsichtlich der gemeinrechtlichen, speciell römischrecht
lichen, Grundlage dieser Lehre vorgebracht zu habeu. Nur wissenschaftlich
krit isch e Darstellung des Bestehenden d. h. des praktisch geltenden 
Rechts, nicht nene Entdecknugen im Gebiete des römischen Rechts oder gar 
die Einführung in Kurland nicht geltender Rechtsinstitute, lagen in dem 
Zwecke meiner Arbeit uud gern sage ich daher mit dem heiligen Bernhard 
lsermonss in eantieum eanlieerum, 8ermo x. mit.): Ron zum 030 pro-
nmäi 86N8U8 negus aöso pergpicaeis Inderm, ut n o v i yuiprMin e x m e 
»6 invemre possim. 

Mitau im April 1861. 
F e r d i n a n d S e r a p h i m . 

Baltische Monatsschrift. 2. Jahrg. Bd. IV„ Hft. 1. 
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Noch einige Worte zum DouminenverKaus*). 

HAnter der Überschrift „Der Domainenverkauf und das Gütcrbesitz-
recht" hat das diesjährige Aprilheft der Valt . Monatsschrift einen Artikel 
gebracht, welcher in mehr als einer Beziehung die Aufmerksamkeit des Leser
kreises in Anspruch nehmen mnß. Der dnrch den Titel angedeutete Gegen? 
stand allein hätte schon genügt, großes Interesse zu erwecken; — der Ar
tikel ist aber so viel weitgreifender als der Titel ankündigt, daß man ver
leitet werden könnte, den innern Znsammenhang zn vermissen. Landes
geschichte nnd Statistik sind allerdings mit dein Güterrecht in Verbindung 
zu bringen; in welcher Bcziehnng steht aber der hervorgehobene Umstand, 
daß unr wenige Personen des immatriculirtcu Adels die Universität Dorpat 
besuchen, zu dem Güterbesitzrecht? Welche Ideenverbindnng hat ferner 
von dem Domainenverkaufe auf die vermißte Prüfung der Candidaten zu 
Richteramtern und auf die behauptete Abhängigkeit des Richters vou der 
Rechtsaustcht des Eecretairs der Behörde — geführt? Welchen Zweck znr 
vorliegenden Frage hat die Anziehnng des haitischen Sprüchwortes von 
dem beschriebenen Papier des Weißen, da der Verfasser selbst es für den 
gegebenen Fall nicht anwendbar erklärt? Wozn die Erinnerung an all den 

' ) Die Redaction der Baltischen Monatsschrift hat es für eine Pflicht angesehen, jeder 
sachlichen Entgegnung auf den im Aprilhest abgedruckten Artikel über das Güterbesitzrecht 
und den Domainenverkauf — auch wenn dieselbe dem Standpunkt der Redaction zuwider-
läuft, ihre Spalten zu öffnen. . Anm. der Red, 
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innern Zwiespalt, die Niederlagen und Demnthigungen im Kampfe mit 
fremden und an Kräften so überlegenen Mächten? Warum mit dunkler 
Schrift alles dasjenige hier aufzeichuen, was, in ferner Vergangenheit liegend, 
schon fast verblichen ist nnd mit der behandelten Sache nichts gemein hat? 

Die Antwort hierauf scheint uns der Verfasser am Schlüsse des Ar
tikels geben zu wollen, indem er an eine Schnld mahnt, welche der neue 
Träger eines überkommenen Rechts bis ans den letzten Heller zahlen soll. 
Hat etwa deshalb die Schnldurknnde so genau abgefaßt werden sollen, und 
sind deshalb alle wirklichen nnd vermeintlichen Schäden alter uud neuer 
Zeit bloßgelegt? — Wir glanben nnn freilich, daß die Behandlung des 
Gegenstandes ohne die Beimischung bitterer Specercien der eigentlichen 
Sache förderlicher gewesen wäre und fürchten, daß durch die Autorschaft 
eine Tendenz der Monatsschrift zu Tage tr i t t , welche wir den eigentlichen 
Interessen unserer Provinzen für nicht dienlich halten. 

Was hier in Schattenbildern gesammelt ist, bezieht sich zum Theil 
auf die Vcrfassungsform nnserer Provinzen; wenn nnn gleich dnrch eben 
diese Form gewiß gewichtige Rechte bedingt sind, so sollte man doch nicht 
darin ansschließlich das Wesen unseres eigenthümlich baltischen Lebens ge
wahren , denn es giebt in Wirklichkeit etwas Höheres, ein letztes Ziel, in 
welchem sich die dnrch die Vcrfafsimgösorm, in verschiedener Bestinnnuug 
uud Aufgabe Auseinandergehenden immer wieder zusammenfinden werden, 
nnd darin glanben wir das Wesen, die eigentliche Sache zn finden, welche 
wir Alle die nusere nennen nnd welcher wir auch Alle dienen sollten. Das 
Wesen ist nicht gerade immer durch die Form bedingt; es giebt aber Ver
hältnisse, nnter welchen jenes mir dnrch diese gerettet werden kann. Wo 
„der Kampf der Abwehr ein permanenter geworden ist, wo der Leichenstein 
„immer nnr einen Zoll über der Stirn fern gehalten werden konnte", da 
ist zur Selbsterhaltung auch eine mangelhafte Form gerechtfertigt. Dies 
Festhalten an dem Uebcrkommcnen, nicht gerade um seiner selbst willen, 
sondern wegen der Ungewißheit, wodurch es, einmal preisgegeben, hinter
her ersetzt werden könnte, mnßte hier ebenso Princip werden wie das mög
lichste Geschlossenhalten der Thore, welche einmal geöffnet, auch den fremd
artigsten Elementen Zugang gewährt hätteii. Uud sollten wir es nicht 
eben diesen Principien zu danken haben, daß „diese viel nmworbenen Küstcu-
„länder zu keiner Zeit die Continmtat ihres Culturganges mit dem Volke 
,Ferloreu haben, das sie in die Geschichte der Menschheit eingeführt hat"? 
daß ferner die säculare Fremdherrschast so wenig Spuren in diesen Pro-

4 " 
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vinzen zurückließ und daß noch jetzt von der Memel bis zur Narowa die 
deutsche Zunge es ist, welche fortbildend von Generation zu Generation 
sich überträgt? Diese fast wunderbare Erscheinung, sowie die Aufgabe, 
welche uns die Geschichte zuwies und welche in unserm friedlichen Jahr
hundert zwar wieder mit größerem Ernst verfolgt, doch lange noch nicht 
gelöst ist — sie bilden das Wesen, welches unsererseits nicht geopfert wer
den darf, weil wir hiefür der Geschichte verantwortlich sind. Und wenn 
auch diese Verantwortlichkeit in erhöhtem Maße auf denjenigen lastet, die 
zu einer eingreifenderen Wirksamkeit in dem bürgerlichen Leben berufen 
sind, so haben doch zweifellos an der Aufgabe selbst Alle Theil, welche 
erhöhte Bildung dazu befähigt und welche gleichen Ursprungs, gleicher 
Zunge und gleichen Glaubeus, an den eigentlichsten Gütern unseres Lebens 
Miterben sind. 

Wer ist nickt der Meinung, daß manches bei uns anders und besser 
sein könnte? wir sind daher keinesweges Gegner alles desjenigen, was der 
Verfasser für das Gemeinwohl erstreben zu wollen scheint. Jede Zeit bat 
ihre Forderungen und man da'rf sich nicht verwundern. daß unter dem 
Einfluß moderner Culmr auch hier gegen die alteren Formen der gesell
schaftlichen Ordnung angekämpft wird. Sind doch die socialen Fragen noch 
nicht einmal da zum Abschluß gekommen , wo langst schon- alle alten Pfeiler 
der bürgerlichen Ordnung abgebrochen und Alles auf neuer Grundlage 
basirt worden. Wil l man aber, daß es auch bei uns in der allein wün
schenswertheu Richtnng besser werde, so müßte man nicht damit anfangen, 
längst verjährten ständischen Zwist wieder wach zn rufen, sondern dessen 
eingedenk bleiben, daß Alle, weuu auch znnftmäßig geschieden, doch Bau
leute sind an demselben Hause. — Man beklagt, daß es so nxmig Verei
nigungspunkte für die stammverwandten Provinzen giebt und man ver
gleicht uns den Bewohnern eines Hanfes, welche nicht über die Höflich
keitsbesuche Hinanskommen. Sollte aber die Eintracht der Stände nicht 
näherliegend, sollte sie nicht vielmehr der Ausgangspunkt für die Einigung 
der Provinzen fein? Dann aber schüre man nicht verglimmtes Feuer an, 
sondern stecke die Leuchte auf, welche die Finsternis) erhellet und Allen den 
Weg friedlicher Entwicklung und glücklichen Zusammenwirkens weiset. Und 
was ist es denn, was die Stände so sehr scheidet? Etwa die Sondenmg 
in verschiedene Genossenschaften, welche doch so sehr das Charakterbild ger
manischen Volkslebens und germanischer Entwicklung sind? Keinesweges, 
denn die Gilden und anderen städtischen Corvorationen erkennen gewiß 
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ebenso wie die Ritterschaften den hohen Werth der Genossenschaft, der 
Selbstverwaltung, des besondern Berufs, nnd in allem diesem ihre Gleich
berechtigung unter einander und die gleiche Ehre an. Sie halten darum 
auch ohne Eifersucht und ohne Groll das historisch Ueberlicferte gleich werth 
und gleich fest. Seitdem aber im Gefolge moderner Cultur mit den Zwecken 
und Interessen sich auch die Berufsartcn und Beschäftigungen der Menschen 
unendlich vervielfältigt haben, paßt nicht mehr Alles in die wenigen Gcsell-
schaftsgruppcn, welche eiuer älteren und einfacheren Zeit genügten. Jeder 
Genossenschaft entwanden sich neue Massen mit neuen Ansprüchen, und diese 
sind es, welche des coiporativen Bandes entbehrend, sich unbefriedigt füh
le«. Ihre Ansprüche sind nicht immer uubegründet; unbegründet aber ist 
der Grol l , welchen sie ge^en die Genossenschaften als solche hegen, denn 
wenn sie auch nickt an allen Rechten, so haben sie doch an vielen Gütern 
derselben Theil, ohne ihre Lasten zu tragen; sie sind also in gewissem Sinne 
privilegirter als die Privilegium selbst. 

Wir wenden uns nuu einzelnen Theilen des so viel umfassenden Ar
tikels zu, ohne jedoch damit einzuräumen, daß wir mit den von uns nicht 
berührten Ausführungen durchweg einverstanden sind. Zunächst nehmen 
wir die Bemerkung des Verfassers auf, daß bereits durch die Kurländische 
B. V. v. 1817 den Bauern das Recht zum Eigenthumserwerbe von Immo
bilien jeder Art mit Ansnahme ganzer Rittergüter zugewiesen sei, woraus 
hat gefolgert werden wollen, daß den Bauern auch das Recht zustehe, 
Parcellen oder Gesinde adeliger Landgüter zu erblichem Eigenthum zu er
werben. Der Verfasser citirt für seine Ansicht theils.wörtlich, theils dem 
Sinne nach eine ganze Reihe von §§ der B.-V., welche hierauf Bezug 
haben, unterläßt es aber, den § 4 , auf welchen sich jene vorangeführten 
ausdrücklich beziehen, durch welchen sie also ihre Erklärung finden sollen, 
seinem Wortlaut uach wiederzugeben. Dieser § 4 lautet: 

,>Der kurländische Bauer hat nuumehr das Recht, unbewegliches 
„Vermögen zum erblichen Besitz zu erwerben; jedoch in Rücksicht des 

. „Landeigentums nur in der Art , wie es die Landesgesetze den Nicht-
eingeborenen (nou inäissbnae) gestatten." — 

Die Bauern sollten also ländliches Grundvermögen in der Art zu erb
lichem Besitz erwerben dürfen, wie es den nou inäissonw, d. h. nach hie
sigem Sprachgebrauch, den nicht zum immatriculirten Adel gehörenden Per
sonen, im Jahre 1817 gestattet war. Wir richten nun die einfache Frage 
an den Verfasser, ob seiner Anficht nach die kurländische Gesetzgebung den 
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non mäi^kna zum erblichen Eigenthnmserwerbe an den zu adeligen Gütern 
gehörenden Gesinden berechtigte? und ob nicht auch ihm die Dentnug die
ses Paragraphen ganz zweifellos erscheinen sollte, wenn der eingerämnte 
„erbliche Besitz" auf den im Jahre 1817 in Kurland üblichen E r b pfand
besitz zurückgeführt wird? — Man braucht also garnicht das zu erwer
bende Object als so geringfügig darzustellen, um die Anwendung der be
treffenden §§ der B.-V. möglich zu machen, indem dieselben sich großentheils 
eben auch auf das Institut des Erbpfandbesitzes, dieser hier einheimischen 
Modalität des Grundbesitzes, beziehen. 

Der Verfasser macht eine willkürliche Unterscheidung zwischen adeligen 
Gütern, bona nodilw, und einer sveciell nicht benannten Kategorie von 
Grundstücken, welche der Baner eigenthümlich soll erwerben dürfen. Er 
meint ohne Zweifel die Gesinde der adeligen Güter. Wir finden aber im 
kurl. Privatrecht von Bnnge bei der „Haupteintheilung der Landgüter, dnrch 
„welche znm Theil auch deren Rechtsverhältnisse bedingt sind", die vom 
Verfasser des Artikels aufgestellte Kategorie nicht getrennt erwähnt, sondern 
nnr unter den Besinn dt h ei len der Landgüter (§ 102) anfgeführt, wo
bei jedoch hinzugefügt ist, „daß die Unterscheidung von Hofes- und Bauer-
„ländereien nur eine rein factische und von keiner politischen und rechtlichen 
„Bedeutung sei." — Wären diese Parcellen oder Gesinde dem erblichen 
Eigentbumserwerbe der non inäi^nne uud der Bauern zugänglich gewesen, 
so hätten sie doch in der That nicht als Bestandteile adeliger Güter, son
dern als ihrer besondern Natur uach vou den adeligen Gütern getrennt auf' 
geführt werden müssen, und wäre ihre Unterscheidung von den Hofeslän-
dereien jedenfalls von bedeutender politischer und rechtlicher Tragweite. 

Uebrigens steht der gleichfalls angeführte Promulgations-Ukas durch
aus nicht im Widerspruch mit deu also Interpretirten Bestimmnngen der 
B.-V., indem auch nach dem richtigen Wortverstande den Banern zuge
standen worden. Landeigenthnm erblich zn erwerben, jedoch nnr so wie dies 
Necht den non mäl^oniZ ebenfalls zustand. 

Wir kommen zn den Ausführungen des Verfassers in Beziehung ans 
die Veräußerlichkeit der kurläudischen Domainen. Angesichts gewisser That-
sachen, wie des bereits erfolgten Verkaufs einiger Farmen nnd Gesinde, 
bietet diese ganze Frage eigentlich nnr ein retrospectives Interesse. Dennoch 
müssen wir Nechtsansichten entgegentreten, welche wir mit unfern Ncchts-
quellen nicht iu Ucbereinstimmung glauben. Der Verfasser sagt erst, daß 
zwar m Kurland die Verhältnisse ehedem anders lagen als in den andern 
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Provinzen nnd daß zn herzogl icher Zeit die Ritterschaft ein gewisses 
Interesse an der Conservation der Domainen hatte. Er sagt weiter S.405: 

„Als Obereigenthümcrin der Domainen galt die Krone Polen, die 
„Herzoge hatten nur ein Nutzungsrecht an denselben", — nnd fährt dann 
S . 406 fort: „Aus der Lehnsnatnr der Domainen folgt aber mit Nichten 
„deren Unveränßerlichkcit; sie schloß vielmehr nur die Veräußerung ohne 
„Zustimmung des Lehnsherrn aus, uud die Iuvcstituren der Herzöge legten 
„ihnen in dieser Begebung eine Verpflichtung gegenüber der Krone Polen 
„auf, nicht aber constituirteu sie ein Recht der Ritterschaft, für welche die 
„Investitur lediglich eiu zwischen Dritten geschlossener Pact b l i e b . . . . So 
„haben denn auch tatsächlich Vergebungen der Domainen seitens der Her-
„zöge dietrich stattgefunden ?c." 

3>. '̂ -',nasser begeht hiefür den aus den?noti3 8nd^Lctn»ni8 von 1561 
in alle Invesntnr-Tiplome tnrlänNscher Herzöge übergegangenen wohlbe
kannten Passns: 81 ĉ uicl porro Illu^triwü 8UÄ6 venlienäom, impi^nolan-
6um, i»6rmut,^nclumuk lusrit, «ta 

Was beweiset Nes nun aber Anderes, als was wohl von Niemandem 
bestritten wird, daß nämlich die Herzoge das ihnen am Fendalgut zustehende 
Nutzungsrecht nach eingeholter Genehmigung der Oberlehnsherrschaft, 
durch Aftcrlehn o'cer Pfandlehn weiter übertragen durften. Diese Ueber-
tragung, juristisch gleichfalls eine Veräußerung, war weder dem Lehnsver-
hältinß widersprechend, nock dem Lehnrecht fremd, weil das weiter ver-
lchnte Objeet hierdnrch dem Feudum nicht für immer entzogen wurde, 
sondern ein Bestandteil desselben verblieb. Dasjenige aber, worauf es 
allein hier ankommt, daß nämlich die Herzoge Feudalgut zu Eiaenthum 
hatte« übertragen dürfen, was ans dem Schluß des vom Verfasser Ge-
sagtcu zu folgern wäre, kann nicht bewiesen werden, denn Niemand wird 
behaupten wollen, daß Jemand etwas übertragen könne, was ihm selbst 
abgeht. Die Herzoge hatten eben nicht Eigenthum an den Domainen, weil 
diese Fendalgüter waren. Um über die wahre. Bedeutung des erwähnten 
P233U8 keinen Zweifel zu lassen, möge hier der Nachsatz angeführt werden, 
welcher sich in älleu alten Investituren der Herzoge findet: ita wmen, ut 
lall oppissnoralionL nrilkl oec^io öi8iri6lndriUiorÜ3 n Kopudliea oppissno-
ratorum bonorum äewr. Ferner heißt es in dem V.68pon8uni des Königs 
Sigismund I I I . vom 26. März 1618: 0ppissnoration<33 bonorum äuoalium, 
8i ^uxw prÄ63erio!.um k6uä«,Ü8 tran8lrc:üonl8 trent, Ke^w Nlij68tll3 iÄw8 
Kadebit, moäo no dou^ ita pissnori cisntur, ut 8umiUÄ psoumÄS piMU8 
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irMUn exsäat, 3t<^u6 60 ip80 Patrimonium V.6ipudIiLä6 per 3N6oiem 
oppjFnorÄÜonig in perpowum aiienewr 6to. 

Anders ist dies auch nie von den Herzogen selbst aufgefaßt worden; 
wir führen hiefür den achten Punkt der Versicherungs- und Compositions-
Acte des Herzogs Peter vom 8. August 1776 an, worin derselbe sagt: 
„Wir haben dagegen in Erwägung gezogen, daß Niemand mehr Rechte 
„vergeben kann, als er selber hat, und Uns daher in die Unmöglichkeit ver
ascht gesehen, als bloßer Feudatarius Lehngüter in Erbgüter zu verwandeln 
„und vom Lehn das geringste auf irgend eine Weise abkommen zu lassen, 
„bevor die Allerdurchlauchtigte Oberherrschaft auf vorhergegangene Unter-
„legung und Ansuchung ihren höchsten Consens dazu ertheilet:c." 

Es ist also auch ebenso unrichtig als actenwidrig, wenn der Verfasser, 
S . 407, von einem Allodisications-Diplom des Herzogs Peter spricht. 
Das in Rede stehende Diplom wurde nämlich auf gemeinsames Ansuchen 
des Herzogs und der Ri t terschaf t (viäs 8. Punkt obiger Compo-
sitionsacte v. 8. Aug. 1776 und den Punkt 1 des Landtagsschlusses H. aal.) 
unter dem 30. October 1776 durch eine besondere Reichstags-Constitution 
vom Könige ausgestellt. 

Es wäre gleichfalls irr ig, wenn man behaupten wollte, daß es nur 
von der Krone Polen, als Oberlehnsherrschaft, oder von dem Zusammen
wirken dieser letztern mit dem Herzoge allein abhängig gewesen wäre, knr-
ländische Domainen zu allodificiren. Die Verhältnisse des Herzogthnms 
Knrland zu dem Königreiche Polen beruhten auf Verträgen, welche im 
Jahre 1561 nicht zwischen dem Könige Sigismund und Gotthard Kettler 
allein abgeschlossen waren. Als dritter Betheiligter standen die Stände des 
Landes da, um dessen Geschick es sich handelte. Es waren bekanntlich be
sondere Bevollmächtigte der Stände zur Unterhandlnng und Vertrags-
Abschließnng abgeschickt (vicle Ziegenhorn Staatsrecht, Beilage 49), und in 
Rücksicht dieser Bevollmächtigten heißt es in den paetis 8uHselioni8 vom 
28. Novbr. 1561 ausdrücklich: iw t.g,nä6m po8t v2lio8 mu!w8qu6 tra-
oww8 noe tempore intsr Ro8 st praeäi^lum prineinem nliorum^ns 0r-
äinum ao Oiviwwm Nrmu'08 eonvenwm eto. 6t,o. sie. 

Dieser Pakt nnn bildet das Fundament aller Investitur-Diplome, in 
welche die wesentlichen Punkte des Pakts stets wörtlich angenommen wurden. 
Es läßt sich also nicht sagen, daß die Investitur nur ein zwischen Dritten 
geschlossener Pakt blieb, aus welchem die Staude kein Recht für sich ab
leiten könnten. Die Investitur mußte jedenfalls, den Pakten, auf welchen 
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sie ruhte, entsprechen, denn wo das Land als Paciscent gehandelt hatte und 
als solcher anerkannt worden war, dnrfte mit Fug Rechtens nichts einseitig 
gegen die Vertrage vorgenommen werden. Was nun die Krone Polen 
nicht einmal in Uebereiustimmnng mit dem Herzoge unternehmen durfte, 
dazu hatte sie allem um so weniger ein Recht gehabt. Es konnte also, 
wie dies factisch auch 1776 der Fall war^ nur bei Uebereinstimmnng aller 
Paciscenten, nämlich der Krone Polen, des Herzogs uud der Landesver-
tretuug, die Grundlage des öffentlichen Rechts geändert,, und also auch 
trotz der Unveräußerlichkeit des Feudalgutes im Allgemeinen, die Allodifi-
cation einiger Güter vorgenommen werden. 

Sehen wir nun, wie das von Ziegenhorn bearbeitete Staatsrecht das 
VerlMmß der turländischen Domainen auffaßt. Er sagt § 620, daß es 
irrig wäre, wenn man diese Güter also definiren wollte, daß sie zur Unter
haltung des Fürsteu uud seiner Familie, wie auch des Hofstaates bestimmt 
seien; es sind die Einkünfte ans diesen Gütern nicht allein hiezu, sondern 
anch zur Unterhaltuug des gemeinen Wesens, als z. B. des Kriegsstaates, 
des Iustizwesens und dergleichen anznwcnden. Daher denn auch dasjenige, 
was etwa erübrigt werde, nicht wie ein Patrimonialgut anzuseheu sei, und 
die Einkünfte nicht mit den Revenuen der fürstlichen Allodialgüter in einer 
Classe stehen können. Ziegenhorn wird wohl nicht der Vorwurf treffen, 
daß er irgend einem Recht des Herzogs Abbruch gethan, oder jemals den 
Rechten der Stände mehr, als ihnen zukam, Vorschub geleistet hätte. Wenn 
nun aber das Nerhältniß der Domainen zu herzoglicher Zeit eiu solches 
war, wie v. Ziegenhorn es darstellt, so scheint doch das Interesse der Stände 
daran zn jener Zeit nicht bloß ein factisches, sondern auch ein berechtigtes. 

Der Verfasser sagt, man habe sich ans die oräinario üiwri re^minis 
vom 5. Decbr. 1727 berufen und dies ohne Fug und Recht, weil dieselbe 
nur ein Project geblieben. Wir wissen nicht, ob jemals etwas Anderes 
behauptet wordeu; gewiß ist aber, daß die aus der nräinaüo bezogene 
Stelle: „düna DucMg, in 86mMornnm iMuraru 8N5in r e t i n k b u n t " , 
schlageud die Auffassung jener Zeit über die Unveräußerlichkeit der Domainen 
nachweiset. 

Auch die Compositionsacte vou 1793 will der Verfasser nicht gelten 
lassen, weil die Bestätigung der Krone Polen mit ausdrücklichem Vorbe
halte der Rechte der Oberlehnsherrschaft erfolgte, woher denn dieselbe für 
die Krone Rußland, als Nachfolgerin der Krone Polen, nicht verbindlich fei. 
Wir wollen einstweilen hievon absehen, indem wir die unbedingte Gültigkeit 
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dieses Actenstücks nur in Ansehung der herzoglichen Zeit in Anspruch nehmen 
und wir glauben nm so mehr an die damalige Vollgültigkeit dieser Urkunde, 
als dieselbe nuter dem 22. Februar 1794 von der glorreichen Monarchin 
Catharina I I . mit folgenden Worten garantirt wnrde: 

„—so nehmen Wir hiednrch willfährig die Eigenschaft nnd die Pflichten 
„der Garantie gedachter Compositiousacte über Uns, nnd versprechen auf 
„Unser Kaiserliches Wort für Uns, Unsere Erben nnd Nachfolger Acht zu 
„geben, daß selbige Acte iu ihrer völligen Kraft und Wirknng erhalten werde, 
„nnd nicht zn gestatten, daß den darin festgesetzten Verbindungen zuwider 
„gehandelt werde". 

Was ward nuu in dieser Comvositiousacte in Ansehung der Domainen 
festgestellt? Der Verfasser führt den § 13 ans, welcher von der, in Bezug 
auf die Verwendung der Revenuen künftig zn übenden Uebcrwacbung handelt. 
Die Betheilignng und das Interesse der Ritterschaft geht aber deutlicher 
noch ans dem von dem Verfasser nicht angeführten § 14 hervor, in welchem 
festgesetzt wurde, daß die Ritterschaft zur Ordnung nnd Feststellung der 
Grenzen zwischen den Domainen nnd herzoglichen Allodialgütcrn ihre Com-
missarien abzuordnen haben werde. 

Nach allem diesem kann man wohl darüber nicht im Zweifel sein, daß 
die kurländischen Domainen zn herzoglicher Zeit nnveräußerlich waren, und 
es fragt sich uur, ob seitdem ihre Natnr geändert worden. Wir brauchen 
nicht erst zu sagen, daß bei unserer Negierungsform oon einem, der Staats
gewalt entgegenstehenden Recht der Staatsangehörigen, immer nnr so lange 
die Rede sein kann, als die Staatsgewalt sich selbst beschränken will, nnd. 
daß daher auch nnr in diesem Sinne die Frage der Veränßerlichteit für 
die Zeit der,russischen Regierung erwogen werden mag, keincswcges also, 
wie der Verfasser suvvonircn will, durch Einschränkung der absoluten Macht 
.ans. die Machtbefugnisse der herzoglichen Regierung. 

^ -Es ist historisch unrichtig, wenn die Krone Rußland in der Herrschaft 
über Kurland als unmittelbare Nachfolgerin der Krone Polen bezeichnet 
wird. Bekanntlich wurde das polnische Reich bereits durch den zwischen 
Nußland, Oesterreich nnd Prenßen abgeschlossenen Vertrag vom 25. Januar 
1795 aufgelöst. Vou da ab hatte also bereits die Lehnsabhängigkeit der 
Herzogthümer Kurland und Semgallen anfgehört; sie standen unabhängig 
da,,.weil sie in der Theilnng des Königreiches Polen nicht eingeschlossen 
waren,,und es machte die Landesvertretung, dnrch die Allerhöchst als solche 
angenommene Mterwerfungsacte vom 17. März 1795, von dieser zeit-
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weiligen Unabhängigkeit offenen Gebranch. Hieraus folgt, daß die Herzog
tümer nicht eroberte Provinzen waren, in welchen alles bestehende Recht 
La ipso einem neuen Gesetze hätte weichen müssen; sie nnterwarfen sich 
vielmehr in Uebereinstimmung mit dem Herzoge, freiwillig dem Scepter 
jener mächtigen Herrscherin, welche kaum mehr als ein Jahr vorher selbst 
die Garantie für die Rechtszuftände des Landes übernommen hatte und zu 
welcher das Land eben deshalb das Vertrauen für Aufrechrhaltung derselben 
haben mußte. Dieser Auffassung entsprechend lautete auch die Unterwer-
fungsacte, in welcher es wörtlich heißt: 

„—und daß Wir Uns daher Ihro Kaiserlichen Majestät Aller Reußen 
„und Ihrem Sccpter unmittelbar^ unterwerfen uud ebenso ehrfnrchts- als 
„vertranensvoll die nähere Bestimmung Unseres zukünftigen Schicksals um 
„so mehr Ihro Kaiserlichen Majestät überlassen und anheimstellen, als Aller
höchst dieselbe bis 6aw die großmüthige Beschützerin und Oaranls aller 
„Unserer seitherigen Rechte, Gesetze, Gewohnheiten, Freiheiten, Privilegien 
„uud Besitzungen gewesen ist:c." 

Gleich am Tage der Annahme der Unterwerfungsacte, den 15. April 
1795, wurde eiu Allerhöchstes Gnadenmanifest an die Bewohner Kurlands 
erlassen, in welchem es heißt: 

„—zugleich erklären Wir auf Unser Kaiserliches Wort, daß nicht nur 
„die freie Ansülmng der Religion, welche I h r von Euren Vorfahren geerbt 
„habt, die Rechte, Vorzüge und das einem jeden gesetzmäßig zustehende 
„Eigenthum gauzlich beibehalten werden solle, :c." 

Der Herzog hatte auf den Lehus-Nießbrauch nnd die fürstlichen Re
gierungsrechte verzichtet, und die Krone Rußland erwarb zugleich durch 
eine Kaufsumme von 2 Millionen Ruhet die zu dem Privatvcrmögen des 
Herzogs gehörenden A l l od i a l guter. Es versteht sich vou selbst, daß die 
bis dahin nnveräußerlichen Feudalgüter iu diesen Kauf uicht eingeschlossen 
waren. Diese gingen daher nur durch deu Verzicht des Herzogs auf den 
Lehus-Nießbrauch uud durch die Unterwerfung der Stände in den Besitz 
der russischen Krone über. Hatten sie dadurch rechtlich ihre Natur als 
nnveränßerliche Domainen geändert? Denke man sich den Fall, der Herzog 
hätte ans deu Lehus-Nießbrauch verzichtet, ohne daß die Stände sich einem 
altderu Staate unterworfen haben würden, wären die Feudalgüter in diesem 
Falle i-68 rmllui8 geworden? Hätte das Land uud dessen Stände nicht ihr. 

*) d. h. im Gegensatz zu dem bisherigen Lehnsverhältniß. 
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kurz vorher noch durch die Compositionsacle garantirtcs Recht an den 
Domainen geltend machen dürfen? Is t es nun dnrch die Unterwerfungsacte 
aufgegeben, oder durch das Allerhöchste Manifest geschmälert worden? 

Wi r glauben dies nicht, und so wenig wir bezweifeln, daß der Staats
gewalt die Macht zusteht, die unveräußerliche Natur dieser Güter im Wege 
der Gesetzgebung zu ändern, so sind wir doch der Meinung, daß jene Un-
veräußerlichkeit rechtlich behauptet werden konnte, ehe sie dnrch ein Gesetz 
aufgehoben worden war. Wir wissen sehr woh l , daß Donationen dem 
ehemaligen Rechtsverhältniß gegenüberftehn. Sollte aber aus einzelnen 
Gnadengeschenken die Aufhebung des Princips selbst durchaus gefolgert 
werden müssen? 

Wer könnte ferner das Interesse der Provinz an diesen Domainen in 
Zweifel ziehen, welche fast den dritten Theil des Landes umfassend, ihrer 
Bestimmung nach, ehemals einen selbstständigen uud überreiche« Fonds für 
den öffentlichen Haushalt bildeten. Wenn also diese Gesichtspunkte ehrer
bietigst geltend gemacht worden, so sind dabei in Wahrheit nicht die Souder-
Interesseu dieses oder jenes Standes, sondern die Interessen der gesammten 
Provinz vertreten, welche immer mit gewisser Befriedigung auf die reiche 
Mitgift Hinblicken konnte, die sie der russischen Krone zugebracht uud durch 
welche sie ihre Einkünfte gemehrt hat. Die ständische Vertretung mnßte 
daher die ehemalige Natur dieser Güter mit der Offenheit, welche sie sich 
selbst und den Organen der Staatsregierung schuldig ist, an geeigneter 
Stelle darlegen, und sie hätte geradezu ihre Stellung verkannt, wenn sie 
von den Interessen der gesammten Provinz abgesehen haben würde. Wi r 
wollen nicht in Abrede stellen, daß der Standpunkt, von welchem aus diese 
Frage in dem in Rede stehenden Artikel behandelt wird, anch ein allgemeines 
Interesse verfolgt, und insofern eine Berechtignng hat, — die Rücksicht auf 
die Gesammt-Interefsen der Provinz aber weiset auf einen andern Weg. 
I n den Zwecken gehen die Wege anseinander. 

C. v o n der Recke. 



«l 

Die „neue Welt" des Ostens. 

« N i e Versuche zur Reorganisation Oesterreichs, die seit dem Herbst des 
vorigen Jahres unternommen worden sind, haben neben den Lebensäuße-
rnngen der Magyaren auch mannigfache Kundgebuugen der österreichischen 
Slaven, die seit den Prager Bewegungen des Jahres acht und vierzig 
verstummt zu seiu schienen, wachgerufen; auch von Seiten dieser ist das 
Nationalitäts-Princiv, dieses allgemeine Schlagwort unserer Tage, betont 
wordeu, um Concessionen des Wiener Cabinets herbeizuführen. Während 
das Ministerium Reckberg-Schmerling auch nach dieser Seite hin zu be< 
schwichtigen und ;u temporisiren bemüht ist, belehren uns die „Otetschest-
wennija Sapiski" (Septemberheft 1860) darüber, die Sympathien der 
österreichischen Slaven hätten sich so ausschließlich Rußland zugewandt, daß 
alle Concessionen an die Slaven zu spat sein müssen und daß diese des 
germanischen Jochs müde, nicht übel Lust haben, zu einer neuen kleineren 
Völkerwanderung, nickt in den Westen, sondern in den Osten, sich zu rüsten; 
das Wiener Cabinet hatte, scheint es, nur uöthig gehabt, diesen Artikel 
zu lesen, um von allen ferneren Bestrebungen nach dieser Seite hin abzu
stehen , seine slavischen Lande aufzugeben und vielen seiner slavischen Unter-
thanen ein „don vo^a^o" zu einer allerdings ziemlich großen Reise zuzu
rufen. Das Wort „Nationalitätsprincip" ist im Munde der Slaven nur 
ein neuer Näme für einen alten Gedanken — für die Lehre von der slavi
schen Weltherrschaft, die mittelst einer neuen Völkerwanderung Europa 
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umzuformen bestimmt ist. Diese Lehre ist eine neue originale Erscheinung 
unserer au neuen Ideen sonst nicht überreichen Zeit, der mau — mit Recht 
oder Unrecht — vorzuwerfen pflegt, sie könue nicht neu begründend schaffen, 
sondern sei dazu bestimmt, an den Schöpfungen und Ideen des vorigen 
Jahrhunderts zu zehren. 

Etwas nie Dagewesenes ist in der That diese Lehre von der slavischen 
Weltmission, die alle „Fülle der Zeiten" in sich zn entfalten bestimmt ist, 
der alle bisherige Cnltnrentwickelnng als Folie gedient haben foll. Sie ist 
kein politisches System, sie begnügt sich auch uicht damit, einen realen 
Zweck zn verfolgen, sie ist eine bestimmte Weltanschauung, ein mystischer 
Cultus, in dem seine Jünger die Pauacöe für alle Schade« der Zeit fehen. 
Der Panslavismus hat es nicht verstanden, das allgemeine Interesse, das 
sein Entstehen weckte, zu fesseln, aber bei diesem seinem ersten Auftauchen 
nahm er Anläufe zu einer nenen weltgeschichtlichen Phase. Seine Jünger 
nud Propheten predigen noch hente gleich den kühnen Schwärmern, die im 
Reformationszeitaltcr als Wiedertäufer auftraten, die Lehre von dem neuen 
tausendjährigen Reich und seinen.Herrlichkeiten, die der nüchterne Verstand 
zwar nicht zn fassen fähig ist, die sich dem gläubigen Seher aber als 
Visiouen offenbaren. Es wandern diese Propheten, denen man eine gewisse 
Verwandtschaft mit den Mormonen nicht absprechen kann, nicht gleich 
Bockclssou und Iacm von Leyden das Märtyrcrthum sncheud mit ihrer neuen 
Lehre umher, sie begnügen sich damit, dieselbe in Zeitungsartikeln umzu
setzen, sich in Vrochüren Lnft zu machen nnd bei festlichen Versammlungen 
wohltöncnde Trinksprüche in die Welt zn senden. Die große Slavenbcwe-
gung, die von den Schöpsern der neuen Idee vorhergesagt wnrde, ist aus
geblieben, die Idee des slavischen Weltreichs blieb, was sie gewesen war 
— eine illusorische, von Literaten ausgeheckte Fiction, die nicht in die 
Massen drang, und ihre Jünger bilden darnm hente nu r noch eine allerdings 
zahlreiche literarische Fraction, die ans den großen Tag des slavischen Ge
richts über die nltmteten Cultnrvölker des Westens harrt und bald- hier 
bald da dessen Murgenröthe heranbrechen steht. 

Die russische Tagespresse steht seit dem Beginne ihrer neuen Aera zum 
größten Theil im Dienst dieser Richtung; sie »ummt darum einen vorwie
gend negirenden Charakter an und mäkelt an allem, was ans dem Westen 
in die östlichen Lande dringt und in praxi sich den Zukunftspropheten oft 
als sehr brauchbar ausweift. Das 3UU2 engt lapiäom scheint der Wahl
spruch dtchr- Mfamen IdeenGociation W sein, die bis jetzt mit große-
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ren Angriffen gegen die westliche Cultur und Wissenschaft noch nicht hervor
getreten ist, sondern sich damit begnügte, den Krieg im Kleinen zu führen; 
bei historischen Darsielluugeu aus der russischen Geschichte finden sich regel
mäßig die beliebten Ausfälle auf die Deutschen wieder, die den slavischeu 
Geist zurückhielten, und all die Uebel verschuldet, die seit Peter dem Gro
ßen Rußland betroffen; bei Besprechung der Reformen, die durch die Re-
gieruug uuermüdlich angestrebt werden, erscheint sie als der Geist, der stets 
verneint, der die alten Zustände zwar längst als unhaltbar verurtheilt hat, 
bei den angestrebten Neueruugen aber alle westlichen Elemente auszumärzen 
versncht, damit der jungfräuliche Vodeu der sarmatischen Ebene von dem 
fremden Gift verschont bleibe, der slavische Geist in seiner Integrität ge
wahrt werde, damit alle neuen Einrichtungen, die einmal unzweifelhaft 
„vom andern Ufer" stammen, slavisch wiedergeboren würden. Wo es mög
lich ist, verlassen die neuen Propheten aber den Boden der unerquicklichen 
Vergangenheit des letzten Iahrtansends «nd flüchten sie ans den unbefriedi
genden Tagen der Gegenwart in die sagenhaste Zeit des ersten Erscheinens 
der Slaven in EnroPa, stellen sie sich an die leider noch immer nicht ent
deckte Wiege Rnriks nnd Olegs nnd suchen sie auf dem weiten Erdkreise 
das verlorene Paradies des ältesten russischen Rechts und Culturlebeus. 
Mit kühnem Geistesfluge setzen die Jünger der neuen Lehre über die da
zwischen liegenden historisch nnr allznbckannten Jahrtausende hinweg und 
schauen in die Znkunft, welche die Herrlichkeiten der slavischeu Weltherrschaft-
iu ewiger Jugend bringen wird, in der der naturwüchsige Slavenstamm 
mit e igner Sprache, eigner Religion, e igner Philosophie, Wissen
schaft nnd Knust, vielleicht auch mit eigner Logik, seinen Einzng halten 
wird über die Ruinen der zerfressenen germanisch-romanischen Welt. 

Daß die germanisch-romanische Welt sich überlebt hat, gehört zu den 
Glaubeussätzcn des Panslavismus, für die es keines Beweises mehr be
darf, die Slavenstämme, die ihre Sitze von der Südabdachung der Donau 
bis znm Archipelagns und dem adriatischen Meer haben, harren nnr des 
Winks zu einer allgemeinen Erhebung und viele unter ihnen, die nicht 
Geduld und Glanben gcnng haben, um diesen großen Tag abzuwarten, 
sind bereit, .in die Urwälder, aus denen sie zn stammen glauben, zurück
zukehren und den reichen Ebenen des südwestlichen Oesterreichs deu Rücken 
zu kehren. Amerika, in das sonst europamüde Weltverbesserer zu flüchte« 
gewohnt 'sind, ist von anglo-sächsischen Answnrfiingen bereits zn sehr infi-
cirt, nm noch geheuer zu sein und als provisorisches Slavenasyl zu genügen; 



64 Die „ueue Welt" des Ostens. 

den Andeutungen der Slaveu - Apostel nach ist der entwickelte Raceninftiukt 
ihrer Volkerfamilie von einer Reizbarkeit, wie sie nur mit dem Abscheu der 
Bewohner des himmlischen Reichs gegen die „rothborstigen Barbaren" ver
glichen werden kann. Während nach den bis jetzt gangbaren Humanitäts
begriffen die Racenezclusivität für ein Zeichen mangelnder Culwr angesehen 
wurde, ist jenen „nenen Propheten" die Aufführung einer neuen chinesischen 
Mauer zwischen Slaven und Nichtslaven — ein sittlicher Endzweck. Die 
Slaven haben ein eigenes Amerika, eine nene „neue Welt" entdeckt, sie sind 
wie von den Erfindungen, so von den Entdeckungen der westlichen Völker 
emancipirt. Das Septemberheft der Otetschestwennija Sapiski von 1860 
bringt die Kunde von dieser neuen Welt , die dem Westen bisher nur 
unter dem Namen des Amurgebiets bekannt war und an deren Cultivi-
rungsfäbigkeit von sehr kundiger russischer Seite noch vor kurzem die 
ernstesten Zweifel ausgesprochen worden sind. „Herr Hilferding" ist der 
Columbus dieser neuen Welt, die zur Aufnahme der europamüden Slaven 
die Arme öffnet nnd ibnen am Gestade des stillen Oceans eine nene Zu
kunft verspricht, zugleich auch der ^msr i^o Vsxpueci dieser großen Ent
deckung, die den außer Rußland lebenden Slaven bereits „eine vertraute 
Idee" geworden ist. Die Otetschestwennija Sapiski berichten wie folgt: 

„Wer nie unter den Slaven Oesterreichs nnd der Türkei gelebt hat, 
erzählt Herr Hilferding, kann sich keinen Begriff von den Sympathien dieser 
Völker für Rußland und die Russen machen; sie sind von einer brüder
lichen Liebe für das russische Volk beseelt und erwarten von Rußlaud die 
Rettung und Erneuerung ihrer Nationalität, sie wissen es, daß die Existenz 
der slavischen Völker im Süden nnd Westen Europas von der Betheiligung 
Rußlands an ihrem Schicksal abhängig ist. Man kann sich daher denken, 
mit welcher Freude, mit welchem Entzücken sie jede Kunde von dem inneren 
Fortschritt nnd Wachsthum Rußlands aufnehmen. Nirgend, vielleicht nicht 
einmal in Rußland selbst ist die Erwerbung des Amur mit solcher Wonne 
aufgenommen worden und hat sie solche Hoffnungen erweckt, als in jenen 
Slavenländern. Die österreichischen Slaven, insbesondere die Czechen, als 
die gebildetesten unter ihnen, bei denen jede politische Neuigkeit bis in die 
letzte Hütte dringt, sehen die Erwerbung des Amurgebiets wie einen, nicht 
nur russischen, sondern allgemein slavischen Schatz an, weil dieselbe, ihrer 
Meinung nach, den großen Ocean, der bisher ausschließlich in den Händen 
des anglo-sachsischen Stammes war, der Betriebsamkeit des Slavenstammes 
erschließt. 
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I n ihren Gesprächen mit Herrn Hilferding sprachen die Czechen ihre 
Ansichten über den Amur folgendermaßen aus: 

„ I h r nehmt, sagten sie, Amerikaner und alle möglichen Ausländer am 
Amur auf, I h r erlaubt ihnen, sich dort niederzulassen und zu handeln, I h r 
seid — und das ist Rußlands Pflicht, — zu mannigfachen Opfern bereit, 
um dort eine Colonie anzulegen. Natürlich sind Euch russische Colonisten 
am Amnr am wichtigsten; aber ist bei Euch daheim die Bevölkerung anch 
dicht genug, um einen Ueberschuß au den östlichen Ocean zu seuden, und 
wie viel Geld würde uicht die Uebersiedeluug eiues Colonisten aus Groß
rußland durch ganz Sibirien an den Amnr tosten? Wollt I h r das Amur-
gebiet aus deu nächstgelegenen Theilen Sibiriens bevölkern, so verwundet 
I h r diese ohnehin schwach bevölkerten Striche tödtlich und durchschneidet 
I h r den Znsammenhang Eures Gebiets durch öde Flächen. Es wird 
schwer halteu das Amnrgebict einzig mit russischen Mitteln so zu colonistren, 
daß I h r dort eine wirkliche Stütze Enrer Herrschaft und Eurer Betrieb
samkeit habt. Unwillkürlich werd,et I h r Euch im Westen umsehen, in dem 
sich ein Ueberstuß au Bevölkerung vorfindet und von dem aus die Ueber
siedeluug über das Meer dem Colonisten wohlfeiler und bequemer ist als 
auf dem Landwege aus dem Inneren Rußlands. Eurer alten Gewohnheit 
nach werdet I h r Russen Euch nach Deutschland wenden (die Engländer 
nnd I ren wandern lieber nach Amerika ans, als zu Euch) und in Deutsch
land findet I h r allerdings tüchtige Colonisten in großer Anzahl. Das 
Beispiel der Saratowschen, Neu-Russtscheu und übrigen Colonisten beweist 
Euch aber klar und deutlich, daß die deutschen Einwanderer inihrem Kreise 
abgeschlossen bleiben nnd sich nicht nur nicht unt den umwohnenden russi
schen Einwohnern verschmelzen, sondern ihnen anch nichts von ihren agro
nomischen nnd industriellen Kenntnissen mittheilen und sich von Generation 
zu Generation mehr isoliren. Natürlich ist Euch das im Saratowschen 
Gouvernement ziemlich gleichgiltig; wird Euch das aber am Amur, dessen 
Gebiet noch so wenig vom russischen Element durchdrungen ist, ebenso gleich-
giltig sein? Wer bürgt Ench dafür, daß die deutschen Gemeinden im Falle 
einer englischen oder anderen Landung am Amnr, für Euch, Russen auf
stehen und nicht für Eure Feinde? Wir wollen damit nicht gesagt haben, 
daß I h r die Colonisation dnrch Dentsche vollkommen abschneiden sollt, wir 
bitten Euch nur darum, daß, wenn I h r Ausländer an den Amur ruft, 
I h r unserer, der Czechen und unserer slavifchen Brüder gedenkt". 

Die Czechen, Morawen, Slowänen und Slovaken sind außerordentlich 
Baltische Monatsschrift. 2. Jahrg. Bd. IV., Hst. 1. 5 
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fleißige Völker, besonders als Ackerbauer, die Czechen aber auch als Hand
werker. Lange schon wetteifern sie mit den Deutschen, nnd unter diesen 
lebend haben sie sich daran gewöhnt, denselben im Fleiß nichts nachzugeben, 
da sie auch sonst neben den Deutschen nicht bestehen könnten. Die Über
siedelung aus Europa über das Meer hin, ist den westlichen Slaven, zu
mal Czechen und Morawen, längst nichts neues mehr und in den Vereinigten 
Staaten finden sich ganze slavische Gemeinden, deren Ländereien trefflich 
angebaut sind. Viele dieser Kolonisten haben durch Ackerbau und Gewerbe 
Vermögen erworben und doch vertauschten diese Leute,'wie sie Herrn Hilfer-' 
ding positiv versichert haben, nur zu gern die neue Welt gegen den Amur 
und siedelten mit ihren Kapitalien und ihrer Betriebsamkeit an diesen 
hinüber. Es hat dieses seinen Grund darin, daß die slavische Natur sich 
durch den autipathischen Charakter der Deutschen und Uankees gedrückt 
fühl t ; es kränkt sie, daß die Amerikaner sie für Deutsche halten und vor 
allem, daß ihre Kinder entarten und die slavische Sprache vergessen. Diese 
Auswanderer wären eine wichtige Acquisition, nicht nur weil sie ihre Capi-
talien an den Amur brächten, sondern ganz besonders deshalb, weil sie 
dnrch das Leben in Amerika trefflich für die Kämpfe mit einer wilden Natur 
und den Schwierigkeiten einer neu zu gründenden Colonie vorbereitet sind. 
Was die in Oesterreich lebenden Slaven anbetrifft, so sieht jeder von ihnen 
Rußland wie sein Vaterland an nnd siedelt in russische Besitzungen lieber, 
als in irgend welche anderen über. „Der Deutsche (so sagen die Czechen) 
lernt das Russische schwer uud wird sich immer möglichst absondern; der 
Czeche, Morawe, Slowäne oder Slovake, spricht in einem Monat Russisch 
und seine Kinder werdet I h r nicht mehr von den Russen unterscheiden können, 
der Czeche und jeder andere Slave wird seine Interessen stets mit denen 
der russischen Colonie verbinden, gern wird er seine Kenntnisse znr Vervoll
kommnung des Ackerbaus mittheilen nnd sich dem Wohle Rußlands widmen, 
dßA sür ihn sogleich ein Vaterland wird und im Fall der Noth auf ihn 
bjs zum letzten Athemzug rechnen kann." 

Dergleichen Aussprüche und Zukunftsträume finden sich in der russi
schen Tagespresse und Iournalliteratur keineswegs vereinzelt, man kann 
ihnen in jedem nen erscheinenden Heft unter den verschiedensten Formen 
begegnen: immer wieder wird das Thema von der künftigen Herrlichkeit 
W SlaveMeltalters behandelt uud die Grenze der Mäßigung, wie sie in 
dem vorliegeMn Artikel wenigstens äußerlich beobachtet worden ist, wird 
nicht immer daW eingehalten. 



Die „neue Welt" des Ostens. 67 

Wenn wir uns auch bescheiden müssen, alle die Zweifel auszusprechen, 
die sich dem deutscheu Leser dieses Referats mit Nothwendigkeit aufdrängen, 
wenn wir dem eingeweihten Slaven weiter das Urtheil über die Opfer-
fähigkeit seiner Bruderstämme überlassen und mit ihm den Glauben theilen, 
daß die österreichischen Slaven nur des Winks harren, um die freuudlichen 
Ufer der Donau, Theiß oder Morawa gegen das Amurgebiet zu vertauschen, 
um von diesem aus, den großen Ocean zu beherrschen, so wird es uns doch 
vielleicht verstattet sein, ein paar Einwürfe gegen das Tatsächliche zu er
heben, das von „Herrn Hilferding" erzählt wird. Einmal ist die Kunde 
von dem hohen Culturgrade der österreichische« Slaven durchaus überraschend. 
Wagen wir es auch uicht ihre politische Bildung und die Rapidität, mit 
der „politische Neuigkeiten in die Slovakenhütten" dringen, in Zweifel zu 
ziehen, so beruht es doch auf einem erweislichen I r r thum, wenn Herr H i l 
ferding erzählt, die österreichischen Slaven lebten mitten unter Deutschen, 
nach den bis jetzt gebräuchlichen geographischen Handbüchern leben dieselben 
vorwiegend unter Magyaren, in größeren Complexen leben Deutsche nur 
in Böhmen und Siebenbürgen neben den Slaven. Die großen Fort
schritte, die die österreichischen Slaven im Ackerbau gemacht habeu wollen, 
scheinen bis jetzt noch nicht die gehörige Würdigung gefundeu zu haben; 
ihre Kunstfertigkeit in Handwerken uud Gewerben beschränkt sich, so viel 
wir wissen, auf jene Drathfabrikate, mit deneu man sie in Deutschland 
herumziehen sieht und mit denen sie sich zuweilen auch in unfern baltischen 
Norden verirren, die an dem Ufer des Amur aber nicht den gewünschten 
Absatz finden möchten. Die Industrie Böhmens ist vorwiegend durch 
Deutsche ius Leben gerufen worden. Trotz der „positiven Versicherungen", 
die Herr Hilferding erhalten haben wil l , können wir es endlich nicht unbe
dingt glauben, daß die nach Amerika ausgewanderten Slaven, von ihren 
germanischen uud britische« Mitbürgern so antipathisch berührt würden, 
daß sie sammt und sonders ihre mühsam gegründeten Farmen aufzugeben 
und nach Neu-Nikolajewst zu pilgern bereit seien, damit ihre Kinder dort 
Gelegenheit hatten, Studieu in der slavischen Grammatik zu treiben, zu 
welchen es indeß zur Zeit an der nöthigen Muße und Gelegenheit gebrechen 
dürfte. 

5* 
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Em ministerielles Mmoi re ans dem Jahre 1816. 

W s möchte für das deutsche Leserpublicum nicht ohne Interesse sein ein 
Actenstück kennen zn lernen, das der Nachwelt durch die Sorgfalt der 
Moskauer historischen Gesellschaft erhalten worden ist und einen interessanten 
Einblick in die Auffassung gewährt, die man bereits im Anfang des 19. 
Jahrhunderts iu deu leitenden Regierungskreisen Rußlands von der Wich
tigkeit und Heiligkeit der Justiz hatte. T)as vorliegeude Memoire des Iustiz-
ministers Troschtschinski an deu Kaiser Alexander I. behandelt die Frage 
über die Unantastbarkeit und Unverletzlichkeit der Justiz gegenüber der Staats
gewalt und ist ein Beleg einerseits für die Pflichttreue und den sittlichen 
Ernst, mit der der genannte Minister seiu Amt verwaltete, andererseits 
für die offeue Sprache, die der Kaiser seiuen Dienern zur Pflicht gemacht 
hatte. 

Einer Erwähnung bedarf es noch, daß das vorliegende ActenAück aus 
einer Zeit stammt, in der die Unabhängigkeit der Justiz vou der Verwal
tung auch in Deutschland, wo sie jedenfalls leichter durchgeführt werdeu 
konnte als in der russischen Riesenmonarchie — noch zu den frommen Wün
schen gehörte. 

M e m o i r e des I u s t i z m i n i s t e r s Troschtschinski über d i e j e n i 
gen Ange legenhe i t en , die a l s nicht zum V o r t r a g i m 

M i n i s t e r - C o m i t ö gee igne t , persönl ich S r . M a j e s t ä t 
A lexande r I. v o r g e t r a g e n werden so l len . 
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Nach dem russischen, den Verhandlungen der Moskauer historischen 
Gesellschaft entnommenen Original. 

I m 3. Cavitel des von Ew. Kaiser!. Majestät unter dem 6. Sept. 
1802 erlassenen Manifestes über die Organisation des Iustizministerii heißt 
es: „B is daß die Obliegenheiten des Ministers in dem neu abgefaßten 
Gesehbuch eines Weiteren ansgeführt worden sind, befehlen Wir , daß der
selbe sich nach der für den General-Procurenren festgestellten Instruction 
richte". 

I n solcher Instruction für den General-Procureur, wie selbige unter 
dem 27. Januar 1722 erlassen worden ist, lantet aber der Paragraph 
2 : „Es soll aber der General-Procureur kräftiglichst darüber vigiliren, 
daß der Senat seinem Officio nnpartheiisch uud integre nachkomme; so er 
aber etwas gewahr w i rd , das diesem zuwiderläuft, soll er ungesänmt die 
Sache dem Senat vorstellen nnd eines Eingehenderen ausführen, worin 
der Senat oder etliche Glieder eines solchen gefehlt haben, damit eine so
fortige Zurechtstellung vorgenommen werde; wenn aber der General-Pro
cureur mit dieser Iutcntiou uicht durchdringen sollte, liegt demselben ob, 
augenblicklich zu protestireu, die ferueren Verhandlungen über den gedach
ten Gegenstand zu inhibireu, iu wichtigen Fällen Uns ohne allen und jeden 
Verzug Bericht zu erstatten, das übrige aber, je nachdem Wir es zu befeh
len geruht, bei Unserer höchsteignen wöchentlichen oder monatlichen Anwe
senheit im Senat vortragen. 

Ebenso liegt es dem General-Procureuren ob, in seinen Uns nnter-
legten Berichten und Vorstellungen behutsamlich und gewissenhaft zu ver
fahren, anf daß niemand in seinem Recht verletzt werde; wenn dem Gene
ral-Procnreuren aber irgend eine Sache aufstößt, die zwar seiner Ansicht 
zuwiderläuft, ihm aber uicht völlig klar zu sein scheint, oder verschiedene 
Auslegungen zuläßt, so soll derselbe in solcher Sache nicht sogleich berichten, 
sondern dieselbe inhibiren und zuvor Rathes pflegen, mit wem er immer 
sich fördersamer Intention versehen kann. Wenn er aber gewahr wird, daß 
nicht Rechtens verfahren worden, soll er Uns binnen Frist einer Woche Be
richt erstatten. Wo aber eine Sache völlig klar ist, so soll selbiger Pro-
cureur Uns in Bälde und nicht über Wochenfrist heraus berichten, sich auch 
mit keinerlei Ausflüchten und Behelfen entschuldige« können; wenn Wi r 
aber nicht anwesend sind, in solcher Frist einen schriftlichen Bericht abfassen 
und Uns psr 'o8l.at6Uo zusenden; wo selber Uns aber irgend welchen un-
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gerechtfertigten oder parteiischen Bericht einsendet, soll er je nach der 
Sachen Wichtigkeit bestraft und geahndet werden. 

Der Paragraph 3 solcher genannten Instruction lautet aber: Wie 
aber solches Amt (se. eines General-Procureurs) gleichsam Unser Auge und 
Unsere Rechtsanwaltschaft in Staatsangelegenheiten ist, liegt dem mit sel
bigem Betrauten auch ob , mit größter Treue und Integrität zu verfahren, 
da auf ihn auch zuvörderst alle Verantwortung und Verhaftung zurück
fällt. 

Es heißt aber ferner in einer von Ihrer Majestät der in Gott ru
henden Kaiserin Catharina dem Fürsten Wjäsemsky bei seiner Bestallung 
gnädigst ertheilten „Geheimen Anweisung" unter Anderem im Punkt I.: „Es 
kann niemand der Gesellschaft schädlicher werden als ein General-Procureur, 
der gegen seinen Herrscher nicht volles Vertrauen und wahre Offenherzig
keit hat, so wie diesem auch nichts schädlicher sein kann als nicht das volle 
Vertrauen seines Herrschers zu besitzen, da er seiner Pflichtstellung nach 
verbunden ist, häufig gewaltthätigen Lenten entgegenzutreten, sein Ver
trauen also einzig auf die monarchische Gewalt setzen kann." 

I m zweiten Punkt derselben „Anweisung" an den Fürsten Wjäsemsky 
heißt es: „S ie müssen wissen, mit wem Sie es zu thuu haben werden, 
denn tägliche Anlässe werden Sie zu M i r führen. Sie werden sich selbst 
davon überzeugen, daß Ich keine anderen Zwecke als das Heil und die 
immerwährende Wohlfahrt des Vaterlandes im Auge habe und nichts inni
ger wünsche als die Wohlfahrt Meiner Unterthanen, weß Standes sie auch 
sein mögen. Ich liebe Recht und Gerechtigkeit, Sie sollen Recht sprechen 
können ohne irgend jemand zu fürchten nnd gegen Mich selbst streiten 
können, wenn damit nur ein heilsamer Ausgang ermöglicht wird. I ch for
dere keinerlei Schmeicheleien von Ihnen , sondern daß Sie M i r offen ent
gegenkommen nnd sich in allen Angelegenheiten offen an Mich wenden.. ." 

I m 3. Punkt heißt es: „Wo Sie irgend zweifelhaft sind, berathen 
Sie sich mit M i r und fetzen Sie I h r volles Vertrauen auf Gott und auf 
Mich; Ich werde Sie in Anbetracht einer solchen Handlungsweise nie im 
Stich lassen." 

Aus Punkt 4 : „Das russische Reich ist so groß und so ausgedehnt, 
daß ihm außer der absolut-monarchischen keine Staatsform frommt, sondern 
jede andere nur schädlich wäre; bis auf den einen Monarchen wirken Alle 
hemmend in die Executive ein und wird allen Leidenschaften Thür und 
Thor zur Zersplitterung der Macht und der Kräfte geöffnet. Denn nur 
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der Monarch, dem alle Mit te l zu Gebot stehen, um das Neble zu verhin
dern , kann das Heil des Vaterlandes als seiuen Beruf ansehen', die andern 
find alle, wie das Evangelium sagt, Miethlinge." 

Ich habe es aus verschiedenen Gründen für nothwendig und rathfam 
gehalten, diesem Memoire Gesetzesstellen an die Spitze zu stellen: 1) um 
den Nachweis darüber zu liefern, daß der Iustizminister keine andere Hand
habe für die Erfüllung seiner Pflichten als die dem General - Procureur 
allerhöchst vorgeschriebenen Obliegenheiten besitze; 3) um darzuthun, daß der 
General-Procureur seit Creirung seines Amts der Person des Monarchen 
so nahe gestellt worden ist, daß er nicht nur das Auge des Monarchen ge, 
nannt zn werden gewürdigt, sondern ihm in speeie vorgeschrieben worden 
ist offenherzig und rückhaltslos zn sein, ohne Schmeichelei zn reden nnd 
ohne irgend welche Gefährde für das Recht zu plaidiren, wenn damit nur 
ein heilsamer Ausgang bezweckt w i rd ; 3) um darzuthun, daß sich aus allen 
diese» Verpflichtungen vielerlei Veranlassungen zu einem persönlichen Vor
trag in Angelegenheiten ergebe, die bis zu Ew< Kaiser!. Majestät höchst
eigner Person gebracht werden müssen. 

Bei Durchsicht derjenigen Angelegenheiten, die der Vorschrift nach Ew. 
Kaiserl. Majestät persönlich vorgetragen werden sollen, habe ich eine große 
Anzahl gefunden, auf die hin Ew. Majestät zu befehlen geruht hatten: 
„auf diese Sache soll eine besondere Aufmerksamkeit verwandt werden", oder 
„unverzüglich zu beenden", oder „außer der Reihe zu erledigen", oder „nach 
der gesetzlichen Form weiter zu führen", oder „dem Bittsteller die gesetzliche 
Vertheidigung zu gewähren", oder aber „die Sache den gesetzlichen Gang 
nehmen zn lassen", oder „unter Curatel zu stellen", oder „die Angelegenheit 
aus dem einen Gouveruemeut in das andere hinüberzuführeu", oder aber 
„den und den Senateur aus dem einen Senatsdepartemeut in das andere 
behnfs Entscheidung dieser oder jener Sache abzubeordern" und was andere 
ähnliche Entscheidungen sind. M i r ist es nach Kenntnißnahme und in An
sehung solcher Fälle und in speeio derjenigen, die Bittschriften enthielten, 
erschienen, als ob solche Angelegenheiten nicht nur ohne vorhandene Noth-
wendigkeit zu Eurer Majestät größter Belästigung vor Allerhöchstdieselbe 
gebracht worden seien, sondern daß auch durch ein derartiges Verfahren 
der gesetzlich vorgeschriebene Geschäftsgang gestört und jedermann dazu ver
leitet werde, sich mit Umgehung des gesetzlichen Instanzenzuges durch die 
Behörden mit seinen Beschwerden an den Monarchen direct zu wenden und 
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Ew. Kaiser!. Majestät höchsteigenes Cabiuet dadnrch zu einer nieder« I n 
stanz herabzuwürdigen. 

Wenn ich aber davon rede, wie diese Ordnung der Dinge dazu bei, 
getragen hat, eine oberflächliche Bittstelleret gangbar zu machen, so darf 
ich dabei nicht übergehen, daß dieselbe zum Verschlepp der betreffenden An
gelegenheiten und zur Benachtheiligung der Bittsteller dadurch beigetragen 
hat, daß dieselben sich auch in denjenigen Fällen eines directen Vortrags durch 
den Minister getrösteten, in denen ein solcher nicht stattfinden konnte. Zu 
fernerem Erweis dieser Wahrheit könnte ich eine beträchtliche Anzahl von 
Angelegenheiten anführen, die bereits au den Reichsrath und aus diesem 
behufs vorzunehmender Revision an Ew. Kaiserl. Majestät gebracht worden 
waren; nach vielen mit allen möglichen Weitläufigkeiten verbundenen per
sönlichen Berichten, lief dann die im Reichsrath verfügte und Allerhöchst 
bestätigte Entscheidung schließlich daranf hinaus: „daß die fragliche Ange
legenheit den durch das Gesetz vorgeschriebenen, gewöhnlichen Rechtsgang 
zu nehmen habe". Dann endlich kam die viel-ventilirte Angelegenheit an 
das örtliche Kreisgericht oder die Gouverncmentsbehörde, der sie bisher 
durch die Interessenten in der Hoffnung auf directeu Vortrag bei Ew. 
Kaiserl. Majestät entzogen worden war. Man kann sich leicht vorstellen, 
mit welchem Zeitverlust ein derartiger Geschäftsgang verbunden ist, wie 
zahlreiche Unannehmlichkeiten aus demselben sowohl für Eurer Majestät höchst
eigne Person erwachsen, die gemüßigt ist dergleichen v o r b e r e i t e u d e B e -
schwerden, die die gesetzliche Instanz umgaugen haben, durchzulesen, als für 
die streitenden Partheicn, die in solchen uud ähulichen Fällen oft selbst 
nicht wissen, was sie bitten, entstehen. 

Wenn ich somit die Nutzlosigkeit directer Berichte in Bittschrifts- und 
Beschwerdesachen nachgewiesen zu haben glauben darf, so halte ich directe 
Berichte auch iu solchen Angelegenheiten für nutzlos, die ihren rechtlichen 
und formellen Verlauf dennoch uud unter allen Umständen nehmen müssen, 
seien sie Kriminal- uud Uutersuchungssachen oder Staatsaugelegenheiten; 
dieselben kommen ihrer Zeit nach der bereits bestehenden Ordnnng auf 
administrativem oder jnstitiärem Wege durch den dirigireuden Senat doch 
endlich an Ew. Majestät. Nunmehr muß ich also zu einer Untersuchung 
über den Nutzeu persönlicher Berichte in Staatsangelegenheiten übergehen. 

Unter den Ausdruck „Staatsangelegenheit" subsumire ich diejenigen 
Fälle, die dem Iuftizminister in seiner Eigenschaft als General-Procureur 
in Lpscis anvertraut sind, in Bezug auf die er ebenso das Auge des M o n -
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archen genannt wird, wie die übrigen Procureure die Augen des Gene
ral-Procureurs sind. 

Die absolut-monarchische Staatsgewalt gilt für die dem russischen Reich 
entsprechendste Regierungsform und umschließt in ihren weiten Grenzen ein 
fast unbeschranktes Gebiet; diese Staatsgewalt hat das Amt eines General-
Procureurs aufgerichtet uud ihm eineu besonderen Charakter verliehen, 
vermöge welches der mit solchem Amte Betraute sich unbehindert dem Aller
höchsten Throne nahen darf, damit hochderselbc durch ihu vou Allem Kunde 
erhalte, was in den entlegensten Provinzen, in denen die Person des Mon
archen nie ansgefüllt werden kann wie in der nächsten Nähe, vor sich geht. 
Ans solchem Grunde ist das Amt eines G e n e r a l - P r o c n r e u r s auch nir
gend so wichtig und nützlich , wie in einer absoluten Monarchie: soll derselbe 
aber in einer solchen alles von ihm Gewünschte leisten, so muß er anch 
von dem ihm zustehenden Recht des freien Zutritts zum Monarchen vollen 
Gebrauch machen, uud auf dem Wege mündlicher Verhandlung mit aller 
der Offenherzigkeit verfahren können, die ihm kraft seiner amtlichen Stellung 
obliegt. Da aber die Offenheit des General-Procureurs mit der größten 
Wahrheitsliebe gepaart sein und nicht selten anch Personen betreffen muß, 
vor denen derselbe sich nicht wenig in Acht zn nehmen hat, so wird in allen 
solchen Fällen die einzige Hoffnung des General-Procureurs auf der Person 
Ew. Majestät und auf der Zuversicht beruheu, daß Hochdieselbe Ihren 
getreuen Diener nicht im Stiche lassen nnd Ihres mächtigen Schutzes be
rauben werde. 

Es kommen hänfig Falle vor, in denen selbst die Klngheit eine schrift
liche Verständigung verbietet, wie z. B. Fälle von anscheinend vorgekomme
nen Parteilichkeiten, von Argwohn erregenden Mißbräucheu und anderen 
zweifelhaften Ereignissen, denen gegenüber der General-Procureur, wenn er 
seiner Sache anch nicht vollständig gewiß ist, vorkommenden Falls im Senat 
oder in den Gouvernements doch die Angen offen halten muß; über derlei 
Vorkommnisse läßt sich nicht immer schreiben, es erheischt die Pflicht dann 
aber, „daß man dem Monarchen, der das Gute wie das Böse iu gleicher 
Weise erfahren foll, mündliche Mittheilnngen mache; kommen dergleichen 
Erklärungen, die wohl einen Einflnß anf den Gang der Ereignisse haben 
können nicht vor, so zieht die Justiz sich leicht den Vorwurf der Schwäche 
zu. Bei all dem bin ich weit davon entfernt zn meinen, es müsse Seine 
Majestät mit täglichen und immerwährenden directen Berichten über der
gleichen Gegenstände belästigt werden: um sich vorkommenden Falls die 
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nöthigen Aufklärungen holen zu können, genügt es für den General-Procu-
reuren vollkommen, daß er überhaupt freien Zutrit t zu Ew. Majestät habe 
und etwa zweimal im Monat erscheine, was natürlich das öftere Erscheinen 
in Ausnahmsfällen nicht ausschließt. 

Abgesehen von den in der Bestallung des Fürsten Wjäsemsky vor
kommenden Worten: „daß für einen General-Procureur nichts schädlicher 
sein könne, als nicht das Vertrauen seines Monarchen zu besitzen, da er 
seiner Pflichtstellung nach zumal den gcwaltthätigen Leuten entgegentreten 
muß, die monarchische Gewalt somit seine einzige Hoffnung sein kann" — 
halte ich es, da in unserem Staat das Ansehen jeder amtlichen Stellung 
der öffentlichen Meinnng nach von der Berücksichtigung, die dieselbe seitens 
Ew.- Majestät erfahrt, abhängig ist, — nicht für überflüssig noch darauf 
hinzuweisen, daß nicht nur der Iustizmiuister, sondern jeder andere seiner 
College« zu Zeiten freien Zutritt zu Ew. Majestät haben mnß, da ja auf 
diese Weise der heilsamste Einfluß auf alle Zweige der Verwaltung aus
geübt werden kann. 

Hat im gegentheiligcn Fall ein Minister nicht das Glück, sich des 
Vertrauens seines Monarchen zn erfreuen, so ist es für den Staat nützlicher 
nnd besser, daß derselbe entfernt nnd durch einen andern ersetzt werde, als 
daß ein solcher in der Zahl derjenigen verbleibe, die kein Vertrauen genießen 
oder keines verdienen. 

Wenn ich somit erwiesen zu habeu glaubeu darf, daß für einige Fälle 
dirccte mündliche Berichte nnnütz, für andere dagegen einem Iustizminister 
höchst nothwendig sind, bin ich schließlich der Ansicht: daß alle diejenigen 
Angelegenheiten, die schr i f t l i ch verhandelt werden können und für die ein 
bestimmter Rechtsgang gesetzlich vorgeschrieben ist, von der Verhandlung 
durch allerunterthänigste mündliche Berichte und directe Bittschriften auszu
schließen seien; sind dieselben justitiärer Na tn r , so gehören sie vor den 
dirigireuden Senat, schlagen sie in die Verwaltung hinein, so gehören sie 
vor den Mimster-Comitk. 

Liegen dagegen Angelegenheiten vor, die sich n i c h t für eine schriftliche 
Verhandlung eignen, dabei schwierig zn entscheiden sind und dennoch'dem 
Herrn und Kaiser unterlegt werden müssen, so müssen dieselben, meiner 
Anficht nach, persönlich Ew. Kaiserlichen Majestät vorgetragen werden; dadurch 
wird die Stellung des Iustizministers in dem Ansehen erhalten werden, 
das ihr ihrer Bestimmung nach und zum Nutzen des Staats zusteht. 
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Römische Gradnalordnnng oder Parentelsystem 
des deutschen Rechts? 

Motto: »IIzu« nun lollil, le^em." 

3!3ährend in der angestammten Periode der Selbstständigkeit Livlands 
das Erbrecht sich stets fortgebildet und weiter entwickelt hatte, trat um die 
Mitte des 16. Jahrhunderts, nachdem bei der Unterwerfung an Polen in 
dem Privilegium si^ismuncli .̂ussULti vom 28. Novbr. 1561 dem Lande 
die Integrität der jura ttormanorum proprio ao eon8U6ta und formt auch 
die Linealgradualordnung des deutschen Rechts garantirt worden war, ein 
Stillstand ein, und es begann nuu ein Kampf für die Wahrung und Er
haltung der rein provinziellen, auf Privilegien der Hochmeister, Ordens
meister, Erzbischöfe und Bischöfe sich stützenden Bestimmungen des Erb
rechts gegenüber den Einflüssen fremder Elemente, die eine Gefährdung der 
gesetzlich bestehenden Erbfolgeordnung nach deutschem Recht besorgen ließen. 

Die fast während der ganzen polnischen Regierungszeit fortdauernden 
Kriegszustände ließen jede Rechtsentwickelung in den Hintergrund treten, 
indeß mußten dennoch die Deutschen in Livland von der ihnen feindlich 
gesinnten polnischen Regiernng viele Eingriffe gegen die bestehenden Rechts
normen sich gefallen lassen. Das Ende der polnischen Negierung war, 
daß dieselbe von Haß gegen Livland entbrannt, alle politischen, privat-
rechtlichen und erbrechtlichen Rechtszustände zu vernichten bemüht war, um 
mit gänzlicher Unterdrückung allen deutschen Rechtslebens der polnische». 
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Nationalität und dem polnischen Rechtswesen den Sieg zu verschaffen. 
Dennoch blieb die in dem Privilegium 8,Fi8munäi ^.u^u8ti garautirte 
Erbfolgeordnung des deutschen Rechts in Kraft ; je schwerer der Druck von 
außen war, mit desto größerer Energie hielten die Deutschen an den ihnen 
eigenthümlichen erbrcchtlichen Gesetzesbestimmungen fest. Als Livland an 
Schweden gedieh, war der Rechtszustand ni größter Verwirrung uud mit 
Eifer uahm sich die schwedische Regienmg der Reorganisation nnd festen 
Begründung des Iustizwesens an. Es wurden neue Gerichtsstätten ge
schaffen und es ergingen für alle Gebiete des provinziellen Rechts vortreff
liche Gesetze nnd Einrichtungen, deren segensreiche Früchte wir noch jetzt 
anerkennen müssen. Während der ganzen schwedischen Regierungszeit war 
das Parentelsystem des dentschen Rechts die Grundlage der Erbfolgeordnung 
in Livland, wenngleich die Principien des römischen Rechts namentlich für 
das Erbrecht, die Gradualordnung, sich auch hineindrängten. Die schwe
dische Regierung begünstigte solches uud hätte es gerne gesehen, wenn die 
aus der angestammten Periode herrührenden rein provinziellen Gesetze immer 
mehr außer Gebrauch gekommen wären, da Schweden mit unablässigem 
Eifer dahin strebte, in Livland das schwedische Reichsrecht in Geltnng zu 
bringen, um so eine gänzliche Verschmelzung mit Schweden zu Stande zu 
bringen. Die Kämpfe, welche die Livländer zur Abwehr dahin gehender 
Versuche bestanden haben, sind in den Blättern der Landesgefchichte auf
bewahrt.' Sie hielten an ihren deutschen Rechtsiustituteu fest, und wenn 
auch im Laufe der Zeit mancherlei Modificatiouen statt hatten — G r u n d 
lage der livländischen Erbfolgeordnung blieben die von Hochmeistern, Or
densmeistern, Erzbischöfen uud Bischöfen erlassenen Privilegien nnd speciellen 
Rechtsbestimmnngen. 

Als nnn zu Ansang des 18. Jahrhunderts die Vereinigung Livlands 
mit dem russischen Kaiserreiche erfolgte, wurde zum Schutz der augestamm
ten deutschen Rechtsinstitute und zur Vorbeugung aller Gefährdung deut
schen Rechtslebens in Livlaud in der Capitulation vom 4. I u l i 1710 P. 10 
die Bedingung gestellt und accordirt: 

„ I n allen Gerichten wird nach livländischen Privilegien, wohlein-
gertchteten alten Gewohnheiten, auch nach dem bekannten alten Ritter
rechte und wo diese desiciren möchten, nach gemeinen deutschen Rechten 
— — gesprochen." 

Das Wuptrechi bildeten somit die livländischen Privilegien und die 
Ritterrechte, "aMUMHM hie für das Erbfolgerecht deutlich und unzweifel-



des deutschen Rechts? 77 

Haft gebotene Anwendung der Linealgradnalordnung zur Ermittelung der 
Nähe der Verwandtschaft in Erbschaftsfällen hervorgeht. Die gemeinen 
deutschen Rechte dagegen wurden expresser Bestimmung gemäß als l ivlän-
disches Hilfsrecht bezeichnet, zu welchen die Gerichte n u r d a n n ihre Zu
flucht nehmen sollten, wenn die Rechtsbestimmungen in den Provinzialrech-
ten sich als unzureicheud ausweisen. Hierbei ist zu erwähnen, daß die in 
der Kapitulation dem gemeinen deutschen Rechte angewiesene Stellung schon 
aus der augestammten Periode herrührt, indem damals schon der Rechts
grundsatz unangefochtene Geltung hatte, daß die provinziellen, auf Herkom
men oder ausdrückliche Erlasse beruhenden Gesetze dem gemeinen dentschen 
Rechte überall vorgingen nnd dieses immer nnr secuudäre Geltuug hatte. 

Der Unterschied der Anwendbarkeit des Haupt- und Hülfsrechts war 
somit iu der Capitulatiou vom Jahre 1710 genau festgestellt und hätte zur 
Folge haben müssen , daß von den betreffenden Gerichten der Erbfolgc-
orduuug des deutschen Rechts wenigstens in allen den Fällen Geltung zu
erkannt worden wäre, in denen es sich um rem germanische Rechtsin
stitute — wie z. B . das Stamm- und Erbgutssystclu — handelte. Denn 
das römische Recht war solcher Einrichtung so fremd, daß es ja nicht ein
mal den Unterschied zwischen beweglichem nnd unbeweglichem Vermögen 
kennt, daher auch demselben eine der stabilen Natur des Bodens ent
sprechende Gesetzgebuug gauz fremd ist. Für Stamm- und Erbgüter, als 
eine 8 'poo i68 des deutschen Rechtslcbeus, konnten daher hinsichtlich des 
Besitzes uud der Vererbung derselbeu nur die Grundsätze des deutschen 
Rechts Anwendung finden; demnach mußte für dieses Rechtsinstitut der 
Erbschaftsfragen nicht nur die Linealgradualordnung, sondern auch das Fall-, 
recht, uud für den Besitz die Veräußerungsbeschränkung Geltung haben, 
was über allen Zweifel erhaben erscheint. 

Leider aber hatte um die Mitte des vorigen Jahrhunderts eine be-
dauernswerthe Indolenz und Gleichgültigkeit für Wahrung uud Erhaltung 
des deutschen Rechtslebens in Livland die Herrschaft errungen, uud so ge
schah es, daß, trotz der in der Capitnlationsurkunde expreß festgesetzten 
Bedingung der f o r t d a u e r n d e u Gültigkeit der den germanischen Rechts
grundsätzen, conformen livländischen Provinzialrcchte, die practische Anwen
dung des ursprünglich deutschen Rechts in Livland immer seltener wurde. 
Bei' dem Mangel einer Landesuniversität konnten sich die Provinzialrechte 
keiner wissenschaftlichen Pflege erfreuen. Die Juristen der damaligen Zeit 
erlangten ihre Fachbildung auf ausländischen Universitäten, woselbst mit 
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Hintansetzung allen Interesses für das germanische Recht das Studium des 
römischen vorwiegend herrschend war. Mi t den einheimischen Landesrechten 
vollkommen unbekannt, begannen diese Männer ihre Berufsthätigkeit als 
Beamte der Justiz, und unter diesen Umständen allein konnte es geschehen, 
daß sich ein den geschr iebenen Gesetzen entgegenstrebender Gerichts
brauch durch Geltendmachung der römischen Gradualorduuug für die Be
rechnung der Nähe der Verwandtschaft in erbrechtlichen Fragen ansbildete 
und somit der Anfang dazu gelegt wurde, daß für das Erbrecht die ein
heimischen Provinzialrechte vom römischen Recht allmählig ganz überflügelt 
wurden. Das Parentelsystem nnd das Fallrecht kamen im Erbrecht anßer 
Gebranch und für Stamm- uud Erbgüter galten uicht mehr die Veräuße-
rungsbeschränknngen. Die römischen Rechtsprincipien waren als Grund
lage der Entscheidungen in Rechtsfällen dieser Art adoptirt, und niemand 
dachte mehr an germanisches Recht, obgleich die geschriebenen provinziellen 
Gesetzesvorschriften, namentlich die aus der angestammten Periode herrüh
renden Privilegien der Hochmeister, Ordensmeister, Erzbischöfe und Bischöfe, 
die sich wesentlich auf das Erbrecht nnd den Stammgutsbesitz bezogen, 
Ausflüsse germanischer Rechtsprincipien waren. 

Erst in neuerer Zeit uud zwar namentlich seit der Gründung der 
Landesuniversität zu Dorpat, wurdeu die rem germauische» Gruudelemente 
der Provinzialrechte aus der Vergessenheit wieder ans Licht gezogen und 
zur Anerkennung gebracht. Ein bleibendes Verdienst haben sich die dem 
vaterländischen Nechtsstudiuln hingebenden Männer dadurch erworben; denn 
seit den Bemühungen dieser Begründer um eiue wissenschaftliche Be
handlung unserer Provinzialrechte, insbesondere des Erbrechts, haben die 
Forschungen nach Klarheit und Sichtung der fremdartigen Elemente unserer 
ursprünglich germanischen Rechtsnormen immer mehr an Umfang gewonnen. 

Trotz alle dem ist die Praxis bei der allen Rechtsgrundes ermangeludeu 
Anwendung der römischen Gradualorduuug für alle Erbschaftsfragen ver
blieben und'stützt sich dieselbe, ungeachtet die Wissenschaft die UnHaltbarkeit 
solcher illimitirten Anwenduug des römischen Rechts unwiderleglich dargethan 
hat, ans hundertjährigen Gebrauch, wogegen der Rechtsspruch in Kraft 
tr i t t : U8U8 nou WIM Is^em. Die practische Wiedergeltendmachuug der 
keiner Verjährung zu unterwerfenden und den Vorwurf der Veraltung nicht 
verdienenden deutschen, aus der angestammten Periode der Selbstständigkeit 
Livlands herrührenden geschriebenen Provinzialgesetze, wozu die Vor
schriften über das Grbsolgesvftem nach germanischem Recht und die Veräuße-
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rungsbeschränkuug der gewiß für die Fortdauer der Integrität der adeligen 
Geschlechter unentbehrlich notwendigen Stamm- und Erbgüter gehören, ist 
eine dringende Forderung der Zeit, soll nicht der Adel in den Fluthen der 
rein materiellen Erwerbsinteressen der Zeit untergehen, statt in einem festen, 
keinem willkürlichen Wechsel unterworfenen Grundbesitz eine Schutzwehr 
für sein Fortbestehen zn genießen. Das Geld ist eine flüchtige, ans einer 
Hand in die andere rennende Waare; ohne Stammgüter nnd ohne eine 
Erbfolgeordnung, welche der S t a m m l i n i e besondere Bevorzugung in 
Erbschaftsfällen zugesteht, drohen dem Adelsprincip in der Jetztzeit große 
Gefahren. Verliert der Adel die Liebe zu dem von dem Vorfahren auge
stammten alten Erbbesitz des Geschlechts, sieht er in dem Gruud uud Boden, 
zu dem er als erster Stand ein ganz bevorzugtes Anrecht hat, nichts als 
einen Gegenstand, in dem sich speculiren läßt — dann ist er ans die Stufe 
der rein industriellen Interessen herabgestiegen und Steigerung seines Er
werbes wird ihm vor Allem am Herzen liegen. Die öffentlichen Interessen 
werden in den Hintergrund treten, nnd von gewinnsüchtigen Sorgen erfaßt 
wird er anf die höheren Angelegenheiten des allgemeinen Wohls seine Thal-
kraft zu verwende« nicht mehr bedacht sein. „Der Gruudbesttz — sagt ein 
„Rechtsphilosoph der neuesten Zeit — ist die Culmination aller Vermögens-
„stelluugen und darum der naturgemäße Träger jeues erforderlichen aristo
kratischen Elementes. Die Stetigkeit des Besitzes in derselben Familie 
„ist die Vorbedingung, um die rechte Haltuug deu einzelnen Besitzern zu 
„verleihen, sie ist die Vorbedingung, um einen Zusammenhang des Standes 
„und den Standesgeist zu bewirkeu, ohne die er keine politische Bedeutung 
„hat. Sie ist endlich die Grundlage für die Bewahrung der Stamm-
Erinnerung — welche tiefe sittliche Impulse enthält, — sie ist eine Er
hebung der Gesinnung durch die ererbte politische Tugend. Die Stetigkeit 
„des Besitzes bewirkt ferner auch eine Verflechtung des Familieninteresses 
„mit dem des Landes und endlich ist sie der Boden stetiger, den Zusammen
hang mit der Vergangenheit bewahrenden conservativen Gesinnung". 

Die Sicherheit des fortdauernden Verbleibens der Erbgüter bei der 
Stammlinie ist aber wesentlich nnd hauptsächlich durch die Wiedergeltend--
machung der in den alten Privilegien nnd Ritterrechten, welche in der 
Capitulation von 1710 expreß bestätigt wurden, verordneten Linealgradual-
ordnnng und des Fallrechts für das Erbrecht und der Veräußerungsbe
schränkung für Stammerbgüter zu erlangen. Daher thut es noth, daß die 
Gradualordnuug des römischen Rechts nach dem Rechtssatze „usus non 
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wili!. iLssem" auch in der Gcrichtspraxis, zum mindesten in allen den 
Fällen, wo es sich um Vererbung von S t a m m - und E r b g ü t e r u handelt, 
endlich abgeschafft werde. 

I n der Idee der Wiedergeltcndmachuug des vom 13. bis znm 18. Jahr
hundert ohne alle Anfechtung gültig gewesenen germanischen Parcntelsystems 
in Livlcmd des mit dieser Geschlechtssnccesstonsordnung im engsteu Zusam
menhaue stehendeu Fallrechts so wie des Stammgutsystems und der damit 
in eben so uahem Verbände stehenden Veräußeruugsbeschräuknug altererbter 
Stammgüter liegt aber iu keiner Art das Gelüste nach äußerlicher Nepri-
stinatiou dahiugeschwuudener Zustände früherer Jahrhunderte. Das wahre 
Verständniß des großen Ganges der Geschichte, der ein ewiges Gesetz des 
Fortschritts zum Bessern znm Grunde liegt, lehrt, daß mau „die sicheru 
„Grundlagen des Neuen im A l ten sich zu bewahren nicht versäumen darf". 

Die Stetigkeit des Grundbesitzes für den das conservative Element 
im Staate revräsentircnden Adclstand uud die Beweglichkeit des Verkehrs 
im Gruud uud Boden für den rein industriellen nnd nutzbaren Betrieb 
des Ackerbau- und Fabrikwesens mnß, den Anforderungen der Zeit zu 
genügen, als das Grnudcrfordcrniß eines gesunden socialen Zusammen
wirkens der verschiedenen Stände nnd ihrer Interessen, in ein richtiges 
Gleichgewicht gebracht werden. 

Dr. Dr. Edna rd B a r o n T ie fen! )ansen. 

Redacteure: 
Theodor Botticher. Alexander F a l t i n , 

Livl. Hofgenchtsiath. Rigaschei Rathsherr, 
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